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I. Untersuchungsanspruch und Methodik

1. Zur Ausgangssituation

Trotz allem Geschwätz vom Gegenteil hat in der Grundschicht der bürgerlichen Gesellschaft nichts sich geändert.

Theodor W. Adorno

Die Rede vom Wandel der Schule ist zur ständigen Einrichtung geworden. Termini wie  „neue Schule“, „Haus des Lernens“, „Multimediaschule“ etc. sollen die Veränderungen auf den Begriff bringen. Die Bewertungen dieser angeblichen Transformationen der pädagogischen Institutionen differieren dabei beträchtlich. Während von einigen Modernisierern der Wandel euphorisch als Fortschritt begrüßt wird, beklagen eher konservativ gestimmte Zeitgenossen, dass viele der Errungenschaften der „guten alten Schule“ dabei verlorengingen. Exemplarisch für diese Polarisierung ist die anhaltende Diskussion um den Kanon der allgemeinbildenden Schulen (vgl. Greiner 1999, Schwanitz 1999).

Diesen beiden Perspektiven gemeinsam ist die Auffassung, dass die Schule als Institution beständig auf den gesellschaftlichen Wandel reagiert, wie sie auch selbst auf diesen richtungsweisend zurückwirken soll. Schule erscheint in dieser Vorstellung als ein Subsystem innerhalb eines sich immerfort im Fluss befindlichen Gesamtzusammenhangs. Dass dieser sich in stetigen Wandlungsprozessen befände, wird der modernen Industriegesellschaft anhaltend von den Medien und den Politikern attestiert. Und wer wollte schon bestreiten, dass sich die westdeutsche Gesellschaft von 1969 von der gesamtdeutschen von 1999 gravierend unterscheide? Aber inwiefern ist dem so und gilt das auch für die Schule?

Entgegen aller Rede vom Wandel beklagen andere modernisierungswillige und fortschrittsoptimistische Kritiker der Schule immer wieder die Schwerkraft dieser Institution. Für den Leser dieser Kritiken entsteht der Eindruck, dass die Schule immer wieder aufs Neue, d.h. schon unzählige Male den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben müsste. Die Schule werde den veränderten Lebensbedingungen der Kinder nicht gerecht, reagiere nicht auf die multikulturellen Herausforderungen der Gesellschaft und sie antworte nicht auf die sich wandelnden Bedingungen in der Wirtschaft. So lauten einige der Hauptkritikpunkte.

Demjenigen, der sich um eine Analyse des Wandels von Schule bemüht, bietet sich so ein widersprüchliches Bild. Einerseits erscheint Schule als ein hochgradig dynamisches System, andererseits als eine nahezu gegen jegliche notwendige Neuerung resistente Institution. Da sich für beide Sichtweisen gute Argumente anführen lassen, ist nicht anzunehmen, dass es den Vertretern einer der beiden Positionen vollkommen an Realitätssinn mangelte. Eine Analyse des Wandels von Schule muss vielmehr darauf reagieren, dass sie es paradoxerweise mit einem scheinbar statischen und doch sich beständig transformierenden Gegenstand zu tun hat. Wie ist dieser Widerspruch aufzuklären?
1.1 Normative und projektive Verzerrungen

Ein Anhaltspunkt für die Aufklärung der widersprüchlichen öffentlichen Wahrnehmung ist die Beobachtung, dass die Rede vom Wandel der Schule selten wertfrei ist. Diejenigen, die von ihr Gebrauch machen, sind immer auch „Betroffene“. Genau besehen gibt es keinen unabhängigen Beobachter, der nicht auf eigene Erfahrungen mit „Schule“ zurückgreifen könnte. Der Versuch einer kritischen Distanznahme beim Urteil über den Wandel von Schule steht damit immer unter einem „biographischen Vorbehalt“. Kenntlich wird das daran, dass im Disput über den Wandel von Schule oftmals das Intergenerationenverhältnis thematisch ist.

Symptomatisch für solche latenten Generationskonflikte in der Rede vom Wandel der Schule sind die Diskurse über den Niedergang der einstmals leistungsfähigen Institution Schule. So reagieren einige Erwachsene irritiert auf die Leichtigkeit, mit der Schüler ihre Schulaufgaben behandeln, sie sind verunsichert von der Freizeit- und Spaßorientierung der Jugendlichen. Sie befürchten, dass der Mangel an Ernst bei der Vorbereitung auf die Zukunftsaufgaben die nachwachsende Generation um viele mögliche Chancen bringen würde. Sie unterstellen, dass vor zwanzig oder dreißig Jahren die Schule viel ernster genommen wurde, weniger Freizeit und Spaß regierte, dafür mehr zielgerichtete Vorbereitung auf die Aufgaben nach der Schule.

Umgekehrt empfinden es die Kinder als belastend, wenn ihre Schulpraxis an gesellschaftlichen Bedingungen und Kriterien pädagogischer Zuwendung gemessen wird, die ihnen anachronistisch erscheinen. So erinnert sich die Erwachsenengeneration etwa daran, wie streng Lehrer die schriftlichen Leistungen in den sogenannten Hauptfächern beurteilten, um sich darüber zu wundern, wie stark Schüler heute entsprechende Defizite durch mündliche Leistungen quer durch alle Fächer der Stundentafel kompensieren können. Die Erwachsenen urteilen, dass zu ihrer Zeit das Abitur äußerst „schwer“ war, während es heute schon eine Leistung sei, es nicht mehr zu bestehen.

Darauf reagieren heutige Schüler wiederum mit dem  Hinweis, dass es keineswegs leichter geworden sei, eben weil man quer durch alle Fächer gute Leistungen erbringen müsse. Auch sei es überhaupt nicht einsichtig, dass die Aufforderung zu mündlicher Mitarbeit als Erleichterung interpretiert werde, wo sie doch in Wahrheit auf eine Ausweitung von Leistungsanforderungen hinauslaufe: Man könne sich im Unterricht nicht mehr ausschweigen, sondern sei unausgesetzt zur mündlichen Beteiligung aufgefordert.

Die Erwachsenen replizieren ggf., dass zu ihrer Zeit immerhin noch eindeutige Standards von Kenntnissen und Fähigkeiten existierten, während diese heute durch allerlei Allotria aufgeweicht würden (vgl. Westphalen 1997). Kopfschüttelnd verweisen im Gegenzug die Schüler des Gymnasiums auf die komplizierten Funktionsrechnungen, die sie in ihren Grundkursen Mathematik beherrschen müssen, um durchs Abitur zu kommen. Was sei daran Allotria?

Die in diesen Diskussionen von Seiten der Erwachsenen vorgebrachte Verfallstheorie ist normativ und affektiv so stark besetzt, dass in der Folge beiden Interpretationen vom Wandel der Schule – der Rede und der Gegenrede – mit Skepsis zu begegnen ist. Projektive Bewertungen und Beschreibungen sind bis zur Unkenntlichkeit ineinander verwoben.

1.2 Mögliche Urteilsweisen in der Rede vom Wandel

Um sich einen ersten, strukturierenden Überblick über die heterogenen Redeweisen vom Wandel von Schule zu verschaffen, ist es sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, welche Richtungen des Urteils prinzipiell, d.h. vom Gegenstand her möglich sind.

Zunächst einmal ist in der Rede vom Wandel immer schon ein Urteil über eine Entwicklung, oder aber über eine Nicht-Entwicklung gefällt. Vom Wandel zu sprechen macht nur Sinn, wenn von einer Diskontinuität ausgegangen wird, die im Urteil beschrieben werden soll. Die Gegenthese davon ist die von der Kontinuität, in der die Schule als Institution stehen soll. Differieren kann dann im Urteil noch die Bewertung dieses Wandels oder Nicht-Wandels. Dieses bewertende Moment wird in den meisten Fällen das wesentliche Movens dafür sein, überhaupt explizit ein Urteil über den Wandel von Schule zu fällen.

Aus diesen beiden konstitutiven Elementen für ein Urteil über den Wandel von Schule ergeben sich – stark vereinfacht – vier Möglichkeiten der Rede vom Wandel:

	Bewertung

Wandel
	positiv
	negativ

	Entwicklung
	Fortschrittsthese
	Verfallsthese

	Statik
	Kontinuitätsthese
	Stagnationsthese


Bei diesen Formen der Rede vom Wandel der Schule handelt es sich tatsächlich nicht nur um rein logische Möglichkeiten des Urteils, sondern die vier verschiedenen Thesen sind in der öffentlichen Diskussion oftmals zu finden.

Die Verfallsthese ist die wohl prominenteste (vgl. Picht 1965, Schnuer 1986, Otten 1993, Westphalen 1997, 1997a, 1997b). In ihr wird das für Schule und Pädagogik zentrale Generationenverhältnis als Generationenkonflikt thematisch. Implizit ist in diesen Urteilen immer die Hoffnung auf Fortschritt durch Schule oder zumindest Sicherung des Status quo durch die Institutionen öffentlicher Bildung enthalten. Die Vertreter dieser Position sind sensibilisiert für die Unterbietung ihrer pädagogischen Normen durch die Schule. Inwieweit diese Urteile auf Kenntnisse über die tatsächliche Praxis rekurrieren können, ist oftmals fraglich. Bestimmend für solche Verfallsdebatten ist häufig der skandalöse Einzelfall, der zum allgemeinen Skandalon generalisiert wird, ohne dass deutlich wäre, ob der singuläre Fall tatsächlich repräsentativ ist.

Gleiches gilt für die umgekehrte Beurteilung des Wandels: der These von der fortschrittlichen Entwicklung der Institution Schule. Beispielhaft dafür steht die Diskussion um die Einführung der neuen Medien. Die emphatischen Befürworter sehen darin die Entwicklung zu einer „neuen Schule“, in der der Lehrer nur noch die Funktion hat, Ordnung in die kumulierten Wissenseinheiten zu bringen, die Evaluation all dieser Wissensformen und ihre kompensatorische Ergänzung zu betreiben. Den Zugang zur Welt verspricht ihnen zufolge das Internet ungleich breiter, schneller und angenehmer zu gewährleisten, als das der schwerfällige schulische Instruktionsapparat je leisten könne. Was für die einen auf den Untergang der pädagogischen Institutionen des Abendlandes hinausläuft, erscheint den anderen als die Entbindung der Schule von lästigen Pflichten und ihre Freisetzung zum ungleich interessanteren pädagogischen Geschäft. Bei diesen fortschrittsoptimistischen Pädagogen wie auch bei den modernisierungsbedachten Bildungspolitikern ist der „perennierende Indikativ“ häufig anzutreffen. Was strenggenommen konjunktivisch formuliert werden müsste, der anvisierte Wandel, wird mittels einer indikativischen Präsentationsweise als bereits Gegebenes dargestellt. Diese als Motivation für die Akteure gedachte Sichtweise verzerrt dann den Blick auf den Tatbestand.

Deutlich wird das an der – freilich auch wieder nicht wertfreien – Kritik an dieser Euphorie. Gegenüber dem Fortschritt insinuierenden perennierenden Indikativ wird reklamiert, dass die gesellschaftliche Entwicklung zwar unablässig voranschreite, die der Schule aber weit dahinter zurückbleibe. Der Modernisierungsrhetorik wird die faktische Rückständigkeit der Institution in gerade den Bereichen entgegengehalten, die sich die Reformer auf die Fahnen geschrieben haben. Als normativer Maßstab für diese Stagnationsthese fungiert ein Bild moderner Gesellschaft, dem die Schule nicht gerecht wird. Unhinterfragt bleibt dabei, ob Schule überhaupt sich so widerspruchslos als Magd einer solchen zukünftigen Gesellschaftsentwicklung verstehen soll.

In ihren normativen Urteilen zurückhaltender, damit aber nicht notwendig realistischer, erscheinen demgegenüber die Verfechter der Kontinuitätsthese (vgl. Aurin/Wollenweber 1997, S.9; Aurin 1997, S. 221f.). Sie halten nichts von überstürzten, kopflosen Reformen, die – ohne historisches Bewusstsein von den bisherigen Veränderungen – die Kontinuität des gewachsenen Schulsystems nicht berücksichtigen (vgl. Führ 1997). Oder sie vertrauen blind auf die Funktionalität des Systems Schule, dessen Selbstregulierungsmechanismen es bislang immer vermocht hätten, die Bildungskatastrophe zu verhindern. Solange die Kinder noch Lesen und Schreiben lernten und auf ihre zukünftigen Aufgaben in der Gesellschaft zureichend vorbereitet würden, stehe die heutige Schule in der erwartbaren Kontinuität zu ihren früheren Formen. Dass sich die Schule wirklich gewandelt habe, können die Vertreter dieser Auffassung nicht sehen. Diese Unbekümmertheit der Apologeten der Kontinuitätsthese würde die aufgeregten Diskussionen über das Wohl oder Übel des Wandels von Schule überflüssig machen. Dem stehen indes die hitzigen Debatten der anderen Diskutanten entgegen.

Die vier Thesen drücken die unterschiedlichen Bewertungen des Wandels – sowohl normativ wie auch analytisch – aus. Viel spricht dafür, dass sich hier rückwärts gewandte Idealisierungen, Projektionen und apologetische Urteile einschleichen, und zwar aus dem Bedürfnis heraus, pädagogische Handlungsmotive gegenüber der nachwachsenden Generation begründen und durchsetzen zu können. Diese Feststellung gilt indes nicht nur für die Alltagstheorien vom Wandel der Schule, sondern lässt sich auch auf die erziehungwissenschaftlichen Debatten übertragen. Hier kommt es indes dadurch zu Differenzierungen, dass die Hypothesen resp. die Urteile über den Wandel oder Nicht-Wandel je nach der allgemeinen theoretischen Ausrichtung der Urteilenden variieren, d.h. ihre Urteile über die Sache inhaltlich aufgrund ihrer erziehungswissenschaftlichen Positionen divergieren. An der Frage, wie die Erziehungsleistung der Schule beurteilt wird, soll dies exemplifiziert werden:

	Bewertung

Wandel
	positiv
	negativ

	
Entwicklung


	Ganzheitliche Erziehung durch

Einbeziehung der lebens-

weltlichen Einflüsse

Mut zur Erziehung
	Erziehung zum 

Einzelkämpfer

fehlender 

Mut zur Erziehung

	
Statik


	Kontinuität der 

reformpädagogischen

Anstrengungen

Erfolgreiche

Abwehr der 

reformpädagogischen

Anstrengungen
	Schwerkraft der Institution

gegenüber Reformen der

Erziehungstätigkeit

fortwährende

Halbherzigkeit 

der Werteerziehung


Der optimistischen These, dass die Schule sich gewandelt habe zu einer Institution, die den „ganzen Schüler“ im Blick habe, steht die negative Bewertung solcher „Pädagogisierung des Unterrichts“ entgegen: Mit ihrer sozialpädagogischen, relativistischen Erziehung versäume die Schule die notwendige Werteerziehung und zeige damit einen fehlenden Mut zur Erziehung (vgl. die Kritik von Aurin/Wollenweber 1997a und Beckmann 1997 an Struck 1994, Beckmann 1997a).

Andere Vertreter dieser wertkonservativen Einstellung kommen demgegenüber trotz gleicher erziehungswissenschaftlicher Position zu einer ganz anderen Einschätzung der Lage: Die Phase der „Null-Bock-Generation“ sei überwunden, die Jugendlichen zeigten vermehrt wieder Leistungswille und Bereitschaft zur Integration. Das sei ein Erfolg des zunehmenden Mutes zur Erziehung. Diese vermeintliche Entwicklung kommentiert das gegnerische Lager mit der Klage, dass die reformpädagogischen Bemühungen versagt hätten und in der Schule nur noch Einzelkämpfer herangezogen würden, indem deren Persönlichkeit im erzieherischen Umgang auf die Leistungsdimension reduziert werde. Das sei der Erfolg des neuen „Muts zur Erziehung“.

Diesen differierenden Einschätzungen zum Wandel von Schule stehen die Auffassungen aus den gleichen Lagern gegenüber, die von einer Statik, d.h. einer Nicht-Entwicklung hinsichtlich der Erziehungsfragen ausgehen. Während die einen, die diese vermeintliche Statik positiv beurteilen, sich in der Kontinuität der reformpädagogischen Anstrengungen der 70er Jahre sehen („Man arbeite kontinuierlich an den Verbesserungen und sei auf dem richtigen Weg!“), glauben auch einige von deren Gegnern an die Kontinuität ihres Erfolges: Es sei anhaltend gelungen, die reformpädagogischen Verwässerungen der Werteerziehung abzuwehren.

Aus beiden Lagern gibt es indes auch Stimmen, die diese angebliche Statik negativ beurteilen: Die einen Klagen über die Schwerkraft der Institution Schule, die die Reformanstrengungen bis heute habe wirkungslos bleiben lassen. Die anderen lamentieren über die anhaltende Halbherzigkeit der Werteerziehung.

Die Darstellung der differierenden Urteile über den Wandel indiziert einen desolaten Zustand der Schultheorie: Alles ist möglich! Keines der Urteile über die Schule kann mittels einer konsensfähigen, da objektiv nachprüfbaren Schulforschung be- oder widerlegt werden. Eine solche Pluralität der Thesen nährt den Verdacht, dass sich in der Schulforschung letztlich primär das alltagstheoretische Meinen reproduziert, nur mit erziehungwissenschaftlicher Terminologie verbrämt. Über der ganzen Rede- und der Widerrede vom Wandel oder von der Stagnation scheint der Gegenstand aus dem Blick zu geraten, resp. noch nie richtig fixiert worden zu sein. Angesichts dieser Lage stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dieser Situation.

1.3 Alternative Untersuchungsansätze

Eine Möglichkeit, mit dieser Theorielage umzugehen, ist eine gleichsam wissenssoziologisch zu nennende Einstellung gegenüber dem Sachverhalt: Der empirische Gegenstand wird bestimmt durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Wissen über den Gegenstand und der gesellschaftlichen Lage (vgl. Wolff 1968, S. 13ff.). Oder in einer Formulierung des Klassikers Mannheim: „das Relativieren des Denkens auf das Sein hin“ und „die Verarbeitung des sozialen Seins als Bezugsebene der Relativierung“ (Mannheim 1964, S.336). Für Mannheim galten „Wesenheiten und geistige[n] Gehalte nicht als präexistent, d.h. in einer von der Geschichte und von dem Realgeschehen ablösbaren Immanenz“ (Mannheim 1964, S.363). Für ihn war „nicht nur die Erkennbarkeit der Wesenheiten, sondern ihr eigenes Sein und Schicksal mit dem Geschichtsprozeß verbunden – die Wesenheiten sind selbst dynamisch“ (Mannheim 1964, S.363). Ohne die metaphysischen Implikationen und den damit verbundenen erkenntnistheoretischen Optimismus über die Erkennbarkeit solcher Wesenheiten, wie ihn Scheler oder Mannheim noch hatten, gerät eine solche wissenssoziologische Betrachtung des Wandels von Schule indes zum Relativismus in der Sache: Der Blick auf den Gegenstand erscheint nur noch vermittelt über die Analyse der bestehenden Urteile und ihrer Einordnung in den historisch-gesellschaftlichen Zusammenhang möglich: Konservative Kritik wird als solche kenntlich gemacht, ihr Herkommen geklärt und einer reformpädagogischen Anschauung kontrastiert etc.

Gegenüber einer solchen Zurückhaltung im Urteil über die Sache selbst verhält sich die quantitative empirische Sozialforschung offensiv, womit sie aber gleichzeitig notwendig hinter die kritischen wissenssoziologischen Einsichten über die Vermitteltheit von Phänomenen zurückfällt. Das gilt insbesondere für ein sozial geschaffenes System wie die Schule, das als solches zugleich Teil und Reflex des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs ist: Mit der Klassifikation von Dingen reproduzierten sich nur die Klassifikationen von Menschen, urteilten Durkheim und Mauss (vgl. Bloor 1980, S.20). Gerade auf solche Klassifikationen ist die quantitative empirische Sozialforschung aber angewiesen. Sie muss vorab Kategorien festlegen und Suchbewegungen operationalisieren, um dann die Quantitäten messen zu können. Offen bleibt dabei, ob durch die quantitativen Unterschiede die qualitativen schon zureichend beschrieben sind, resp. was die erhobenen Daten über den Wandel der Institution aussagen. So dürften bspw. sowohl der Unterricht einer Grundschule in Mecklenburg-Vorpommern als auch die Lehrveranstaltungen an einer Massenuniversität im Ruhrgebiet unter gänzlich anderen Voraussetzungen heute stattfinden als etwa in der gleichen Schule vor 15 Jahren in der noch DDR oder der Ruhrgebietsuniversität einige Jahre nach ihrer Gründung. Aber so evident die Veränderung der Rahmenbedingungen etwa gemessen an der Lehrer-Schüler-Relation auch immer ist, so wenig einsichtig ist vorweg die Behauptung, dass damit sich insgesamt ein Wandel von Schule und akademischer Ausbildung ergeben haben muss. Der Besucher einer mecklenburgischen Dorfschule wird feststellen, dass die Klassenfrequenz von 35 auf 15 abgesenkt wurde und er wird damit unterstellen, dass das pädagogische Klima in dieser Klasse völlig anders sein müsse, als es vordem wohl gewesen war. Aber keineswegs sicher ist, dass selbst eine Halbierung der Lehrer-Schüler-Relation die  Schule grundsätzlich verändert hätte, dass also etwa die Schüler unter diesen Bedingungen entsprechend signifikante Lernfortschritte, mehr Chancen etc. erhalten würden. Die gleiche Unsicherheit stellt sich ein, wenn man die Situation der Gesamthochschule/Universität 1980 mit der von 2000 vergleicht. Ob in einer Vorlesung 200 Studenten oder 400 Studenten dem Dozenten zuzuhören haben, das besagt noch nicht viel über die Bildungswirkung der Veranstaltung. Wenn so etwa die Lehrer-Schüler-Relation als Leitwert für eine Beschreibung der Qualität von Schule angegeben wird, so sind berechtigte Zweifel daran anzumelden, ob mit den unterschiedlichen Formen der „Zielerreichung“ der Wandel der Qualität von Schule beschrieben ist. Fraglich ist z.B. ob die latent in solchen Bemessungen als Optimalwert anvisierte Ideal-Relation einer Individualbetreuung á la Rousseau für ein öffentliches Schulsystem überhaupt wünschenswert ist. Zudem ist die Differenz zwischen einer Lehrer-Schüler-Relation von 1:1 und 1:5 sicherlich für die Formen des Unterrichts entscheidender als die von 1:27 und 1:31, obgleich der Unterschied in totalen Zahlen ausgedrückt gleich ist. Die Vorstellungen und berechtigten oder unberechtigten Hoffnungen in eine bestimmte Lehrer-Schüler-Relation werden demnach je nach Quantität gravierend differieren. Eine Untersuchung, die versucht, in einem solchen positivistischen Sinne Qualität von Schule zu beschreiben, d.h. mit einer vorab festgelegten Kategorie, die allein auf ihre quantitativen Entsprechungen in der Wirklichkeit hin untersucht wird, verfehlt damit die Sache selbst. Die Varianz in den Quantitäten führt zu einer extremen Dehnbarkeit des Gehalts der untersuchten Kategorie. Möglich ist eine strukturelle Kontinuität bei ggf. großer quantitativer Abweichung wie auch das Gegenteil. Das Wesen des Phänomens Schule und deren Wandel bliebe auch bei noch so vielen – für weiterführende Interpretationen zuweilen ja auch sehr nützlichen – Erhebungen dieser Art ebenso unterbestimmt, wie bei der wissenssoziologischen Herangehensweise.

Ein Untersuchungsansatz, der demgegenüber den Anspruch erhebt, das Wesen der Sache genau bestimmen zu können, ist ein „materialistisch“ zu nennender. Die für das Bildungssystem „bedeutsamen“ Kategorien werden innerhalb dieses Theorieansatzes aus einer materialistischen Gesellschaftskritik abgeleitet. Zu den zentralen Begriffen für die Beschreibung des Phänomens „Schule“ werden dementsprechend die ökonomischen. So erscheint dann das Wesen von Schule bestimmt in der Kritik an ihr als Qualifikationsfabrik für die Integration in entfremdete Arbeit. Indem solcher Analyse zufolge das Wesen von Schule immer schon bestimmt ist und unter den herrschenden kapitalistischen Bedingungen auch als unwandelbar begriffen wird, kann jeder Wandel nur einer an der Oberfläche sein. Alle Reformen, die nichts an der prinzipiell kapitalistischen gesellschaftlichen Verfasstheit dieser Institution etwas ändern, sind demnach dazu verdammt, allein verschiedene Erscheinungsformen eines in der Sache aber identischen Bildungssystems hervorzubringen. Die neuen bildungspolitischen und –theoretischen Entwicklungen hin zu einer „neuen Steuerung“ bestärken diese Theoretiker in ihrer Auffassung: Nun werde mit der betriebswirtschaftlichen Terminologie der Reformer endlich zur Kenntlichkeit gebracht, was das Wesen der Schule schon immer ausgemacht habe. Die Sachhaltigkeit solcher „materialistischen“ Bestimmungen des Wesens und des Wandels von Schule erscheint indes zweifelhaft, da in ihr primär subsumtionslogisch verfahren wird. Das Wesenhafte der Schule wird aus einigen Grundkategorien wie Kapital und Arbeit deduziert, so dass der Blick auf den Gegenstand überflüssig erscheint, wenn durch die theoretische Bestimmung ohnehin von vornherein das Ergebnis der Untersuchung feststeht.

Insgesamt erscheinen die hier vorgestellten alternativen Untersuchungsansätze als „methodologische Sackgassen“ gegenüber dem Versuch einer empirisch gehaltvollen Bestimmung des Wandels von Schule. Aus der Kritik an ihnen sind allerdings die Ansprüche abzulesen, die an eine Methode gestellt sind, die deren Fehler zu vermeiden sucht.

Von der Wissenssoziologie ist zu lernen, dass Objektivationen sowohl zur Seite des Objekts Schule als auch zur Seite der Subjekte hin in gleicher Weise bedeutsam sind für eine Analyse des Wandels von Schule. Die Urteile über den Wandel sind immer zugleich auch ein Teil des Phänomens, ohne dass sie allerdings zur Sache selbst hypostasiert werden dürften.

Die Kritik an der quantitativen Sozialforschung belehrt darüber, dass eine empirische Untersuchung darauf angewiesen ist, im Prozess der Datenerhebung immer wieder neu nach der Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung zu fragen, um nicht ihren Gegenstand zu verfehlen.

Darüber, was als Wesen und was als Erscheinung zu gelten hat, darf auch nicht vorab dogmatisch entschieden sein, wie die kritische Betrachtung materialistischer Analysen zeigt. Die Analyse muss die Reflexion auf normative Implikationen in Urteilen wie in den anderen Erscheinungsformen von Schule reflektieren. Damit zusammen geht die Forderung, in den Analysen zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Schule zu unterscheiden. So sind weder durch „positive“ Daten quantitativer Sozialforschung schon Realisierungen von in der Sache komplexeren Ansprüchen belegt, noch durch die materialistische Kritik im adäquaten Sinne Anspruch und Wirklichkeit kontrastiert.

Von dem Mangel empirischer Nähe zum Gegenstand bei allen drei alternativen Untersuchungsansätzen ist die Forderung abzuleiten, dass weder der theoretische Anspruch, noch die Operationalisierungen den Blick von der Empirie, und das heißt zunächst einmal dem Einzelfall, ablenken dürfen. Wenn generalisierende Aussagen gemacht werden, dann müssen diese kritisch an konkrete Einzelfälle rückgebunden sein. Generalisierungen und Universalisierungen dürfen nicht die mögliche und notwendige „Korrektur“ des Urteils durch die Empirie verhindern.

Im folgenden soll versucht werden, auf diese methodologischen Forderungen zu antworten mit Überlegungen zu Subjektivität und Objektivität, Wesen und Erscheinung, Anspruch und Wirklichkeit sowie Allgemeinem und Besonderem.

2. Methodologische Konsequenzen

2.1 Subjektivität und Objektivität im Wandel von Schule

Angesichts der widersprüchlichen Urteile über den Wandel von Schule haben die Untersuchungen methodisch anzusetzen an dem Problem der Gegenstandsbestimmung. Wie konkretisieren sich Befindlichkeiten, Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen in schulischen Erziehungs-, Lern- und Bildungsprozessen? Ändern sich mit den psychologischen Rahmendaten (Meinungen, Befindlichkeiten etc.) auch die soziologischen Rahmendaten (politische Optionen, Bedingungen für Reformen)? Die Untersuchungen müssen reflexiv auf diese Gemengelage reagieren. Es ist nicht möglich, einfach einen als objektive Realität bestimmten Sachverhalt gegen eine subjektive Wahrnehmung zu stellen, wenn letztere wirkungsmächtig ist und sie so zu einem Moment der Sache selbst wird. Sofern die Wirkung von Schule zudem in psychologischen Verarbeitungsmechanismen besteht, sind Befindlichkeiten selbst objektive Daten hinsichtlich der Wirkung von Schule. Wenn umgekehrt „objektive“ Daten, wie sie etwa an demographischen Entwicklungen abgelesen werden, als solche gravierendste Veränderungen indizieren, diese aber auf der Ebene der subjektiven Deutungen keine Resonanz finden, dann relativiert das ihren Stellenwert als Indikator von Wandel.

Nun kann aber in diesem Projekt der Wandel nicht anhand der subjektiven Auffassungen über ihn bestimmt werden, weil man damit auf der Ebene der Meinungen verbliebe. Statt dessen muss es darum gehen, über die Figur des Wandels von Schule zu Beschreibungen und Analysen zu kommen, die das strukturell Stabile, das strukturell sich Verändernde und das oberflächlich sich vielfach neu Inszenierende der Schule zum Inhalt haben. Diese Forschungsperspektive nimmt in den Blick, wie Objektives und Subjektives miteinander objektivierend vermittelt werden können. Zu klären ist, wie strukturell identische Reproduktionsbedingungen von Schule subjektiv angeeignet werden als völlig verwandelte Bedingungen des Schule-Haltens. Wie kommt es, dass in der Bewertung die Erscheinung sich so verselbständigt, dass darüber der Blick auf das Wesen der Sache getrübt wird? Und umgekehrt bedeutet dies, dass sehr wohl möglich ist, dass sich im subjektiven Empfinden eine Kontinuität der Pädagogik abbildet, während eine strukturelle Analyse darüber belehrt, dass die wesenhaften Bedingungen sich längst verändert haben.

2.2 Wesen und Erscheinung des Wandels von Schule

Methodologisch verstanden referiert das Problem auf die Konstitutionsbedingungen der Sache selbst. Denn die Frage, was Schule ist, ist wesentlich verknüpft mit der Frage, wie sich das, was sie ist, wandelt. Man könnte die These verfechten, dass Aussagen über die Schule überhaupt nur möglich sind im Durchgang durch die Rekonstruktion ihres Form- und Inhaltswandels. Schule ist keine natürliche Entität, keine in ihren Wesensmerkmalen eindeutig und dauerhaft strukturierte soziale Tatsache.

Damit wird eine altehrwürdige und zugleich riskante Differenzierung notwendig, die von „Wesen und Erscheinung“. Riskant ist sie insofern, als das „Wesen“ von Schule als etwas begriffen wird, was sich forschungspragmatisch unter dauerhaften Falsifikationsverdacht gesetzt sieht. Die Figur tritt auf in Behauptungen über die Stabilität von Schule und gleichsam negativ in Behauptungen über den Wandel von Schule, womit nichts anderes gesagt wird, als dass hier Stabilität im Sinne von struktureller Tradierung nicht vorliegt. Wenn wir die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung machen, so ist der Ausweis von struktureller Kontinuität nicht etwas, das vorab schon ausgemacht ist, als Theorie bereits Geltung besitzt, sondern er hätte sich als Fragestellung der Analyse im Sinne einer Arbeitshypothese vor dem empirischen Material zu bewähren. Ob also in diesem Sinne von Wandel wirklich gesprochen werden kann, ist abhängig davon zu machen, wie plausibel die Kontinuität von Strukturellem nachgewiesen werden kann.

Wenn der Nachweis von struktureller Kontinuität oder Diskontinuität an die Differenz von Wesen und Erscheinung gebunden ist, dann ergeben sich besondere Anforderungen an die Art der Beschreibung des Wandels von Schule.

Beschreibungen enthalten immer auch schon Urteile über die Sache. Was an den Beschreibungen schon Urteil ist, wird erst kenntlich durch die Arbeit am Begriff. Dabei garantiert die strenge Definition des Begriffs noch nicht die Sachhaltigkeit der Beschreibung, ja sie arbeitet dieser oftmals sogar entgegen, indem in ihr schon ein Urteil über die Sache gefällt ist: Die Arbeit am Begriff ist mit ihr immer schon getan. Die Qualität der Beschreibung erschöpft sich unter diesen Bedingungen darin, wie gut es gelingt, die vorhandenen Begriffe in ein konsistentes Verhältnis zueinander zu setzen.

Ein theoretischer Anspruch im Sinne einer Differenzierung zwischen Wesen und Erscheinung wird aber erst dann beim Wort genommen, wenn die ansonsten fraglos unterstellten Beziehungen zwischen Begriffen und Sachverhalten zur Kritik stehen. Nicht nur, dass der genaue Blick auf die Praxis schon überflüssig erscheint, wenn eine scheinbar adäquate Terminologie bereitsteht, macht diese theoretische Anstrengung notwendig, sondern auch die permanente Gefahr, selbst Täuschungen zu erliegen, indem sich die mit diesen Begriffen latent transportierten Hoffnungen und Befürchtungen in unsere Urteile einschleichen, sie unbemerkt übernommen werden und sie so ungedeckte (Vor‑)Urteile tradieren.
 Um sich bei der Deskription nicht selbst in den Vorurteilen der theoriesprachlich konstruierten Funktionsbestimmungen von Schule zu verstricken, sind Kategorien für die kritische Selbstreflexion notwendig. Für die Reflexivität des Urteils über Schule bedarf es daher einer theoretischen Figur zur Überprüfung der eigenen Aussagen: Der aufklärende Effekt von Theorie bleibt davon abhängig, wie die Differenz von Wesen und Erscheinung auch kritisch auf die eigenen Aussagen bezogen wird.

Würden bei den Versuchen der Beschreibung des Wandels von Schule Wesen und Erscheinung, d.h. hier die Sache und ihre begriffliche Fassung, zusammenfallen, so bestünde kein Bedarf mehr an unterscheidender Kritik: Die Dinge wären schon so, wie sie uns vermittelt über unser Vokabular und die theoretischen Annahmen erschienen.
 Indem wir aber unsere eigenen Urteile immer wieder unter Falsifikationsverdacht setzen, unterstellen wir, dass Wesen und Erscheinung permanent auseinander zu fallen drohen. Unbemerkt würden sich dann hinter unserem Rücken Strukturen durchsetzen oder reproduzieren, denen gegenüber unsere theoretischen Annahmen an der Sache vorbeigingen. Da die Reproduktion von Strukturen nicht unwesentlich von den Deutungen über sie lebt, ist sogar zu erwarten, dass viele pädagogische und erziehungswissenschaftliche Deutungsmuster systematisch so konstituiert sind, dass sie den Blick auf die Strukturen eher verstellen, als dass sie über sie aufklärten. Zugespitzt formuliert könnte man sagen, dass pädagogische Ideen nur überlebensfähig sein werden, insofern sie Struktur geworden sind. Idee und Struktur sind aufeinander verwiesen, weswegen es zu der Reproduktion der Ideen wie der Strukturen kommt. Sind Ideen nicht mit der bestehenden Struktur kompatibel, so werden sie nur schwer zu implementieren sein. So ist etwa die Idee der Leistungsbewertung fest in den schulischen Strukturen verankert, kenntlich an Institutionen wie etwa dem Zeugnis. Die von dieser Struktur abweichende Idee, die Noten zumindest in den ersten Jahren der Grundschule zu verbannen, war dementsprechend schwer umzusetzen. Tatsächlich war nur der Kompromiss in Form von Bewertungen ohne Ordinalzahlen möglich. Die so entstehenden „Bewertungen“ sind indes so formuliert, dass alle Beteiligten wissen, welche Note sich hinter den einzelnen Aussagen verbirgt. Und wenn hier Unklarheit besteht, wird nachgefragt. Wie sehr die Leistungsorientierung die pädagogischen Bemühungen der Lehrer um eine konstruktive Darstellung der Bewertung konterkariert, zeigt die Tatsache, dass sich viele Kinder an den ausführlichen Formulierungen der Lehrer auf dem Zeugnis oder unter der Klassenarbeit nur wenig interessiert zeigen oder sie kaum zu deuten wissen, da sie bereits die Notenskala als Bewertungsmaßstab internalisiert haben. Die Frage an die Lehrkraft lautet dann oftmals nicht: „Was bedeutet das für mich, dass ich noch nicht richtig fehlerfrei schreiben kann?“, sondern: „Welche Note ist das?“ Während Pädagogen also ihr Handeln mit Vorstellungen über schülerzentrierte Leistungsentwicklung zu legitimieren suchen, strafen bereits die siebenjährigen Kinder diese Überlegungen lügen: Sie erweisen sich damit als realitätstauglicher als die pädagogischen Wunschvorstellungen, die mit den Strukturen nicht kompatibel sind.

In einer adäquaten Beschreibung des Wandels von Schule ist die pädagogische Begrifflichkeit demnach immer auch auf die in ihr latent vorhandenen Ansprüche, deren Realitätsgehalt und Grad der Verwirklichung zu überprüfen.

2.3 Anspruch und Wirklichkeit des Wandels von Schule

Auch die Versuche in der Erziehungswissenschaft, ideologischen Befangenheiten zu entrinnen, indem auf Theoriekonzepte anderer Disziplinen zurückgegriffen wird, entheben nicht der Anstrengung theoretischer Reflexion auf die Gültigkeit der Begriffe zur Beschreibung der pädagogischen Sachverhalte. So ist bspw. fraglich ob die derzeitige Tendenz bei der Reform von Schule, einheimische Begriffe der Pädagogik durch solche der Ökonomie zu ersetzen, einer sachhaltigen Beschreibung dienlich ist. Die dem pädagogischen Leistungsbegriff inhärenten Vorstellungen lassen sich nicht umstandslos mit denen von Unternehmensplanern vermitteln. Zu befürchten ist vielmehr, dass etwa in den Output-Kontrollen und den Controlling-Konzepten auf diese Weise Unbegriffenes beider Disziplinen – der Erziehungswissenschaft und der Betriebswirtschaftslehre – in die theoretischen Konstruktionen einfließt.

Dieser Vorbehalt gilt indes nicht nur für die im strengen Sinne theoretischen Anstrengungen, sondern auch für die Alltagstheorien und die daran anschließenden Deutungsmuster. Diese prägen weitaus stärker die primären, gleichsam vortheoretischen, Erscheinungsformen von Schule. Wenn etwa in dem Raum einer ersten Grundschulklasse eine „Spielecke“ eingerichtet wird, dann rekurriert diese Initiative sicherlich auf traditionelle pädagogische Deutungsmuster wie sie zugleich auch eine Antwort auf die bestehende, als unzureichend empfundene Praxis sein soll. Zu fragen wäre hier, ob sich jenseits der subjektiven Deutungen der Akteure dadurch strukturell an der Form des Schule-Haltens etwas ändert – und wenn ja, was.

Eine Theorie vom Wandel von Schule muss hier Unterscheidungen treffen können, die es erlauben, die Phänomene mit den Strukturen zu konfrontieren. Ein sehr schwieriges Unterfangen, wenn dabei die Art der Gegenüberstellung nicht selbst wieder ideologisch werden soll. Genaugenommen geht es um die paradoxe Forderung, in der Gegenüberstellung von Phänomen und Struktur allererst herauszufinden, was genau das die Erscheinung Ausmachende, d.h. das Phänomen ist und was das Wesen, d.h. das Strukturelle. Das bedeutet zugleich, dass mit der Frage nach dem Wesen der Schule die nach dem Stellenwert ihrer Erscheinungen aufgeworfen ist. Es kann ja kein Zweifel daran bestehen, dass Schule in vielfältiger Form außerordentlichem Wandel unterworfen ist. Von diesem bloß als einem der Erscheinung zu sprechen, setzt voraus, dass wir in der Lage sind, den Stellenwert der Erscheinung genau vor dem des Wesens auszumachen. Hier wird virulent, dass in solcher Differenzierung immer auch schon normative Implikationen enthalten sind.

Pädagogische Ansprüche sind mithin notwendig, um eine Differenzierung zwischen Wesen und Erscheinung vornehmen  zu können. Tatsächlich sind sie nicht nur notwendig im Sinne eines Desiderats, sondern sie sind in der begrifflichen Beschreibung immer schon enthalten. Erziehungswissenschaftliche Beschreibungen und die in ihnen verwendeten pädagogischen Begrifflichkeiten enthalten immer beides: präskriptive und deskriptive Elemente. Das gilt auch für die importierten sozialwissenschaftlichen Begriffe, wenn sie zu einer pädagogischen Theorie ins Verhältnis gesetzt werden.

Die Rede über den Wandel von Schule wird also nicht dadurch ungenau oder unwissenschaftlich, dass sie normative Implikationen enthält oder gar explizite Forderungen. Undifferenziert oder sogar falsch werden solche Aussagen erst, wenn sie als Seins-Behauptungen formuliert werden und damit die typische, ideologieproduzierende Verwechslung von Wesen und Erscheinung stattfindet. Legitim und dann auch aufklärend sind solche notwendig auch normativen Aussagen aber dann, wenn zugleich ihre Beziehung zur Realität selbst thematisch wird.

Schon Mollenhauer (1969) hat auf diesen Sachverhalt hingewiesen in seiner Kritik an Brezinka (1967), der die Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften bzw. von empirisch analytischen und hermeneutischen Wissenschaften für die Pädagogik für irrelevant erklärte und sich als Apologet einer Erziehungswissenschaft als „Erfahrungswissenschaft“ verstanden wissen wollte. Eine solche hat sich Brezinka zufolge rein auf Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und kausal-erklärende Sätze zu beziehen und Werturteile davon rein zu scheiden:

„Stellt man die Frage nach den Beziehungen zwischen Wissenschaft und Werturteilen im allgemeinsten Sinne, so hängt die Antwort natürlich davon ab, was man unter Wissenschaft versteht und welche Aufgaben man ihr zuweist. Wer ihren Zweck darin sieht, die Wirklichkeit zu erforschen und über sie zu informieren, entscheidet sich damit für einen anderen Wissenschaftsbegriff als jemand, der forderte, sie solle auch die moralischen Überzeugungen, die Einstellungen und Handlungen der Menschen beeinflussen“ (Brezinka 1967, S. 159; zit.n. Mollenhauer 1969, S. 12f.).

Mollenhauer argumentiert, dass Brezinka hier nahe lege, dass die ernsthafte Alternative zu seinem Wissenschaftsbegriff einzig in der „normativ-emotionalen Steuerung des menschlichen Verhaltens“ bestehe. Die Ironie dieser Argumentation liege, so Mollenhauer weiter, aber gerade darin, dass derjenige Wissenschaftszweck, den Brezinka durch seine „Erfahrungswissenschaft“ ausschließen wolle, in seinem eigenen Wissenschaftsbegriff als dessen Folge enthalten sei:

„Die ‚normativ-emotionale Steuerung‘ des pädagogischen Verhaltens wird nämlich gerade durch den empirisch analytischen Wissenschaftsbegriff wirkungsvoll möglich gemacht; der ‚Gegenstand‘ der Erziehungswissenschaft wird unterlaufen, sofern dieser Gegenstand durch die dem Anspruch nach rational miteinander kommunizierenden Erziehungssubjekte bestimmt ist. Erfahrungswissenschaftliche und normative Pädagogik sind sich in diesem Punkte näher als sie glauben. Was diese durch normativen Appell zu erreichen hofft, kann jene dadurch verwirklichen, daß sie ein Kausalitätswissens zur Verfügung stellt, das technologisch zur Beherrschung menschlichen Verhaltens verwendet werden kann.“ (Mollenhauer 1969, S.14)

Mollenhauer zeigt, dass es falsch wäre, mit dem Verweis darauf, dass man doch nicht wieder nur Ideologie produzieren wolle, auf ein Konzept empirischer Sozialforschung zu verweisen, das sich jenseits solcher normativen Bestimmungen realisieren ließe. Ungewollt traktiert auch eine in diesem Sinne positivistisch-erfahrungswissenschaftliche Forschung normative Fragen, wenn sie die Empirie in den Blick nimmt. In dem empirischen Gegenstand, den eine Theorie vom Wandel von Schule interpretiert, sind pädagogische Normative immer schon enthalten. Dieser Hinweis ist nicht dafür geeignet, den normativen Idiosynkrasien der Forschenden als Legitimation zu dienen, vielmehr soll er umgekehrt sie für die normativen Implikationen in ihren Beschreibungen sensibilisieren. Es ist ja nicht so, als wäre die quantitative Untersuchung zur Abiturientenquote frei von präskriptiven Präsumtionen über das Phänomen. Allein schon ein Phänomen wie das „Abitur“ als Gegenstand der Untersuchung auszuwählen führt dazu, dass mit ihm zugleich die ganzen pädagogischen Hoffnungen und Befürchtungen (Begabungsausschöpfung vs. Überfüllungskrise) mittransportiert werden. Umgekehrt ist sogar festzuhalten, dass sie notwendig zum Untersuchungsgegenstand dazugehören, da es sich bei dem „Abitur“ ja nicht um eine natürliche Entität handelt, sondern um ein höchst artifizielles pädagogisches und bildungspolitisches Konstrukt. Wenn hier die Normenfrage Teil der empirischen Untersuchung wird, dann ist damit nicht gemeint, dass subjektive Urteile über das Richtige oder Falsche nun zu objektiven deklariert werden. Vielmehr geht es darum, bei der Reflexion auf den Gegenstand zwischen den real existierenden pädagogischen Ansprüchen und der realen Praxis, in der diese Forderungen oftmals unterboten werden, zu unterscheiden.

Davon nicht zu trennen ist die Tatsache, dass freilich ebenso in der eigenen Beschreibung des Wandels von Schule immer auch normative Anteile enthalten sind. Das ist aber nicht nur als methodologisches Manko zu betrachten, sondern vielmehr geradezu als conditio sine qua non der eigenen Forschung: Ohne die mit pädagogischen Begriffen wie etwa dem der Bildung, der Entwicklung oder der Förderung bestimmte Erwartung an eine unabgegoltene Aufgabe und erreichbare Wirkung der Schule ließe sich weder unser Bemühen um die Verbesserung der Realität verständlich machen, noch erklären, warum wir bei der Analyse des Wandels von Schule eine Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung machen können. So wie eine bildungsdemographische Studie nie ohne irgendwelche Intentionen seitens der Auftraggeber durchgeführt wird, so sind auch unsere Studien nicht „intentionslos“ und dadurch die eigenen Aussagen kontingent. Erhoben wird allerdings der Anspruch, in den eigenen Beschreibungen die Beziehung zwischen den präskriptiven Gehalten der Praxis und ihren nicht-normativen aufzuklären – sowohl in der Beschreibung der Urteile anderer wie auch selbstreflexiv in der eigenen Darstellung.

Unabweisbar ist damit die Frage gestellt, wie Subjektives und Objektives miteinander vermittelt werden. Die Analyse solcher Vermittlung gelingt nicht in der feinen Sortierung von bloßem Meinen und objektiven Tatsachen, sondern in der dialektischen Entfaltung des subjektiven wie objektiven Anteils in subjektiven und dem Anspruch nach objektiven Urteilen. Die Differenz resultiert wesentlich aus der Diskrepanz zwischen Sein und Sollen im Zugang zur Sache und insofern sind subjektive Urteile solche, die die Erscheinung treffen während die objektivierenden Urteile solche zu sein haben, die das Wesen der Sache begreifen. Eine solche Unterscheidung ist keine positivistische, die Urteile schlicht sortiert in die Kategorien der subjektiven Täuschungen und der objektiven Tatsachenfeststellungen. Die objektiven Tatsachenfeststellungen rekurrieren immer wieder auf die ihnen unterstellten normativen Implikationen, wie die subjektiven Urteile immer auch als Reflex objektivierbarer Erfahrung zu gelten haben.

2.4 Allgemeines und Besonderes im Wandel von Schule

Gegen positivistisches Sortieren bei der Objektivierung spricht nicht nur, dass auf diese Weise die Differenz zwischen Sein und Sollen aus dem Blick gerät, sondern mit ihr auch andere wesentliche Aspekte der Sache. Soll die Vielfalt der Phänomene durch eine Reihe von Strukturgeneralisierungen theoretisch gefasst werden, ohne dass ihnen Gewalt angetan wird, dann ist eine dialektische Vermittlung von Besonderem und Allgemeinem im Untersuchungsprozess notwendig. Wird anhand eines vorab erstellten Kategorienmusters subsumtionslogisch vorgegangen, dann führt ein solcher Schematismus dazu, dass das was eigentlich allererst durch die Untersuchung begriffen werden soll, immer schon bestimmt ist. Solange der theoretische Anspruch einer Theorie der Schule in dem Versuch eines Aufweises genereller Strukturen am empirischen Material besteht, wird die Sache selbst während des gesamten Untersuchungsprozesses im Mittelpunkt stehen müssen. Material gehaltvolle Untersuchungen werden deshalb immer vom Besonderen ausgehen müssen, um von dort aus allgemeine Strukturen aus dem je speziellen Fall abzuleiten.

Der Nachweis einer kon​kreten Strukturiertheit eines Teils von Schule wird dementsprechend innerhalb des Paradigmas dialektischer Sozialforschung mittels materialer Analysen in der Form von Einzelfallrekonstruktionen geführt werden müssen. Im Gegensatz zur subsumtionslogisch operierenden Sozialforschung wird damit ostentativ die These von der Möglichkeit einer Generalisierung einzelfallrekonstruktiver Ergebnisse vertreten (vgl. Oevermann 1983, S.276).

Ausgehend von der These der sich reproduzierenden Strukturiertheit gesellschaftlicher Praxen muss es möglich sein, auch in jeder noch so trivialen alltäglichen Schulsituation das Strukturelle zu entdecken. Die Dramatik großer bildungspolitischer Reformen ist sogar eher dazu angetan, den Blick für die Strukturiertheit des pädagogischen Handelns zu versperren, während die unprätentiöse Analyse alltäglicher Situationen weniger von diesem Erkenntnisinteresse ablenkt. Die Rückschlüsse von alltäglichen Situationen auf die strukturelle Verfasstheit von Schule stehen indessen immer wieder unter Kritik, da es vermessen oder spekulativ anmutet, unumwunden von solchen – im Alltagsbewusstsein arbiträr erscheinenden – Zusammenhängen auf strukturelle zu schließen. Akzeptiert man indessen die These von der durchgängigen Strukturiertheit der sozialen Welt, dann ist diese Konsequenz einzig folgerichtig:

„Die Reproduktionsgewalt von gesamtge​sellschaftlichen Strukturierungsgesetzlichkeiten kann nicht auf Reservate besonders dramatischer und problemgeladener sozialer Vorgänge beschränkt sein, sondern muß sich bis in die unschein​barsten Vorgänge hinein, die kleinsten Poren des Alltagslebens durchdringend, nachweisen lassen“ (Oevermann 1983, S.277).

Die sinnrekonstruierende Analyse steht daher oftmals unter dem Druck, die Alltagsinterpretationen über den Wandel von Schule als handfeste Fehlurteile auszuweisen.
 Der Nachweis solcher gegen den common sense gerichteten Bedeutung des selbstverständlich Scheinenden gelingt nur, wenn aufweisbar ist, welche Funktion diese unscheinbaren Zusammenhänge fürs strukturelle Ganze eines Phänomens haben. Die empirischen Studien zum Wandel von Schule sollten daher immer auf die Funktionalität der einzelnen Oberflächenphänomene hinweisen. In diesem Sinne sollten die Studien eine spezifische, funktional ausgerichtete und vom Einzelfall ausgehende Kasuistik pflegen. Die Kontextualisierung schließlich, die Einstellung des Einzelphänomens in seinen gesellschaftlichen Funktionszusammenhang, macht sie als nicht singuläre und kontingente, sondern strukturell äußerst funktionale Momente deutlich.

Der heuristische Wert einer Einzelfallrekonstruktion hängt wesentlich von der Prämisse ab, dass sich in der fallspezifischen Strukturiertheit eine verallgemeinerbare Struktur ausweist. Erst diese Perspektive auf den Wandel von Schule legitimiert die extensive Analyse des vermeintlich nebensächlichen Oberflächenphänomens. Innerhalb einer solchen Strukturgeneralisierung fungiert die Explikation der Strukturiertheit des Einzelfalls als Strukturhypothese, die es anhand anderer Fälle fallibilistisch zu überprüfen gilt.

2.5 Methodologie einer dialektischen Sozialforschung

Mit der Aufklärung der dialektischen Verschränkung von Subjektivem und Objektivem, der von Wesen und Erscheinung, der normativen und der analytischen Rede von der Sache, sowie der von Allgemeinem und Besonderem wäre es möglich, zu einer empirisch gehaltvollen dialektischen Theorie des Wandels von Schule vorzudringen.

Mit seiner Forderung nach Sachhaltigkeit empirischer Forschung und dem Theorem der „latenten Sinnstrukturen“ sozialen Handelns liefert Oevermann (1979) die theoretische Figur für Analysen, die zwischen Subjektivem und Objektivem, Wesen und Erscheinung, Anspruch und Wirklichkeit sowie Allgemeinem und Besonderem unterscheiden können und so eine Beschreibung von Wandel möglich werden lassen.

So wie den Untersuchungen Oevermanns so liegt auch den hier beabsichtigten hermeneutischen Rekonstruktionen solcher latenter Sinnstrukturen der Anspruch zugrunde, den Adorno an eine dialektische Sozialforschung erhob. Er hat ihn in der „Negativen Dialektik“ einmal in die Formel übersetzt:

„Nur am Widerspruch des Seienden zu dem, was zu sein es behauptet, läßt Wesen sich erkennen“ (Adorno 1994, S.169).

Adornos Diktum enthält mehrere Implikationen für eine dialektische Sozialforschung. Zum einen lässt sich aus ihm die Forderung nach „immanenter Kritik“ ableiten. In dem, was das Sein ist und dem, was es zu sein behauptet, treten Anspruch und Wirklichkeit auseinander. In Untersuchungen, in denen nicht zwischen Anspruch und Wirklichkeit unterschieden wird, oder diese unvermittelt nebeneinander stehen bleiben, verbleibt die Analyse an der Oberfläche, traktiert Erscheinungen, ohne deren Bedingtheit und Wechselseitigkeit zu erkennen. Die immanente Kritik hingegen klärt auf, in welchem Verhältnis Anspruch und Wirklichkeit zueinander stehen, d.h. was angesichts der Realität gefordert wird und wie weit und auf welche Weise die Praxis hinter diesen Forderungen zurückbleibt, sie unterbietet. Indem die dialektische Widerspruchsanalyse nicht nur die Ansprüche und deren Realisierungen unbegriffen nebeneinander stellt, sondern deren widersprüchliche Beziehung aufklärt, liefert sie die Basis für eine Bestimmung des Wesens einer Sache. Sie ist diese aber noch nicht selbst. Die immanente Kritik muss dafür vielmehr erst kontextualisiert, d.h. ihre Immanenz transzendiert werden. Es ist zu klären, warum und in welchem Kontext dieser besondere Fall hinter dem Sollen zurückbleibt. Das Allgemeine, das auf das Wesen der Sache referiert, muss aus dem Besonderen heraus erklärt werden. Hierfür bedarf es der oben angeführten Strukturgeneralisierung. Mit der Aufklärung dieser Vermitteltheit von Allgemeinem und Besonderem im Widersprüchlichen ist das Wesen der Sache bestimmt.

Am Beispiel: Der Unterricht in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen ist so angelegt, dass prinzipiell alle Schüler einer Klasse den dort verhandelten Stoff verstehen sollen. Hinter dieser Orientierung aller Schüler an dem vorgegebenen Stoff im Unterricht steht ein traditionsreicher Allgemeinbildungsanspruch: Alle sollen alles für sie Notwendige in der Schule lernen. Diesem Allgemeinbildungsanspruch widerspricht in der Realität die Ausrichtung der Unterrichtseinheiten auf Klassenarbeiten oder Klausuren, mit denen die Lernerfolge dieses Unterrichts überprüft werden sollen. Diese schriftlichen Tests sind ja nicht nur „Überprüfungen“ in dem Sinne, dass der Lehrer wissen wollte, wo noch Nachholbedarf besteht. Vielmehr sind sie in Verbindung mit den Zensuren für diese schriftlichen Leistungen Ausdruck der Selektion. Dass nach den Klassenarbeiten noch einmal intensiv der Stoff nachgearbeitet wird, der offensichtlich nicht von allen assimiliert wurde, dürfte die Ausnahme sein. In den meisten Fällen wird mit der Klassenarbeit eine Unterrichtseinheit abgeschlossen und die nächste begonnen, die auch wieder durch eine entsprechende Überprüfung beendet werden wird. Durch zahlreiche kompensatorische Maßnahmen im Unterricht sowie zusätzlichen Förderunterricht, soll dieser Widerspruch zwischen Allgemeinbildungsanspruch und Selektion gemildert werden. Der theoretische Fluchtpunkt ist hierbei dann zumeist das im Kern indes bereits ideologische Konstrukt der Chancengleichheit: Der Unterricht soll so gestaltet werden, dass alle eine gleich gute Chance in der Klassenarbeit erhalten, die sich nicht zuletzt dadurch auszeichnet, dass sie alle gleich behandelt werden, ihnen allen die identischen Aufgaben zur Bearbeitung vorgelegt werden. In dem Konstrukt der „Chancengleichheit“ wird verdeckt, dass mit ihm eigentlich der Allgemeinbildungsanspruch schon aufgegeben ist: Wenn alle nur eine Chance erhalten sollen, alles zu lernen, dann ist damit schon zugestanden, dass davon ausgegangen wird, dass nicht alle alles lernen werden. Die Forderung allen alles beizubringen ist darin schon reduziert auf die Chance, die jedem zuteil werden soll. Die angestrebte Chancengleichheit wird sozusagen zur camouflierenden Erscheinung des Widerspruchs zwischen Allgemeinbildungsanspruch und Selektionswirklichkeit. An dem Besonderen der einzelnen Klassenarbeit, ihrer Aufgabenstellung und ihrer Benotung können allgemeine Mechanismen der Vermittlung dieser Widersprüche exemplifiziert werden (vgl. Gruschka 1989/90, 1994). Durch die Einzelfallrekonstruktion, die zeigt, wie strukturell zwischen Allgemeinbildungsanspruch und Selektionspraxis vermittelt wird, scheint ein zentrales Moment von Schule auf, ein Aspekt ihres Wesens. Demgegenüber erscheint die Rede von der zunehmenden Chancengleichheit durch Förderunterricht als Oberflächendiagnose, als Aspekt der Erscheinungsformen von Schule.

In Adornos Formulierung ist im Kern die Aufforderung zu einer solchen Analyse enthalten. Sie verweist zugleich auf die Differenz zwischen Wesen und Erscheinung und auf die dieser Differenz korrespondierende von Anspruch und Wirklichkeit. Sie enthält damit in nuce die vorher formulierten Ansprüche an eine dialektische Sozialforschung. Aus einer solchen Konzeption dialektische Sozialforschung leitet sich dann auch der Anspruch einer kritischen empirischen Schulforschung ab. Mollenhauer hat diesen Anspruch an eine kritische Erziehungswissenschaft einprägsam formuliert:

„Die irrationalen Elemente der Erziehungswissenschaft können zwar durch konsequente Empirie reduziert werden. Würde die Erziehungswissenschaft aber solche Reduktion als ihre ausschließliche Aufgabe betrachten, dann würde sie dem Irrationalismus außerhalb ihres Verfahrens um so größeren Raum geben. Der Irrationalität ist nicht durch Empirie allein, sondern nur zusammen mit Hermeneutik beizukommen. Hermeneutik darf aber nicht nur verstehender Nachvollzug eines subjektiv so oder so Gemeinten, sondern sie muß zugleich und in diesem Verstehen Kritik sein. Das heißt, daß die immanente Interpretation pädagogischer Gegenstände prinzipiell hinter der hermeneutischen Aufgabe zurückbleibt. Zur Kritik und damit zu einem rationalen Verfahren in dem totalen Sinne des Wortes wird sie nur, wenn sie die subjektive Vernünftigkeit der interpretieren Sache an dem mißt, was objektiv möglich war, wenn das pädagogische Phänomen als ein partikulares nicht nur gesehen, sondern auch im Zusammenhang der je aktuellen gesellschaftlichen Interessen, als ein Teil des Ganzen bestimmt wird. Eine solche Bestimmung der je gemeinten Sache ist dadurch kritisch, daß sie diese Sache in ihr je Wirkliches und Mögliches auflöst. Eine Erziehungstheorie, die entweder bei der Explikation dessen, was die Sache sein möchte – die Gefahr der traditionellen geisteswissenschaftlichen Pädagogik –, stehenbleibt oder sich mit der Analyse dessen, was sie ist – die Gefahr einer rein empirisch sich konzipierten Pädagogik –, begnügt, verfehlt damit den totalen Anspruch, den der Begriff der Rationalität enthält. Der Prozeß der Vergesellschaftung begrenzt und beschränkt zwar immer die Realisierung der Rationalität, aber er vernichtet nicht ihren Begriff. Solange dieser noch lebendig ist, enthält die Wirklichkeit auch jene Spannungen des Wirklichen zum Möglichen, die zum Bewußtsein zu bringen die Aufgabe der erziehungswissenschaftlichen Theorie ist.“ (Mollenhauer 1969, S. 68)

3. Bestimmung der Teiluntersuchungen

Die vorausgegangenen methodologischen Überlegungen liefern nicht nur Hinweise auf den Interpretationszusammenhang der hier inaugurierten Forschungen, sie sind einleitend für ein Forschungsvorhaben nicht zuletzt auch wichtig als Hinweis auf den Gewinnungszusammenhang von Daten. Die Untersuchungen zum Wandel von Schule haben methodisch anzusetzen an dem Problem der Gegenstandsbestimmung. Sie haben das Meinen, das Hoffen und Fürchten auf der einen Seite und das sachliche Feststellen auf der anderen Seite selbst als Konstruktionshinweis zur thematischen Auslegung der Studien, zur Methode der Datenerhebung und zur Methode der Dateninterpretation zu begreifen.

Bei der Auswahl der konkreten Gegenstände der Analyse wird die Berücksichtigung zweier Dimensionen des Wandels von Schule handlungsleitend sein. Zum einen muss es bei der Analyse von Wandel darum gehen, Daten über unterschiedliche, zeitlich auseinander liegende Manifestationen zu gewinnen, um dann berechtigt von Transformationsprozessen in der Zeit sprechen zu können. Zum anderen müssen – wie sich aus den vorhergehenden Ausführungen zu „Wesen und Erscheinung“ und zu „Anspruch und Wirklichkeit“ ableitet – die subjektiven wie die objektiven Dimensionen des Wandels berücksichtigt werden.

Auch wenn die Erhebung subjektiver und objektiver Momente des Wandels von Schule – wie bereits ausgeführt – sich nicht strikt trennen lässt, so macht es doch Sinn, bei der Auswahl der konkreten Untersuchungsgegenstände den Ausgangspunkt zu bestimmen, d.h. einmal von den „Meinungen“ über den Wandel von Schule auszugehen und zum anderen Mal von den uns durch Feldstudien verfügbaren Objektivationen von Schule. In letzter Konsequenz müssen freilich beide Dimensionen als aufeinander verwiesen kenntlich gemacht werden.

Die Bestimmung des Zeitraums der historischen Manifestationen von Schule, die untersucht werden sollen, leitet sich aus dem Forschungsinteresse ab, das gegenwärtige „Meinen“ und „Klagen“ über den Wandel von Schule aufzuklären. Da innerhalb dieser Diskurse nur selten auf historische Erscheinungsformen von Schule zurückgegriffen, sondern zumeist auf die eigene Schulzeit referiert wird, ergibt sich ein Zeitraum von den 60er Jahren bis heute. Diese Begrenzung erscheint zudem als sinnvoll, da die Argumentationen der Einzelnen zumeist auf die Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik dieser Dekaden verweisen: ausgehend von der durch die Adenauer-Ära geprägten Schule über die große Bildungsreform und die anschließende Resignation bis hin zu den modernen, am „neuen Steuerungsmodell“, der „neuen Schulautonomie“ etc. orientierten Vorstellungen.

Ausgehend von dieser Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes ergeben sich vier Ebenen des Forschungsprozesses, die in den folgenden Teilen vorgestellt werden sollen. Dabei beziehen wir uns zweimal auf eine phänomenale Zugangsweise zur Sache (Teil II und III) und einmal auf eine strukturale (Teil IV). In drei Anläufen wird dabei auf den Wandel als „postuliert abgelaufenen Wandel“ rekurriert. In einem vierten Schritt wird Wandel als Objektivierungsmöglichkeit gegenwärtiger Entwicklungstendenzen thematisiert (Teil V).

II. Wandel von Schule zur Seite des Objektbereichs: Schulporträts

Den Anspruch einer dialektischen Sozialforschung vorausgesetzt, wird beim Versuch einer empirisch gehaltvollen Beschreibung der Objektivationen von Schule zur grundlegenden Schwierigkeit, den Gegenstandsbereich der Untersuchung zu bestimmen, ohne dabei schon den Gegenstand selbst „bestimmt“ zu haben. Anders formuliert geht es um die Frage, wie man systematisch von der Sache aus fragen kann, was Schule inhaltlich ausweist, welche Programme, Praktiken, Selbstverständigungsformen, äußere und innere Rahmenbedingungen, Professionalitätsmuster ihr eignen, ohne bereits mit dem systematischen Fragen eine Systematik des Gegenstandes zu insinuieren.

In seinen „historisch-systematischen Analysen zur Scolarisation“ hat etwa Ballauff (1982) versucht, die „Funktionen von Schule“ zu beschreiben, um auf diese Weise den Gegenstand zu fassen. Die Studie belehrt über die vielfältigen Aufgaben, die Schule innerhalb der Gesellschaft erfüllen soll. Ballauffs Darstellung umfasst schließlich 32 Funktionen von Schule mit vielen, diesen assoziierten Unter- oder Nebenfunktionen. Mit den zahlreichen historischen Belegtexten gewährt es dem Leser einen Überblick über die vielfältigen Ansprüche, die in der Geschichte der Pädagogik an die Institution Schule formuliert wurden. Fraglich bleibt aber, ob durch diese Darstellung der an Schule herangetragenen Forderungen und der Reaktionen auf diese auch schon das Phänomen „Schule“ zureichend bestimmt ist, oder ob in solcher Beschreibung nicht die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit aus dem Blick gerät, so dass vielleicht eher ein Bild davon entsteht, was Schule zu ihrer jeweiligen Zeit sein sollte, damit aber noch nicht zureichend bestimmt wird, was Schule war und ist.

Das defizitäre solcher Beschreibungsversuche gegenüber dem Gegenstand ist in der fachwissenschaftlichen Diskussion zur Schultheorie immer wieder Thema, ohne dass aber auf plausible Alternativen verwiesen werden könnte. Die Komplexität des Gegenstandes, dem man in der Beschreibung nicht reduktionistisch Gewalt antun wolle, wird an diesen Stellen immer wieder hervorgehoben. Diese Verlegenheit gegenüber dem ihr genuinen Gegenstand ist geradezu typisch für die Schultheorie. Unterschiedlich sind jedoch die Auswege, die die Theoretiker suchen. 

So kritisierte Adl-Amini (1976), dass in der schultheoretischen Diskussion eine Bestimmung des zu behandelnden Gegenstandsbereichs misslinge, woraus er folgert, das Bemühen um eine Theorie der Schule aufzugeben und statt dessen Curriculumtheorie zu betreiben. Diese Konzentration auf die Bildungsinhalte, die durch die Institution Schule in den Heranwachsenden implementiert werden sollen, lässt indes systematisch die Differenz zwischen Sein und Sollen unaufgeklärt, indem sie sich auf die Sollensforderungen spezialisiert, ohne deren tatsächliche Realisationen in der Wirklichkeit theoretisch und empirisch aufzuarbeiten.

Ein Verbleib im Normativen lässt alternative Vorschläge, die ebenfalls einen empirischen Abgleich mit der Realität in ihrer Theoriekonstruktion nicht vorsehen, ebenso plausibel erscheinen. Schulze (1993) hat dafür plädiert, „Schule als eine Formation schulischen Lernens“ aufzufassen: „Ich verbinde mit diesem Vorschlag die Annahme, daß die Sicht, die mit dieser Konzeption ins Spiel gebracht wird, geeignet ist, den Gegenstandsbereich umfassender zu erschließen und Aspekte oder Momente, die vernachlässigt, ausgegrenzt oder übersehen wurden, deutlicher in den Blick zu rücken. Vor allem aber scheint sie mir auch geeignet, die Frage nach dem ‚Wesen‘ der Schule in einer rational und empirisch nachvollziehbaren Weise zu beantworten“ (Schulze 1993, S.427). Gegenüber einer solchen Fixierung auf den Aspekt der Lernformen hat Tillmann zur Eingrenzung des Gegenstandsbereichs einer Theorie der Schule gefordert, die „öffentliche Pflichtschule als Institution und als System“ (Tillmann 1993, S. 411) in den Mittelpunkt zu stellen.

Einen Vermittlungsversuch zwischen diesen drei immer wieder zu hörenden Bestimmungen des Gegenstands der Schulpädagogik – Curriculumtheorie, Didaktik, Schultheorie als Instituetik – stellt die Konzeption Benners (1995) dar. Er verweist auf einen systematischen Zusammenhang dieser drei schulpädagogischen Fragestellungen, der besage, „daß didaktisch-curriculare Theorien und unterrichtliches Handeln pädagogisch adäquat nur beurteilt werden können, wenn in die Frage nach der Legitimation methodischer und inhaltlicher Vorgaben die Frage nach der Legitimation der Institution Schule eingeht. Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmethoden sind niemals rein didaktische oder lehrplantheoretische Gegenstände, sondern immer zugleich schultheoretische“ (Benner 1995, S.50).
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Eine das Phänomen „Schule“ in seiner Gesamtheit beschreibende Schultheorie bleibt auf diese Weise Desiderat und der Hilfesuchende auf die in solchen Systematisierungsversuchen enthaltenen schulpädagogischen „Regionaltheorien“ (Derbolav 1981, S.34) verwiesen.

Auf diese Leerstelle bei der Deskription des Gegenstandes „Schule“ soll in der hier inaugurierten Untersuchung nicht mit einer weiteren „Regionaltheorie“ geantwortet werden, deren Systematik den empirischen Blick auf das Phänomen weniger zu sichern als vielmehr erneut zu verstellen droht. Es soll hingegen der Versuch einer „offenen Eingrenzung“ des Gegenstandsbereichs gemacht werden, die nicht als Systematik fungiert, die schon vorab subsumtionslogisch kategorisiert, sondern deren Zweck darin besteht, das empirische Feld für die Feldforschung abzustecken. Es geht um eine Plausibilisierung der Ausrichtung des empirischen Blicks auf einzelne Dimensionen, die für eine Beschreibung von Schule als unverzichtbar erscheinen. Eine inhaltliche Füllung dieser „Dimensionen“ ist damit explizit nicht prätendiert, sondern diese soll erst durch den daran anschließenden Blick auf die Empirie erfolgen. Jenseits der bereits bestehenden „Regionaltheorien“ soll hier versucht werden, die für die Institution Schule spezifischen Merkmale herauszustellen, so wie sie sich im Erlebnishorizont der von ihr Betroffenen und der an ihr Beteiligten darstellen. Die leitenden Fragen für die Bestimmung des Gegenstandsbereiches sollen lauten: Was sind für die Handelnden die diese Institution auszeichnenden Merkmale? Wie tritt die Institution Schule den einzelnen Akteuren (Lehrern/Schülern/Eltern) entgegen? Wie wird sie für diese erfahrbar?

1. Zentrale Elemente schulischer Wirklichkeit

Die folgenden Bestimmungen grenzen ein, auf welche Bereiche die Einzeluntersuchungen sich richten sollen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gleichwohl sind sie nicht willkürlich. Sie leiten sich ab aus der Frage nach den zentralen lebensweltlichen Verankerungen der Institution Schule in der Gesellschaft. Die „relative Unbestimmtheit“ leitet sich aus dem Anspruch ab, die Untersuchungsperspektive nicht durch eine vorausgehende Systematik einzuengen, die dann getroffene Auswahl wiederum aus der forschungspragmatischen Notwendigkeit zur Konzentration auf zentrale Momente von Schule. Wir meinen, mit den folgenden Merkmalsbestimmungen von Schule die wesentlichen Elemente genannt zu haben. Die Kritiker dieser Konzeption fordern wir zur Ergänzung der Liste auf. Eine weitere Untersuchungsdimension kann die angestrebte empirisch gehaltvolle Beschreibung von Schule nur bereichern. Eine Beschränkung ist indes letztlich unvermeidbar, wenn die Beschreibung von Schule nicht in der Pluralität von Bestimmungen enden soll, wie wir sie etwa bei Ballauff finden. Eine solche Vielfalt hat zwar heuristischen Wert, ist aber für die Operationalisierung empirischer Untersuchungen ungeeignet. Tatsächlich entspricht die folgende Liste der zentralen Dimensionen von Schule zudem den Bestimmungen, die in der Schultheorie vornehmlich diskutiert werden. Es ist demnach unwahrscheinlich, dass eine wichtige Perspektive auf Schule fehlt.

1.1 Schule als Erziehungsanstalt

Wenn ein Kind in die Schule kommt, dann durchläuft es zunächst mehrere Initiationsriten, mit denen es in die Schulgemeinschaft aufgenommen werden soll: Vom Schulreifetest über die feierliche Begrüßung durch den Rektor, bis hin zur Präsentation des Klassenraums und das Bekanntmachen mit dem Klassenlehrer. Durch all diese Aktivitäten werden die Kinder in die Schülerrolle eingeführt. Sinnfällig wird das für die Kinder etwa daran, dass die älteren Jahrgänge bei der Begrüßungsfeier unter Anleitung einer Lehrkraft Lieder oder kleine Theaterstücke zur Aufführung bringen. So bekommen sie das besondere pädagogische Verhältnis exemplarisch vorgeführt, in das nun auch sie eintreten sollen. Den meisten Erstklässlern ist diese Rollenzuweisung freilich schon aus dem Kindergarten und ihrem Verhältnis zu den Erziehern vertraut. 

Komplementär dazu wird in diesen Ritualen auch die Lehrerrolle festgeschrieben, indem in der Grundschule einem Klassenlehrer die primäre Verantwortung für die neue Lerngruppe übergeben wird.

Vom ersten Tag an bis hin zur feierlichen Verabschiedung der Zöglinge zehn oder dreizehn Jahre später, bei der sie aus diesem besonderen Verhältnis „entlassen“ werden, tritt die Schule den Schülern als Erziehungsanstalt gegenüber.

In den empirischen Studien wäre danach zu fragen, in welchen konkreten Formen Schule die Schülerrolle und die Lehrerrolle aus der Erziehungsaufgabe heraus konzipiert. In welchen alltäglichen und feiertäglichen Gestalten versuchte und versucht heute Schule diese Erziehungsaufgabe zu verwirklichen? Steckt in der Schülerrolle damals und heute lediglich ein Erwartungsmuster an schulisches Lernverhalten oder überschreitet Schule ihre Aufgabe dadurch, dass sie Einfluss zu nehmen sich anschickt auf die Lösung umgreifender, eher persönlichkeitsorientierter Erziehungsprobleme? Welche Lehrerrollen werden konzipiert, um solche weiterreichenden Erziehungsaufgaben zu integrieren oder auch abzuwehren? Indiziert werden könnte das spezifisch an Schulkonflikten, in denen zum einen traditionelle Erziehungserwartungen bezüglich der Schülerrolle auffällig werden bzw. darüber hinausgehende Verhaltensmerkmale erzieherisch wahrgenommen werden.

1.2 Schule als Bildungsanstalt (das Curriculum)

Schon vor dem Beginn ihrer eigenen Schulzeit wissen die Kinder von ihren Eltern oder ihren Geschwistern, dass sie in die Schule gehen sollen, um dort „etwas zu lernen“. In der Schule tritt ihnen dann ein Lehrer entgegen, der für die Zeit, die sie miteinander verbringen sollen, ein Programm erstellt hat und dies auch explizit als solches ankündigt, sei es für die einzelne Stunde, sei es in Form einer längeren Unterrichtsreihe oder in höheren Jahrgangsstufen auch der Plan für das ganze Halbjahr, den der Lehrer seinem Oberstufenkurs vorstellt. Die Zeit, die die Schüler in der Schule verbringen erscheint ihnen als durch den zu lernenden Stoff strukturiert: Von den einzelnen Unterrichtseinheiten, die zumeist mit einer Klassenarbeit oder einem Test abgeschlossen werden, bis hin zu der Differenzierung der Schülergruppen in Jahrgangsklassen, die den unterschiedlichen Lernfortschritt dokumentieren sollen.

Hinsichtlich der Bildungsaufgabe und des Curriculums stellt sich bspw. die Frage, wie die Inhalte des Unterrichts und ihre Legitimation als Curriculum damals erfolgen und wie das heute praktiziert wird, ggf. ob sie Lehrern überhaupt als rechtfertigungsbedürftig erscheinen (indiziert etwa an der Anzahl und an den Gegenständen von Fachkonferenzen), ob über den Bildungssinn, die anteilsmäßige Relevanz von Fächern (Haupt- und Nebenfächer etc.) symbolisch und inhaltlich vermittelte Auseinandersetzungen geführt wurden und werden usf. Denkbar ist ja, dass die Kontinuität des Curriculums und die der Schulriten zum Eindruck einer kontinuierlichen Bildungsaufgabe führen, denkbar ist aber auch, dass sich auf Fächer bezogene Identitätskrisen oder der Zwang zur Modernisierung etc. auswirken auf die Plausibilität der curricularen Aufgabe und damit auch auf die  Bereitschaft von Schülern, das Curriculum als die legitime Lernordnung zu akzeptieren.

1.3 Schule als Kultur von Lernformen

Die Schüler bemerken sehr schnell, dass ihnen in der Schule die zu lernenden Inhalte in einer ganz besonderen Art und Weise präsentiert werden. Auch wenn sie beim nachmittäglichen Spielen im Wald einiges über die Natur lernen, so werden sie das nicht als mit dem Schulstoff vergleichbar erachten. In der Schule tritt ihnen die Welt vermittelt in Unterrichtsstoffen entgegen, die eine ganz eigene abstrakte und formalisierte Form aufweisen.

Anders als in ihrer Freizeit ist an der Schule das Lernen auch in spezifischer Weise rhythmisiert. Die Kinder müssen lernen, ihre Triebenergien dem künstlichen 45-Minuten-Takt oder auch anderen vorgeschriebenen Zeiteinheiten für die gemeinsame Aktivität anzupassen.

Zudem tritt ihnen Schule als eine Institution gegenüber, in der die Lernformen sozial linearisiert sind: Alle Schüler sind dazu angehalten, auf die gleiche Weise die analogen Aufgaben zu lösen und den identischen Stoff zu assimilieren. Die Individualisierung der Lernformen bleibt die Ausnahme, die zudem noch unter der Vorgabe steht, letztlich doch allen Schülern den gleichen Stoff zu vermitteln.

Hinsichtlich der Lernformen ergibt sich auf den ersten Blick der Eindruck, Schule als einen Ort zu sehen, der in den letzten dreißig Jahren außerordentlich starken Wandel erfahren hat. Die Praxis des autoritären Frontalunterrichts erscheint anachronistisch und ist vielfach gebrochen und abgelöst durch neue Lernformen – so könnte man denken. Ein historischer Vergleich von Schulprogrammen, von Gegenständen der fachinternen Auseinandersetzung, aber auch der institutionellen Steuerungsmechanismen von Lernen hätte nachzuweisen, in welchem Umfang die öffentliche Rede vom Wandel der Formen wirklich Bestand hat. Denkbar ist ja, dass die Projektwoche heute ihr funktionales Äquivalent schon in den 60er Jahren in der Schullandfahrt hatte, nicht auszuschließen ist, dass die Selbstverständlichkeit, mit der praktisches Lernen in der Volksschule alten Gedenkens realisiert wurde, im Niveau deutlich über dem lag, was heute reformpädagogisch entsprechend belobigt wird. Auffällig werden könnten Kontinuität und Wandel auch in der Art und Weise, in der Lernformen sozial organisiert und Lernmittel gegenstandsbestimmend werden.

1.4 Schule als politischer Raum

Mit der Schule als pädagogischer „Folgeanstalt“ des Kindergartens tritt den Kindern eine Institution entgegen, in der, abweichend von der familiären Situation, das Verhältnis zu den anderen Bezugspersonen nicht mehr wie selbstverständlich immer schon geregelt ist. Anders als in der Familie, in der jede Person einen ganz individuellen Status (Mutter, Vater, Kind, kleiner Bruder, große Schwester, etc.) beanspruchen darf, auf den besondere Rücksicht zu nehmen ist, legitimiert die Institution der Schule ihre Formen des „Zusammenlebens“ mit dem Anspruch der Gleichbehandlung aller Schüler. Dementsprechend sind die Schüler dazu angehalten, sich als Gleiche und Gleichberechtigte zu behandeln. Explizit werden sie dazu aufgefordert, in demokratischen Prozessen ihre gegenseitigen Ansprüche auszuhandeln. Ämter wie etwa das des Klassensprechers und Institutionen wie der Schülerrat etc. sind Manifestationen dieser schulischen Ansprüche. In reformpädagogischer Perspektive ist Schule ein soziales System, in dem implizit und explizit politisches Lernen stattfindet.

An dieser Stelle ist etwa zu fragen, ob die reformpädagogische und die öffentliche Einschätzung der Veränderung von Schule zutrifft. Diesen zufolge war die Schule der frühen 60er Jahre eine unpolitische Anstalt des „besonderen Gewaltverhältnisses“ (etwa mit dem Disziplinrecht), die aber latenten Widerspruch gegen die autoritäre Verfügung produzierte (mit der Wirkung, dass die Schülerrevolte Mitte der 60er Jahre sich gegen diese Verfassung von Schule wandte). Danach mag es eine längere Phase der Politisierung von Schule selbst gegeben haben, so dass Schule als etwas erfahren wurde, was wie selbstverständlich in die politisch-soziale Auseinandersetzung hineingehörte. Und schließlich ist die derzeitige Rede von Schule immer vermengt mit der Unterstellung einer Depolitisierung von Schule, der fehlenden Bereitschaft der Schüler, ihr Handeln im Sinne von gemeinschaftlichen Diskussionen, Meinungsstreit und entsprechenden sich selbst politisch verstehenden Handlungsstrategien zu bearbeiten.

1.5 Schule als rechtlich verfasste, und damit formalisierungsfähige Institution

Wie auch aus den Überlegungen zur Schule als politischem Raum hervorgeht, wird in der Schule – anders als im Kindergarten – zunehmend nicht nur auf Regelbefolgung, sondern auch auf Regeleinsicht Wert gelegt. Die Schüler sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass in ihrer Schule bestimmte Vorschriften gelten. So werden sie etwa bei Fehlverhalten darauf hingewiesen, dass eine Hausordnung existiere, die aus guten Gründen (Fensterscheiben) das Fußballspielen auf dem Schulhof verbiete.

Auch, dass ihr Unterricht von zahlreichen Regelungen bestimmt ist, erfahren die Schüler sehr bald, so etwa, wenn der Lehrer darauf hinweist, dass er nun unbedingt im Unterrichtsstoff fortfahren müsse, damit sie nächste Woche eine der fünf für das Halbjahr vorgeschriebenen Klassenarbeiten schreiben könnten.

Solche Reglementierung des pädagogischen Handelns durch Vorschriften wird auch beständig von Lehrerseite attackiert. Durchgängig wird geklagt, dass die heutige Schule eine „verrechtlichte“ Schule sei. Entsprechendes wurde indes schon in den 50er Jahren (prominent etwa durch Hellmut Becker 1954) kritisiert. Denkbar ist, dass sich Schule früher um den verwalteten Rahmen nicht gekümmert hat bzw. kein Problem darin sah, verwaltete Schule zu sein, während erst heute das Problem der Verrechtlichung als eine Einschränkung des pädagogischen Freiheitsraums wahrgenommen wird. Möglich ist aber auch, dass es eine diskrepante Problemwahrnehmung gegenüber der Tatsache gibt, dass das Schulrecht eine Pädagogisierung der Anstalt und damit eine Öffnung für pädagogische Freiheit betrieben hat, während Lehrer den Eindruck haben, dass sie zunehmend durch Vorschriften reglementiert werden. Auch hier könnten Protokolle und Informationen über Schulprogramme und Veränderungen der Rechtslage darüber instruieren, wie das Berechtigungswesen und das Schulrecht im Allgemeinen auf das Schule-Halten und seine Qualität gewirkt haben.

1.6 Schule als Kulturraum

Schulerfahrung ist für die Kinder und Jugendlichen immer auch lokal fixiert. Für die Enkulturation der Heranwachsenden ist die Schule – neben dem Zuhause – wohl der wichtigste Ort der Einführung in die Kultur. Die ökologische Sozialisationstheorie und Entwicklungspsychologie hat die Bedeutung der örtlichen Gebundenheit solcher Erfahrung hervorgehoben.

An der Architektur von Schulen ist abzulesen, welche Beziehung Schule zu ihren Schülern einzugehen beabsichtigt. Von der alten Schule heißt es, dass sie ihre Schüler vor allem unter Disziplinierungs- und Kontrollgesichtspunkten räumlich behandelte. Das Mobiliar war nicht primär unter ergonomischer Perspektive konzipiert, sondern zeugte von disziplinarischen Absichten. Alles sollte niet- und nagelfest sein, das Spielen, insbesondere das verbotene verhindert werden. In der Reformphase soll dann Schule als ein Gestaltungsraum von Schülern langsam verändert worden sein. Freilich waren solche Raumkonzepte in der Regel Resultate von Durchsetzungsprozessen gegen bestehende Reglementierungen. Schule ist inzwischen ein Ort, an dem in vielfältiger Form kulturelle Aktivitäten jenseits des Unterrichts stattfinden können und sollen. Heute wird den Schülern durch ein vielfältiges Programm von Aktivitäten ein breites Kulturangebot gleichsam hinterher getragen. Es ist durchaus erwünscht, wenn sie nach der Schulzeit die Räumlichkeiten weiter nutzen.

Spiegelt die Architektur der Räumlichkeiten und des Schulhofs diese Funktion als Spielort wider? Sind die Arbeitsgemeinschaften als ein Prinzip der zum Teil selbstorganisierten Nutzung des Ortes Schule zu verstehen?

1.7 Schule als Teil der Lebenswelt von Kindern 

Schule wird von Schülern nicht als ein von ihrer restlichen Lebenswelt isolierter Ort empfunden. Vielmehr nehmen sie die zahlreichen Verbindungen zu ihrer familiären Lebenswelt sehr bewusst wahr. Schule wiederum ist als Institution, die eine Kultur in sich aushält oder abwehrt, formt und verformt darin auch abhängig von den Nahtstellen zur Außenwelt.

Adorno (1971, S.80) inkriminierte seinerzeit, wie sehr das Schulische von Philologen als gleichsam Ansichseiendes anstelle der Realität gesetzt werde, die sie durch ihren organisierten Unterricht bewusst vor der Tür ließen. Seit der Reformphase hat es sich die Schule explizit zur Aufgabe gemacht, die Erlebnisse, Erfahrungen und Erwartungen, die Schüler aus ihrer nicht schülerrollenbezogenen Lebenswelt in die Schule tragen, zu thematisieren. Von heute aus betrachtet scheint viel dafür zu sprechen, dass Schule für Schüler zunehmend als Ort der Versammlung der Organisation von peer-groups wichtig wird. Möglicherweise war dies vor dreißig Jahren nicht der Fall, weil die zentralen Freundschaftszirkel lokal an das Zuhause gebunden waren (auf der Straße, im Viertel), während sie heute mit der zunehmenden Mobilität (größeres Einzugsgebiet von Schulen, ökologische Inseln) primär schulisch bestimmt sind. Wenn sich peer-groups aus der Schulklasse bilden, ist zugleich klar, dass schulische Erfahrungen ein wesentlicher Gegenstand des Handelns und Erlebens dieser Gruppen sind. Während für die Schüler der 60er Jahre die Schule möglichst beendet war mit der letzten Unterrichtsstunde, ist Schule nach dieser reformpädagogischen Lesart für heutige Schüler außerordentlich wichtig für soziales Lernen.

Zum zweiten kann Lebenswelt unmittelbar auf Schule treffen, wo Lernformen, Interessen und Kompetenzen der Schüler von Lehrern wahrgenommen werden, um sie entweder in der Schule produktiv werden zu lassen oder umgekehrt, um sie in der Schule „madig zu machen”. So kann der Musikunterricht in den 60er Jahren in manchen Schulen darin bestanden haben, die Geschmacksbildung der Schüler gegen die Beatles zu stimulieren, während heute der Musikunterricht gegebenenfalls lebt von den musikalischen Interessen der Schüler. Am sinnfälligsten wird das Hineinragen der Lebenswelt in die Schule an der programmatisch geäußerten Nutzung der nicht-schulisch eingeführten Fähigkeiten von Schülern im Umgang mit den neuen Medien. Hier könnte sich Schule dadurch verändert haben, dass sie erstmals in der Breite akzeptiert, dass Schüler nicht nur unterrichtet und qualifiziert werden müssen, sondern sie auch Qualifikationen einbringen, die im Sinne einer „Weiterbildung“ von Lehrern oder der Instruktion von Mitschülern fruchtbar gemacht werden können.

2. Konsequenzen für die Operationalisierung: Schulporträts

Aus den vorausgegangenen methodologischen Überlegungen (Teil I) folgt, dass als Untersuchungseinheit nicht das Abstraktum „Schulsystem“, sondern die Einzelschule als verfasste pädagogische Einheit zur Analyse steht. Das Untersuchungsziel besteht entsprechend darin, strukturierte Schulporträts zu entwerfen, aus denen hervorgeht, wie sich Schule in der Phase vor der Bildungsreform, im Durchgang durch diese und wie sie sich heute darstellt.

Forschungsmethodisch würde es sich anbieten, eine Typologie von Schulformen zu identifizieren, die durch eine Reihe von Fällen belegt werden könnte. Mit einigen Ausnahmen von Schulneugründungen würde es sich empfehlen, Schulen in der Kontinuität zu beobachten, also zu fragen, was etwa in den 60ern und 70ern in einer Schule geschah, was in den späten 80ern und frühen 90ern stattfand und was heute in der Schule diskutiert und bearbeitet wird. Heranzuziehen wären hierfür Schulprogramme, Konferenzprotokolle, Bildungsdokumente, Lehrsammlungen, Dokumentationen über Schulkonflikte, die Veränderung der Erlasslagen, die Publizistik um die jeweiligen Schulen herum.

2.1 Material und Hypothesenbildung

Die Operationalisierung der Untersuchungen zu den bisher allein tentativ angedeuteten möglichen Veränderungen von Schule soll in mehreren Schritten erfolgen: Zunächst geht es vor allem darum, das Ausmaß an Dokumentation hinsichtlich dieser Inhaltsbereiche genauer zu studieren: Wie umfangreich erlauben uns Dokumentenanalysen Auskünfte darüber zu geben, was Schule in den frühen 60ern, in den 70ern und 80ern bestimmt hat und welche Faktoren in den heutigen Jahren an diese Stelle getreten sind? Sodann wäre auf der Basis des heuristisch genauer gefassten Materials jeweils auszuschärfen, welche möglichen, einander widersprechenden Hypothesen zum Wandel generiert werden können. Auf der einen Seite stünde dann die möglichst stark plausibilisierte Wandlungshypothese, respektive dort, wo dies notwendig ist, verschiedene Hypothesen zum Wandel, und auf der anderen Seite die auf Falsifikation hin ausgerichtete Gegenhypothese, nach der gezielt Hinweise gegen die jeweils exponierte Entwicklungshypothese zu würdigen wären. Und auch hier wäre jeweils zu unterscheiden zwischen Wesen und Erscheinung. An der Erziehungsaufgabe sei dieses Vorgehen wenigstens knapp illustriert.

2.2 Hypothesenbildung am Beispiel der Erziehungsdimension von Schule

In der „öffentlichen Meinung“ dominieren nach unserer Einschätzung zwei Hypothesen zum Wandel der Erziehungsverhältnisse. Die eine, nennen wir sie die positive Lesart, geht davon aus, dass sich Schule zunehmend öffnet für die lebensweltlichen Problemlagen der Kinder. Schüler werden zunehmend auch als Kinder und Jugendliche betrachtet, denen gegenüber man sich ganzheitlich, persönlichkeitsorientiert verhalten soll. Die Reduktion des Kindes auf den Schüler gilt demnach als unpädagogisch und entsprechend als zu überwinden. Lehrer sollen den Blick stärker auf die gesamte Person des Schülers richten und in ihrem alltäglichen Umgang mit ihnen auch dieses Interesse an deren „Persönlichkeiten“ zeigen. Diese Form der Zuwendung mündet ein in die sympathetische Anteilnahme an Problemen, Entwicklungsaufgaben etc., die auf diese Weise ins pädagogische Bewusstsein gehoben werden. Lehrer fühlen sich ein Stück weit verantwortlich für die Lösung der Entwicklungsaufgaben, für die Beratung in den Problemlagen. In dem Sinne kann die Entwicklung von Schule zu der These zugespitzt werden, dass Lehrer nicht weniger, sondern immer mehr erziehen. Die Erziehungsvorstellung bezieht sich dabei auf ein bestimmtes Erziehungskonzept der Übernahme von Verantwortung zur Hilfe und Unterstützung in lebensweltlichen Belangen. Der Umgang ist hierbei vor allem kommunikativ, helfend und kameradschaftlich. Der Lehrer verzichtet in diesem Erziehungskonzept weitgehend auf die normative Ausrichtung des zu Erziehenden. Er ist Helfer und Berater, nicht im traditionellen Sinne Erzieher, der den Kindern den Weg weist, wie sie die Probleme zu lösen haben. 

Die dazu im Gegensatz stehende Hypothese ist die bekannte vom fehlenden „Mut zur Erziehung“. Hierbei ist sofort auffällig, dass eine andere Erziehungskonzeption im Hintergrund steht. Beklagt wird zwar auch hier die Reduktion der Lehrerrolle auf die des Stoffvermittlers und die Abwehr von allen Erziehungsaufgaben, die mit Vorbildfunktion, Werteerziehung im Medium der Inhalte der Lehrerrolle etc. zusammenhängen. Ausgehend von der divergierenden normativen Beurteilung der Situation spitzt sich die Diagnose aber zu der These zu, dass die im Rahmen der Schule zu erwartende Erziehungsaufgabe des Nachwuchses immer weniger erfüllt wird. Am Werteverfall in der nachwachsenden Generation, am Schwinden des Leistungsdenkens, an der widerspruchslosen Vermehrung von deviantem Verhalten, an Vandalismus, Drogenkonsum etc. sei das abzulesen. Mit all diesen Verhaltensweisen antworteten Schüler, so die These im Hintergrund, auf den Mangel an Erziehung. Die Kinder sind in dem Sinne nicht verzogen, sondern Opfer des mangelnden Mutes zur Erziehung.

Von beiden Thesen, sowohl der These einer zunehmenden Verantwortung für Erziehung als auch derjenigen der Abwehr von der eigentlich gebotenen Erziehungsaufgabe, ließe sich behaupten, dass weder das eine, noch das andere an der strukturellen Aufgabe von Schule, einen Teil der Erziehungsaufgabe zu realisieren, geändert habe. Im Anschluss an Siegfried Bernfelds These, dass nicht der Lehrer, sondern die Institution erziehe, wäre zu überlegen, ob nicht die institutionell bedingte Inkorporierung der für die gesellschaftliche Reproduktion zentralen normativen Einstellungen und Unterstellungen strukturell latent fortbesteht und dadurch nebensächlich wird, ob die Normvorstellungen „soft“ kameradschaftlich pädagogisiert vermittelt oder autoritär verfügt werden. An eigenen Untersuchungen zur Inkorporierung bürgerlicher Kälte durch die institutionalisierte Erziehung ließe sich zeigen, wie jenseits des Klagens und des Lobens die Übernahme des Leistungsprinzips durch Schule, die Inkorporierung von Konkurrenz und Tauschmentalität, die Vermittlung der Notwendigkeit, dem partikularen Interesse zu folgen etc., sich durchsetzen. Und wieder wäre problematisierend zu fragen, welche Erklärung wir dafür geben können, dass auf der oberflächlichen Ebene mit unterschiedlichen Antworten auf das Erziehungsproblem zu rechnen ist, während wir auf der strukturellen Ebene ein Fortdauern der sozialisatorisch/erziehenden Wirkung der Institution feststellen können.

Im Gegenzug wäre aber auch hier, nach der Prüfung dieser These von der strukturellen Kontinuität, zu fragen, ob sich nicht doch auch strukturell etwas verändert haben könnte. Die polarisierende Hypothesenbildung müsste so angelegt sein, dass die empirische Untersuchung jeweils offen ist für alle Möglichkeiten der Entwicklung von Schule. Wahrscheinlich ist ja, dass sowohl die Verfallsthesen, Fortschrittsthesen, Stagnations- als auch die Kontinuitätsthesen einen „wahren Kern“ haben, und zwar in dem Sinne, dass sie direkt oder indirekt auf einen Sachverhalt hinweisen, der für eine empirisch gehaltvolle Beschreibung des Wandels von Schule relevant ist.

III. Wandel von Schule zur Seite der Subjekte

Während der erste Zugriff die Funktion hat, systematisch von der Sache aus zu fragen, was Schule inhaltlich ausweist, welche Programme, Praktiken, Selbstverständigungsformen, äußere und innere Rahmenbedingungen, Professionalitätsmuster etc. bestimmend werden, richtet sich der zweite Zugriff auf die schulbiographische Rekonstruktion und Deutung vom Wandel der Schule. Wir wollen untersuchen, was im Erfahrungskontext eines Subjekts bedeutsam geworden ist. Zielt die erste Untersuchungsrichtung auf die objektive Seite des „Phänomens“, so richtet sich die zweite auf die „subjektive Seite von Schule“. Die Untersuchungseinheit ist hier nicht die Einzelschule als verfasste pädagogische Einheit, sondern die subjektiven Deutungsmuster.

1. Zwei Generationen urteilen über Schule – 

Relevanzen von Schule für Schüler und Lehrer

Eingangs wurde betont, wie stark die projektive Funktion von Schule Urteile über Schule determiniert. Wir würden gerne diese projektive Funktion zugleich zum Thema machen und sie in ihrer Wirkungsweise kontrollieren. Das sich anbietende methodische Medium hierfür sind schulbiographische Interviews. Mit Rückgriff auf eine möglichst breite, eben phänomenale Beschreibung möglicher Relevanzen von Schule – wie sie etwa in Ballauffs (1982) Theorie der Schule entfaltet wird – wäre diese mit Bezug auf frühere und heutige Erfahrungen zu bestimmen.

Hierbei würden wir gerne folgenden Kunstgriff ausprobieren: Ausgehend von einem schulbiographischen Interview mit einem Volksschüler der frühen 60er Jahre ließe sich abtragen, wie Schule, Lebenswelt und Gesellschaft Formen und Relevanzen von Schule generierten. Die Ergebnisse eines solchen Interviews wären nun gleichsam cross-over zu interpretieren unter der Fragestellung, ob Probanden eine vergleichbare schulbiografische Rekonstruktion heute noch vorlegen könnten. Wenn das der Fall ist, so spricht dies dafür, dass Schule sich im strukturellen Sinne wenig verändert hat, selbst wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Lebenswelt sich signifikant verändert haben. Denkbar ist aber auch der umgekehrte Schluss, nämlich dass sich Schule gerade im Windschatten jener Veränderungen so gewandelt hat, dass eine entsprechende biografische Rekonstruktion nicht mehr denkbar wäre. 

Um dies beispielhaft zu erläutern: Dieter, Jahrgang 1950, Sohn eines Drehers, besucht die Volksschule. Er hat große Schwierigkeiten, die jeweiligen Klassenziele zu erreichen und befindet sich nach acht Volksschuljahren noch in der sechsten Klasse. Auf Vorschlag des Vaters wird es möglich, dass Dieter in dem Betrieb, in dem dieser arbeitet, eine Dreher-Lehre beginnt. Er bekommt einen Lehrvertrag und schafft auch den Abschluss als Dreher. Er wird übernommen in die Firma und arbeitet dort bis zu seinem 40. Lebensjahr im erlernten Beruf. Nachdem das Maschinenbauunternehmen den Produktionsstandort verlässt, wird Dieter arbeitslos. Nach zwei Anschlussfortbildungen findet er einen Job als Hausmeister in einem großen Verwaltungsgebäude. Er gilt aufgrund seiner handwerklichen Fähigkeiten als qualifiziert, die alltäglichen Reparaturen und den gesamten Hausdienst zu vollziehen.

Dieters – hier nur skizzenhaft vorgestellte – Erinnerungen an die Schulzeit sind unspektakulär. Er sieht sich selbst als schwachen Schüler, fühlt sich aber aufgrund seiner Schulleistungen nicht um Chancen gebracht, die er gerne hätte wahrnehmen wollen. Im Rückblick sieht er es als sehr bequem an, über den Vater in den Betrieb gekommen zu sein und es ist für ihn kein Scheitern der beruflichen Laufbahn, sondern deren Vollendung, dass er nach der Auflösung des Betriebes die Dreher-Tätigkeit beenden konnte und statt dessen zum ungleich entspannteren und interessanteren  Hausmeister aufgestiegen ist.

Sowohl in der alten als auch in der neuen Stelle benötigt er in seiner Erinnerung nur äußerst wenig von dem, was die Schule ihm beizubringen vermochte. Während seiner Lehre hat er über die Arbeit, die von ihm gefordert wurde, zur Qualifikation gefunden. Mangelnde Kenntnisse bezogen auf allgemeinbildende Inhalte hat er sich selbst nie als solche zugeschrieben. Auch wenn er mit der Klasse 6 der Volksschule in die Lehre eintrat, hat er dies nicht als Stigma wahrgenommen. Er erinnert sich an die Schule so, als sei es dort locker zugegangen. Leistungsdruck und Insuffizienzgefühle auch als schwacher Volksschüler haben ihn nicht erreicht. Ebenso ist die Tatsache, dass er keine Freunde in der Schule hatte, in seiner Erinnerung nicht bedeutsam. Die Schule erscheint ihm insgesamt als das notwendige Pensum Zeit vor dem Eintritt in eine Tätigkeit, die ihm viele Jahre Spaß gemacht hat. Er ist sich nicht sicher, wie wichtig überhaupt Schule gewesen ist, um in diese berufliche Tätigkeit hineinzukommen.

Diese hier knapp skizzierte schulbiografische Erinnerung wäre nun unter dem Gesichtspunkt zu überprüfen, ob ein entsprechender Rapport bei einem ehemaligen Hauptschüler einige Jahre nach dem Ausscheiden aus der Schule heute  denkbar wäre. Ist also vorzustellen, dass sich ein Hauptschüler – in unserem Vergleichsfalle also ein schwacher Hauptschüler – entsprechend leidenschaftslos gegenüber dem schulischen Curriculum verhält, wo doch heute in der Schule gepredigt wird, dass ein Erfüllen des Curriculums wesentliche Voraussetzung dafür sei, überhaupt in die Erwerbsarbeit kommen zu können? Ist die Unbeschwertheit denkbar, in der das Elternhaus Dieter heute einen schwachen Schüler sein lassen könnte, wo doch sein Vater heute größere Schwierigkeiten hätte, den „schwachen Sohn“ im Betrieb unterzubringen? Wäre die Gelassenheit heute noch vorstellbar, mit der Dieter in den 60er Jahren unterrichtet wurde? Einmal unterstellt, was jetzt erst einmal nur Hypothese sein kann, all diese Fragen ließen sich negativ beantworten, so würden wir feststellen, dass auf der Ebene der Erscheinung jeder Grund dafür besteht, vom Wandel von Schule zu sprechen. Evident wäre ja, dass der Stellenwert der Schule für die Eingliederung in den Arbeitsprozess sich gravierend verändert hat. Wäre deswegen ein Fall wie Dieter heute undenkbar? 

Strukturell betrachtet könnte man die These verfechten, dass sich keineswegs wirklich etwas geändert habe. Denn Dieter heute würde die gleiche Distanz hinsichtlich der Relevanz schulischer Leistungen aufbringen wie Dieter damals. Während damals der schulische Lernerfolg irrelevant dafür war, eine Stelle zu bekommen, erschiene Dieter heute ebenso als unnütz, in der Schule gute Leistungen zu erbringen. Denn auch heute würde er nicht wegen der Leistung eingestellt, sondern dann und nur dann, wenn an der Arbeitskraft Interesse besteht. So wie Dieter seinen schulischen Misserfolg nicht in Beziehung setzen konnte zum Ergattern eines Lehrvertrages, so würde er umgekehrt heute vielleicht sagen können: „Ich habe vielleicht einiges gelernt oder nicht gelernt, aber egal, ob ich es gelernt habe oder nicht, auf dem Arbeitsmarkt der Dreher etc. habe ich sowieso keine Chance.“

So wenig damals schulische Leistung notwendig war, so überflüssig erschiene sie Dieter subjektiv heute, was die Verbindung zwischen schulischer Qualifikation und Allokation von Arbeitskraft in beiden Fällen relativieren würde. Zum Wesen der Schule zählte also die nur oberflächliche und strukturell allererst noch zu bestimmende Relevanz der Vermittlung von Kulturtechniken. 

Die in diesem Gedankenexperiment vorgenommene Cross-over-Analyse ließe sich natürlich auch in umgekehrter Richtung vollziehen. Ausgehend von einem schulbiografischen Interview – etwa eines heutigen Abiturienten –, wäre zu fragen, wie dessen Rekonstruktion von Schulerfahrung wirkt, wenn man sie hypothetisch übersetzt auf die entsprechende Erfahrung von einem Abiturienten, der vor 30 Jahren das Gymnasium erfolgreich verlassen hat. Auch hier wäre dann zu fragen: Ist der Vorgang der Relevanzstiftung in analoger Weise historisch zurückzuversetzen? Wenn ja, was sagt das über Wesen und Erscheinung von Schule aus? Wenn nicht, lässt sich dann ein Wandel in der Struktur oder nur ein solcher der Erscheinung feststellen?

Das aus der Sicht von Schülern dargestellte Verfahren wäre nun analog auf Lehrerbiographien zu übertragen. Hierbei würden wir in zweifacher Weise Kandidaten bestimmen: zum einen wenn wir Lehrer befragen, die in der Kontinuität dieser 30 Jahre unterrichten, zum anderen würden wir Lehrer befragen, deren primäre biographische Erinnerung in den 60er Jahren fixiert werden kann, gleichsam als Endpunkt ihrer Entwicklung und zum anderen solche Lehrer, die nunmehr vor dem Ende ihrer Entwicklung stehen. Auch hier würde es sich dann anbieten, die Rekonstruktion der biographisch erlebten Entwicklungsdynamik von Schule jeweils über Kreuz zu analysieren. (Eine dritte Lehrergruppe wäre dann diejenige, die gleichsam auf den Wandel von Schule als Zukunftsaufgabe bezogen ist.) 

Bei der Auswahl von Schülerbiographien und Lehrerbiographien wäre eine theoretisch gestützte Typologie möglicher interessanter Fälle zu konstruieren. Unterstellt einmal, auf diese Weise entstehen 12 Typen, so würde man jeweils drei Fälle für jeden Typ auszuwählen haben, so dass bezogen auf die qualitative Auswahl von Probanden eine raisonable Möglichkeit der Kontrolle von Fall und Typ möglich wird.

IV. Strukturelle Resistenz oder Offenheit

1. Untersuchung zum Funktionswandel bzw. zu Kontinuitäten in den Tiefenstrukturen von Schule

Die Rekonstruktion zur Kontinuität und Wandel in den Tiefenstrukturen von Schule steht – das wurde bereits angedeutet – vor dem Problem, das Verhältnis von Empirie und Theorie so zu bestimmen, dass weder subsumtionslogisch Beobachtungen schlicht in die Theorie eingeordnet bzw. umgekehrt Beobachtungen zum Wandel bereits zu theoretischen Konstruktionen geadelt werden.

Innerhalb der Diskurse um die Theorie der Schule wird die Tiefenstruktur mehrheitlich abgebildet an dem Verhältnis von Schule und Gesellschaft. Demnach erscheint das „Wesen der Sache“ in den Funktionen, die die Schule für die Gesellschaft zu erfüllen hat. Der Funktionsbegriff ist dabei immer verdächtig, die Außengeleitetheit des pädagogischen Betriebes zu belegen. 

Am stärksten hat dies die marxistische Theorie der Schulentwicklung betont. Ihr zufolge ist die Entwicklung der Schule bis hinein in die Unterrichtsinhalte und -formen veranlasst oder gar determiniert durch die ökonomische Entwicklung und die ihr folgenden Herrschaftsinteressen. Unabhängig davon, dass es schlechterdings absurd wäre, als Gegenposition die Eigenständigkeit des pädagogischen Betriebes zu postulieren, ist doch fraglich, ob ein linearer Ableitungszusammenhang zwischen ökonomischen Interessen und schulischen Strukturentwicklungen hergestellt werden kann. 

Die historische Forschung zur Entwicklung der Schulformen hat belegt, wie wenig eindeutig von einer Seite aus motiviert Schulentwicklung interpretiert werden kann. So wäre es etwa kurzschlüssig zu behaupten, die Entwicklung des niederen Schulwesens sei durch die Verwertungsinteressen der Arbeitskraft determiniert (vgl. F. Nyssen 1977 St. Blankertz 1988). Beschäftigungs- und Ausbeutungsverhältnisse waren in der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr wohl funktional ohne eine entwickelte niedere Allgemeinbildung. Auch das Herrschaftsparadigma historischer Erklärung des Wesens der Schule enthält eine vergleichbare Hypothek monokausaler Zuschreibungen. Es ist das Verdienst der kritisch-bildungstheoretischen Untersuchungen von Heydorn und Koneffke, nachgewiesen zu haben, dass innerhalb des Herrschaftsinteresses immer auch die Dialektik der Bildung als Emanzipation von Herrschaft gesetzt ist (Heydorn 1970, Koneffke 1994). So sehr Friedrich II. darauf setzte, über die neuen niederen Schulen seinen Herrschaftsanspruch in den kriegerisch gewonnenen Provinzen zu sichern, so ängstlich – aus heutiger Sicht paranoid – reagierte er auf die mögliche Überbildung der niederen Stände. 

Von Niklas Luhmann (vgl. Luhmann 1982, 2000, Terhart 2000) kann man heute lernen, in welchem Maße die Reformresistenz von Schule den Mechanismen von Schule als autopoetischem System geschuldet sind. Die Persistenz von Strukturen, deren pädagogische Legitimation längst fragwürdig geworden ist, verweist auf ein Wesen ganz eigener Art, nämlich der Kraft der Institutionen zur Reproduktion der für sie funktional als gegeben erscheinenden Systemmerkmale. Luhmanns Blick auf die Schule als soziales System ist insofern „wesenhaft“, als er nicht danach fragt, welche Bestimmungskraft pädagogische Normsetzungen und Programme haben, sondern wie sich dagegen – hinter dem Rücken der Subjekte – Problembearbeitungsmodi von Schule auf Dauer stellen. 

So gibt es keine ernstzunehmende Literatur, die nicht darauf hinweisen würde, dass die Erfüllungsbedingungen für Lernerleistungen just in der Situation besonders ungünstig sind, in der Schule Lernleistung abfordert: in Klassenarbeiten. Dennoch sorgt die Selbstbezüglichkeit von Problemlösungsmustern in Schule dafür, dass unverdrossen an diesem Verfahren der Leistungsfeststellung festgehalten wird. Es gehört zu den vielleicht interessantesten aktuellen Reformtendenzen, dass hier Aufweichungen festzustellen sind. Sie werden vor allen Dingen bezogen auf Individualleistungen in der Form von Projekten und Hausarbeiten entworfen.

Eine Fokussierung der Konstitution von Wesensbestimmungen der Schule auf die inneren Regulationsmechanismen verliefe freilich blind, wenn nicht zugleich gefragt würde, welche Funktion diese Mechanismen im Innen-Außen-Verhältnis von Schule und Gesellschaft besitzen. Luhmanns Introjektion der funktionalistischen Theorie antwortete auf die Extroversion der alten systemfunktionalen Theorie. Die deutsche Lesart dieser insbesondere von Parsons vermittelten Theorie hat wesentlich Helmut Fend bestimmt (vgl. Fend 1982). Nach ihm finden wir insbesondere drei Funktionen, die die Schule für die Gesellschaft zu realisieren hat: die Selektionsfunktion, die Qualifikationsfunktion und die Legitimationsfunktion. Die „Wesenhaftigkeit“ dieser drei Grundfunktionen von Schule leuchtet jedem unmittelbar ein, der fragt, unter welchen Bedingungen eine Gesellschaft bereit ist, die Schule zu akzeptieren, die ihr dienen soll: Gelänge es der Schule nicht, die meritokratischen Verteilungsmuster von Lebenschancen und Positionen vorzubereiten, gelänge es Schule nicht, …

–
die kulturellen Kommunikationsvoraussetzungen in kognitiver, praktischer und affektiver Weise bereitzustellen (das für Spezialwissen zu Grunde zu legende Allgemeinwissen)

–
die gesellschaftliche Ordnung als eine legitime auszuweisen, und 

–
diese Ordnung schon als innerschulisch legitimierte zu begründen 

… die Gesellschaft würde sich in ihrer Schule nicht repräsentiert sehen.

Aber diese Art von Funktionsbestimmung von Schule erfolgt so allgemein, so strukturell jenseits der jeweils realisierten Schulstrukturen, dass mit ihr nicht allzuviel über Wesen und Erscheinung von Schule ausgesagt werden kann, bzw. dass Urteile nur schwer zu qualifizieren sind. So hat sich in den letzten 30 Jahren gezeigt, dass die bundesrepublikanische Schulstruktur überraschend flexibel mit der Selektionsfunktion umzugehen vermochte. Galt vor 40 Jahren noch die signifikante Steigerung der Abiturientenquote als Ausdruck der Bildungsnivellierung, so scheint die Verdoppelung und Verdreifachung der entsprechenden Quote heute verglichen mit dem bedrohenden einer weiteren Steigerung um 20% nicht mehr als das Problem. Während das Gymnasium bis in die frühen 60er Jahre wie selbstverständlich Selektion zu Beginn und anschließend andauernde Selektion über das Quartaabitur und die Mittlere Reife vollzog, so stellt der Übergang ins Gymnasium heute keine vergleichbare Hürde mehr dar und ist auch die interne Selektivität des Systems deutlich verringert worden (vgl. Klemm/Bellenberg 1995). War damit der Eintritt in das Studium wesentlich durch die Selektion der höheren Schule bestimmt, so erweist sich heute die Hochschule als das in Wahrheit selektive Bildungsteilsystem. Die Bildungsstatistik belehrt darüber, dass in den letzten 20 Jahren der quantitative Zuwachs fast vollständig verloren worden ist durch die interne Selektivität der Hochschullaufbahn (vgl. Klemm/Weegen 2000). 

Die Tatsache also, dass das Schulsystem die meritokratische Ordnung gewährleisten soll, sagt noch nichts darüber aus, in welcher Systemform dies zu geschehen hat. Hinsichtlich der Struktur, also der Sicherung der Selektionsfunktion wäre so vorab zu dekretieren, dass kein Wandel eingetreten ist. Deswegen aber zu urteilen, die Veränderungen in der Bildungsbeteiligung seien nur Veränderungen auf der Erscheinungsebene, würde fehlgehen. Denn die Folgen, die die gewandelten Selektionsbedingungen für die internen Abläufe von Schule und Ausbildung haben, sind deswegen nicht als vernachlässigungsfähige Größe zu bewerten. Zu untersuchen ist zumindest, inwiefern Schule-Halten im alten Gymnasium und im neuen Gymnasium sich denn doch auf der Basis der Relativierung der Selektionsfunktion verändert haben und bezogen auf die Hochschule bedeutet dies, analog zu prüfen, ob Hochschulen sich qualitativ dadurch verändert haben, dass sie nun die Selektionsfunktion auch noch für andere zu übernehmen hatten. Möglicherweise ist der Stellenwert dieser Veränderungen nicht so gravierend, möglicherweise aber verweist er doch auf eine latente Aushöhlung von Strukturmerkmalen der bisherigen Ausbildungswege.

Die analoge Problematisierung könnte mit Rückgriff auf die Qualifikationsfunktion unternommen werden. Im hier zu entwerfenden Untersuchungszeitraum kann durchweg von dem krisenhaften Gerede über die Qualifikationsfunktion des Schulsystems gesprochen werden. Wenn es eine strukturelle Kontinuität gibt, dann diese, dass die Gesellschaft kritisiert, die Schule qualifiziere nicht in der Weise und Richtung, die die Gesellschaft benötige. Parallel dazu hat sich eine gehetzte Modernisierung der Inhalte ergeben, fokussiert um das jeweils besonders postulierte Thema und auf der anderen Seite eine von Elmar Tenorth herausgearbeitete Kontinuität eines Curriculums (vgl. Tenorth 1994), das allem Krisengerede zum Trotz seine Stabilität beweist. Die Entwicklung verläuft in Wellen und der Bearbeitung von internen Widersprüchlichkeiten: Gut möglich ist, dass wir in den nächsten 10 Jahren ein gymnasiales Oberstufencurriculum vorfinden werden, das rigider den Kanon realisiert, als dies die Gymnasien seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts je tun konnten. Denkbar ist nämlich, dass die Typendifferenzierung, die damals realisiert wurde, heute unter den Kanondruck und der Reduktion der Lehrer-Schüler-Relationen sich faktisch reduziert, dies nachdem im Rahmen der gymnasialen Oberstufenreform von 1972 eine außerordentliche Differenzierung des Curriculums zugelassen wurde.

Entsprechendes lässt sich von der Ausdifferenzierung der Schulformen durch die Curricula sagen. In der Reformphase wurde wirkungsvoll versucht, die Unterschiede zwischen den Gliedern des Schulwesens der Sekundarstufe I zurückzunehmen. Nachdem die Hauptschule in die Krise geraten war, wurden Forderungen laut, die Gleichwertigkeit dieser Schulform in differenzierten Formen zu gewährleisten. War vordem versucht worden, durch den Anschluss des Hauptschulcurriculums an das Gymnasialcurriculum die stigmatisierende Wirkung der Hauptschule als niederster Schulform zu bekämpfen, so wird nun paradox mit der Positivierung des Stigmatisierenden die Stabilisierung der Schulform gesucht.

Parallel dazu werden Schlüsselqualifikationen für alle gefordert, öffnet sich das Gymnasium für die Berufsorientierung ihrer Schüler schon in der Sekundarstufe I, werden Fremdsprachenkompetenzen bereits in die Grundschule verlegt. Auch hier zeigt sich wiederum, wie stabil auf der einen Seite und wie flexibel auf der anderen Seite das Schulsystem auf sich wandelnde Qualifikationsanforderungen reagiert. Es machte wenig Sinn, allein auf diese Weise den Wandel in der Kontinuität zu interpretieren. Der theoretisch avisierte Erkenntnisgewinn würde so bereits vorweg kassiert: Man würde dann feststellen, die Qualifikationsfunktion stellt die strukturale Kontinuität dar, der Inhalt dieser Funktionserfüllung aber wandelt sich. Von daher erscheint es perspektivenreicher zu sein, die Qualifikationsfunktion (und analog dazu die Selektionsfunktion) selbst noch einmal kritisch zu befragen. 

Welchen Erkenntnisgewinn das bedeuten könnte, möge vielleicht bereits durch folgende Überlegung illustriert sein: Im Rahmen der öffentlichen Diskussion über die Ergebnisse der TIMS-Studie schien einmal mehr bestätigt zu sein, wie wichtig die Fähigkeiten in Mathematik für die Qualifizierung der Arbeitskraft sind. Nahegelegt wurde eine Korrelation zwischen Wirtschaftskraft und dem Score in den entsprechenden Wissensbereichen. Eine genauere Analyse dieses Verhältnisses zeigt aber, dass überhaupt keine Rede davon sein kann, die gemessenen Fähigkeiten in Mathematik seien konstitutiv für die Lösung eines Universums von beruflichen Handlungssituationen. Auf der einen Seite ist Mathematik längst in Verfahren technisch so weit operationalisiert, dass die Arbeitenden nur noch mit diesen und nicht mehr mit der in sie eingegangenen Mathematik konfrontiert sind. Mit ihrem Problemlösungsverhalten lässt sich die Mittelstufen- oder gar die Oberstufenmathematik nicht in Beziehung setzen. Dieses Wissen ist nur in Sonderfällen, eben als Spezialwissen gefordert. Die Wirklichkeit wird verschleiert, behauptet man, dass die bundesrepublikanischen Schulen nicht in der Lage wären, das entsprechende Spezialwissen zu vermitteln. Ärger noch: Keine Rede kann davon sein, dass die Menschen im Arbeitsprozess nicht in der Lage seien, die vom Arbeitsprozess aus geforderten Qualifikationen auch dann zu erwerben, wenn sie schulisch nicht entsprechend vorbereitet worden sind. 

Daraus folgt eine ideologiekritische Pointierung der Rekonstruktion von Strukturen im Sinne von Funktionen der Schule. Ihr Wesen kann mithin nicht in der Abmessung von Ausmaßen der Funktionserfüllung gesehen werden, sondern in der Differenz zwischen der mit der Funktion gesetzten Erwartung und den realen „Vergesellschaftungs“‑Prozessen schulischen Lernens. Unsere Untersuchungen zur Ontogenese bürgerlicher Kälte haben dargelegt, wie wesentlich es ist, dass Schüler in der Schule lernen, dass manche lernen, was den meisten nicht zugänglich wird. Sie sollen alle alles lernen und gleichzeitig lernen, dass keineswegs alle alles lernen werden. Schule legitimiert sich erst dadurch, dass sie verspricht, es allen beizubringen, Schüler haben zu lernen, dass das Nicht-Einlösen der Versprechungen der Schule nicht dieser, sondern der eigenen Person zugeschrieben werden muss.

Von diesen Gedanken aus ergibt sich die Möglichkeit, eine andere Quelle der systemfunktionalen Theorie der Schule ideologiekritisch zu nutzen. Wir beziehen uns hier auf Parsons Analyse der Schulklasse als sozialem System und der Ausarbeitung der darin enthaltenen theoretischen Perspektive durch Robert Dreeben (1982). Dreeben spricht interessanterweise nicht in erster Linie von Funktionen, die die Schule für die Gesellschaft zu erfüllen hat, sondern er adressiert diese – als handelte es sich um Wirkungsforschung von Schule – an die Schüler. Dreeben sucht nach den zentralen normativen Grundlagen von Schule in ihrer Habitus prägenden Bedeutung für die Schüler. Das bürgerlich kapitalistische System erscheint von daher als eine meritokratische Struktur, die durch schulische Sozialisation Schülern allgemein inkorporiert werden soll. Vier solche Normenbereiche unterscheidet Dreeben: Unabhängigkeit, Leistung, Universalismus und Spezifität.

1.
Das Wesen schulischer Inszenierungen lebt demnach davon, dass in einem Stufengang Kinder als Schüler behandelt lernen, damit sie Selbständigkeit entwickeln, d.h. Eigenverantwortung als einzelne für ihr Lernen, dass sie aktives Eingreifen in den Lernprozess aus eigenen Impulsen zu entwickeln haben. Bereits das Grundschulkind muss lernen, dass es sich nicht mehr mit den Vergessensleistungen der Mutter für Nicht-Lernleistungen entschuldigen kann.

2.
Unabhängigkeit in der Schule bedeutet insbesondere die Voraussetzung dafür, das Leistungsprinzip zu verinnerlichen. Die Schüler haben zu lernen, dass Sinn und Zweck der Veranstaltung in der Produktion von Schulleistung liegt, dass entsprechend Schulerfolg oder Misserfolg von der Leistung abhängt und dass dieser Erfolg am Ende durch eigene Aktivität gesichert werden muss, der Schüler sich Erfolg und Misserfolg selbst zuzuschreiben vermag. 

3.
Mittelbarer Ausdruck dieser Leistungsorientierung ist die Norm des Universalismus. Wenn jeder als vereinzelter Einzelner in der Schule zeigen soll, was er kann und diese Lernleistung über zukünftige Lebenschancen entscheidet, darf der Maßstab der Leistung nicht individualisiert und willkürlich sein, sondern er muss für alle gelten. Die prozedurale Behandlung der Schüler als Schüler setzt also Gerechtigkeit als Gleichbehandlung aller durch den Lehrer voraus. Er hat ohne Ansehen der Person, nach allgemein-geltenden Maßstäben Schülerleistungen zu beurteilen. Zur Seite der Schüler bedeutet dies, dass sie die Bereitschaft entwickeln müssen, sich einer solchen für alle gleich geltenden Bewertung zu unterziehen. Lehrer und Institution sind legitimiert in der Weise, alle über einen Leisten zu schlagen. 

4.
Eine solche Ausrichtung aller auf die Universalität der Normen ist nur so lange und insofern legitim, als die Schule sich darauf beschränkt, kodifizierte, transparent vorab eingeführte Schulleistung zu bewerten. Der Schüler hat insofern die Neutralität des Lehrers gegenüber ihm als Gesamtperson zu erfahren. Individuelle Vorlieben und entsprechend ausfallende Unterschiede in der Zuwendung sind nicht zulässig. Die Reduktion der pädagogischen Verantwortung für Schulleistung schützt den Schüler vor Willkür und ermöglicht die Überprüfbarkeit der Urteile des Lehrers. Sozialisatorisch ist diese Spezifität des Behandlungsmodus eine wesentliche Voraussetzung für die spätere Beziehung zwischen Betrieb und Mitarbeiter. Die verpflichtend gemachte Inanspruchnahme der Person durch den Betrieb rechtfertigt sich in der Trennung zwischen privat  und beruflich, in der Auslegung der für den Beruf speziell geltenden Qualifikationen und der Trennung der darüber hinausgehenden, gegebenenfalls dazu in Widerspruch stehenden persönlichen Haltung, Vorlieben etc.

Dreeben macht deutlich, dass diese Normen (darin unterscheiden sie sich nicht von jenen Funktionen) auslegungsbedürftig und auslegungsfähig sind. Er selbst zitiert die mögliche Variation der Leistungsorientierung auf den vereinzelten Einzelnen, indem er betont, dass Schule auch Gruppenleistungen als solche in das Bewertungsschema integrieren kann. Entscheidend ist mithin nicht, ob das Prinzip der Individualisierung der Leistungserbringung und ‑zuschreibung radikal realisiert wird, sondern ob es Kern der Benotungspraxis ist. Entsprechend kann festgestellt werden, dass die pädagogische Praxis immer wieder dazu tendiert, die Spezifitätsnorm zu überschreiben, indem etwa zur Sicherung des Verhaltens des Schülers als Schüler auch auf persönliche Problemlagen eingegangen wird. Das kritische Kriterium für die Existenz der Norm besteht aber nun darin, dass eine solche Erweiterung des Bedeutungsgehalts von Spezifität Mittel zum Zweck der Aufrechterhaltung der Spezifität ist und nicht diesen Zweck selbst transzendiert. Von daher enthalten alle vier Normenbereiche eine Logik, deren Überschreitung signifikant festgestellt werden könnte. Es ist sowohl in der Variation der Normenübersetzung als auch in dem kritischen Experiment der Normenüberschreitung zu diagnostizieren, ob diesbezüglich Wandel von Schule statt hat. Gezeigt werden kann sowohl die Variabilität der Schule in ihrer historischen Entwicklung im Umgang mit den Normen als auch deren strukturale Stabilität als Kern des „pädagogischen Geschäfts“.

Bevor nun knapp skizziert wird, wie eine Rekonstruktion des Wandels über diese vier Normenbereiche erfolgen könnte, sei knapp illustriert, wie aus der Perspektive einer anderen Pädagogik sowie aus der Perspektive einer Kritik an der meritokratischen Ordnung diese selbst kenntlich wird:

Unabhängigkeit bedeutet nicht nur die Produktion von Selbständigkeit und Eigenverantwortung, sondern mit der Vereinzelung der Einzelnen auch die Isolierung des Einzelnen von der Gruppe in der Gruppe. Schon mit der Unabhängigkeit gesetzt ist die Nötigung einer individuellen Ausdifferenzierung von Handlungserfolgen, die Einführung ins Konkurrenzprinzip durch den Vergleich der Fähigkeit der vereinzelten Einzelnen mit ihrer Eigenverantwortung im schulischen System produktiv zu werden. Das Subjekt in der bürgerlichen Pädagogik ist eben der vereinzelte Einzelne und nicht eine Gruppe, die auf gegenseitige Hilfe hin ausgerichtet wird. Genau hieran setzt ein Teil der pädagogischen Reform an, versucht wird auch unter Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft über Konzepte des sozialen Lernens diese frühe Eintrichterung von Unabhängigkeit zu unterlaufen.

Die Fokussierung der Schule auf den Output als Lernleistung nötigt dazu, dass in der Schule das entsprechend Bedeutsame vom künstlich unbedeutsam Gemachten unterschieden wird. Schulerfolg wird lediglich gemessen an den Lernvorgaben, damit wird vieles, was Schüler lernen können, worin sie Erfolge haben können, sofort dann ausgeblendet, wenn es nicht unter das Leistungskriterium fällt. Schule reduziert damit die Person auf den Lerner: ein heteronomes Konzept der Bewertung der Person wird auf diese Weise inkorporiert, die grundlegende Voraussetzung für Fremdbestimmungsfähigkeit gestiftet. Hinzu kommt, dass die Leistung primär evaluiert wird an der Leistung des Schülers, aus der Bringepflicht der Schule wird die Bringepflicht des Lernenden. Das Entscheidende ist also nicht das Produkt selbst und die Rückverfolgung des Produktes auf seine Entstehungsbedingungen, der Erfolg der Schule als Institution erscheint ausschließlich – und damit willkürlich – im Verhalten des Schülers. Ein guter Teil der pädagogischen Reform setzt an dieser Dialektik an, sie sucht nach dem produktiven Lerner, mit dem es möglich ist, die Ganzheit der Person in den Blick zu nehmen, das bedeutet auch, die Schüler nicht nur als Leistungserbringer pädagogisch zu befördern, sondern sich auch pädagogisch mit dem Misslingen von Lernen positiv auseinander zu setzen. Hinzu kommt, dass diese Pädagogik keineswegs bloß auf die Lernleistung des Schülers blickt, sondern sie Leistung immer auch begreift als Ausdruck von obwaltenden Lernbedingungen, an denen Institutionen genauso Verantwortung tragen wie Lehrer. Am schwachen Schüler wird mithin nicht das Versagen eines Schülers kenntlich, sondern das Versagen der Pädagogik.

Die Ausrichtung auf den Universalismus als Bewertungsmaßstab impliziert die Nötigung, eine Pädagogik der Defizienz an Stelle einer Anerkennung von Differenz zu realisieren. Aus der Norm folgt die Vergleichgültigung all der Unterscheidungen, die pädagogisch bezogen auf die „Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit“ der Person auffällig sein mögen. Die Ausrichtung aller auf einen Maßstab bedeutet ihre Unterwerfung unter die Bewertungsmaßstäbe einer heteronomen Anforderung und Moral. Mit ihr wird das Konkurrenzprinzip durchgesetzt, beginnt schon das Grundschulkind sich selbst im Vergleich zu anderen für wertvoll oder wertlos, erfolgreich oder erfolglos anzusehen. Sosehr weiterhin die unterschiedlichen Eignungen, Voraussetzungen, Talente und Besonderheiten ins Auge fallen mögen, Schule wird als Ort erfahren, in dem das alles nur insofern zählt, als es hilfreich ist zur Erbringung der für alle geltenden Leistungsanforderungen.

In der jüngeren pädagogischen Reformdiskussion wird (zum Teil im Rückgriff auf postmodernistische Inspiration) eine Pädagogik der Vielfalt und der Differenz gefordert. Dies führt heute bis zu dem Punkt, dass Lernprozesse zunehmend individualisiert werden. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass etwa Leistungserbringungsformen zunehmend variiert werden dürfen. Alles andere als ausgemacht ist jedoch, ob die öffentliche Schule strukturell verkraften könnte, wenn das Defizitparadigma zur Disposition gestellt würde.

Spezifität, also die Reduktion des Kindes und Jugendlichen auf den Schüler und dessen Passung auf die schulischen Leistungsnormen bedeutet nicht nur den Schutz vor Willkür und die Ermöglichung juridischer Überprüfbarkeit der Urteile, sondern zugleich ein Ignorieren aller subjektiven, das Verhalten der Schüler bedingenden Voraussetzungen. Die Gerechtigkeit, die eine Pädagogik ohne Ansehen der Person über Spezifität zu entwickeln erlaubt, bricht sich damit notwendig an einer Pädagogik, die auf die individuellen Voraussetzungen der Schüler Rücksicht nimmt. Nun ist diese Form von pädagogischer Gerechtigkeit nicht nur normativer Überbau, sondern vielfältig verankert in der Praxis, sie wird sogar gefordert durch die juridischen Setzungen des Betriebs. Insofern kann keine Rede davon sein, dass Schule ein rigides System der Durchsetzung von Spezifität in Reinform wäre. Vielmehr ist es so, dass sich diese Spezifität vielfach bricht durch Formen der  Besonderung in der Zuwendung zu Schülern. Die avancierte Pädagogik enthält ein Problembewusstsein, das eine kalte mechanische Umsetzung der Spezifität verbietet. Umgekehrt gilt aber, dass diese Humanisierung des Betriebes keineswegs bedeutet, dass im Kern des Verhaltens Spezifität zur Disposition gestellt wäre. Nach wie vor darf kein Lehrer Lieblinge haben, ja die individuelle Förderung von Schülern muss immer so ausbalanciert werden, dass andere sich nicht durch sie benachteiligt fühlen.

In der gegenwärtigen Reformdiskussion wird massiv gefordert, das Spezifitätskriterium stark zurückzudrängen. Wer pädagogische Verantwortung heute übernehmen mag, kann nicht mehr die Augen davor verschließen, dass Schüler vielfältig fördernde und hinderliche Lebensvoraussetzungen in die Schule mitbringen. Ob diese im eingeschränkten Sinne als Voraussetzung für den Lernerfolg wahrgenommen und gegebenenfalls bearbeitet werden, oder ob darüber hinausgehend der Lehrer sich auch als umfassender Erzieher der Kinder versteht, beide Perspektiven implizieren die Forderung, im Schüler wieder den je besonderen Menschen zu sehen. Aber wie hart denn doch die Spezifität als Norm wirksam wird, ist schon daran zu erkennen, dass in dem Augenblick, in dem ein problembehafteter Mensch hinter dem Schüler erscheint, der Lehrer und die Schule als  System in der Regel überhaupt nicht disponiert ist, auf diesen Menschen pädagogisch zu reagieren. Insofern wird es sich lohnen, kritisch zu testen, welche Flexibilität die Norm inzwischen erfahren hat.

Mit diesen Kommentaren vorbereitet ist bereits die Methode, mit der wir die Stabilität der Norm bzw. ihre Wandlungsfähigkeit untersuchen wollen. Gedacht ist zu jedem der vier Normenbereiche an einen prototypischen Konflikt, an dem die Unabhängigkeit, Leistung, der Universalismus und die Spezifität selbst problematisch werden, also Normen zur Disposition gestellt werden oder eben umgekehrt als solche vom  System aus verteidigt werden müssen. Möglich ist dies in der Form von Dilemmaaufgaben, in denen entweder Schulkonflikte aufbrechen bzw. Problemlagen bearbeitet werden müssen, in denen sich die Schule zeigen muss als Instanz, die ihre eigenen strukturellen Merkmale gegen den Problemdruck und den Konflikt zu verteidigen vermag oder indem sie beweist, dass sie diese Merkmale zur Disposition stellen kann. Mit den entsprechenden Dilemmaaufgaben wären Lehrer zu konfrontieren, die jeweils verschiedenen Generationen angehörend, darüber Auskunft geben, wie sie als Träger der Institution auf deren Funktionsprinzipien reagieren.

2. Das struktur-funktionale Potenzial für einen Wandel von Schule heute: Hypothesenrahmen

Die bislang allgemein diskutierten Aspekte zum Wandel von Schule auf strukturaler Ebene eröffnen Arbeitshypothesen in mehrerlei Richtung. So wäre es möglich, von der Kontinuitätsunterstellung auszugehen und damit strukturelle Stabilität gegenüber oberflächlicher Variabilität zu postulieren. Es wurde gezeigt, dass hierfür vielfältige Ansatzpunkte identifiziert werden können. Aber ebenso wäre es möglich, die strukturale Perspektive auf den Wandel stark zu machen.

Auch wenn man – wie eingangs begründet – die Forschung nicht auf die Verifikation der formulierten Erwartung auslegt, sondern bewusst auch deren gegenteilige Verfolgung in den Blick nimmt, macht es doch Sinn, zwischen beiden Perspektiven eine dominante Erwartung stark zu machen. Auch wenn die Untersuchungsinstrumente so konstruiert werden müssen, dass sie beide Ergebnisse gleichermaßen als möglich ansprechen, erscheint es methodisch als nicht hilfreich, in der theoretischen Bestimmung der Sache gleichsam unbeteiligt arbiträr zu urteilen. Zu zeigen sein wird, dass die Valenz auf eine der beiden Optionen die interessanteren Ergebnisse gegenüber der vernachlässigten ergeben kann. Mit einer solchen Valenz wird zugleich offengelegt, welches letztlich die die Untersuchungstätigkeit stärker strukturierende Perspektive ist. Damit wird auch möglich, an der entsprechenden Verstärkung des Interesses methodisch Kritik zu üben.

Im folgenden wird dies entlang der vier Normenbereiche/Funktionen versucht, die Dreeben (1982) als für die Schule bestimmend ausgewiesen hat: Leistung, Unabhängigkeit, Universalität, Spezifität. Hierbei stellen wir nicht alle vier Dreebenschen Kategorieren additiv nebeneinander, sondern gehen von der politisch brisantesten und die Aufmerksamkeit des Publikums am stärksten faszinierenden Dimension aus, nämlich der der Leistung.


Hypothese I


Die Integration schulischer Aktivitäten und die Fokussierung ihrer Pädagogik um die Leistung löst sich zunehmend auf durch die Abspaltung affektiver und sozial-erzieherischer Dimensionen in eigene Bereiche. 

Erläuterung:

Auch wenn Schule im Kern des Geschäfts fokussiert wird um die Formen und Riten der Leistungserbringung und Leistungsbewertung ist deren sozialisatorische Kraft heute nicht mehr sicher zu unterstellen. Das hängt damit zusammen, dass die Formen der Leistungserbringung, die Formen des Relevantwerdens erbrachter Leistungen in Schule und Elternhaus und die Folgen realisierter Leistungen sich zunehmend relativieren. Die Vervielfältigung der Leistungserbringungsformen in der Schule, der Abbau von innerschulischen und außerschulischen Sanktionen in Folge von schwächeren Schulleistungen und der Verfall des Tauschwerts von Schulleistungen in den postschulischen Qualifizierungsprozessen führt dazu, dass sich die Inkorporierung von Leistungsbereitschaft durch Schule zunehmend entkonturiert. Verstärkend kommt hier hinzu, dass die Leistungstheorie zunehmend an Glaubwürdigkeit verliert, der zufolge der Spaß am Lernen und die Lust am Erfolg sich wesentlich in dem Erreichen von Schulleistungen dokumentieren. 

Die Schule, genauer die sie repräsentierenden Pädagogen getrauen sich zunehmend weniger, auf die persönlichkeitsbildende Wirkung von Leistung zu setzen, sie beglaubwürdigen immer weniger die Möglichkeit, über Schulerfolg Spaß, Vergnügen, Glück zu gewinnen. Statt dessen wird den Schülern durch vielfältige Botschaften vermittelt, dass Schule für den Lern-Leerlauf, Lernmisserfolge etc. entschädigt durch einen eigenständig expandierenden Bereich von Spaß und Spiel im Bereich der Schule. 

Anekdotisch sei das am Vergleich von zwei Begrüßungsriten höherer Schulen verdeutlicht: Wer in einem „Leistungsgymnasium“ einer Stadt in den 50er und 60er Jahren eingeschult wurde, der hatte bereits einen Eingangstest hinter sich gebracht. Die Schüler, die diese Selektionshürde überstanden hatten, fanden sich als Sextaner in der Turnhalle ein, wo sie der Schulleiter über die Grundregeln an seiner Schule instruierte. Dort hörten sie nun, dass sie nur „auf Probe“ aufgenommen seien und sich keineswegs sicher sein dürften, nunmehr auf leichtem Wege zum Abitur zu kommen. Sie müssten statt dessen damit rechnen, dass nur ein Drittel von ihnen bis zum Abitur kommen würde: „Also strengt euch an, zu den Erfolgreichen zu gehören!“ So auf Leistung ausgerichtet begann die Gymnasialkarriere. Im gleichen Haus findet heute eine völlig andere Begrüßung der Fünftklässler statt. Die Schüler sind mit ihren Eltern zusammen eingeladen, einen ersten vergnüglichen Tag an der Schule zu verbringen. Es wird Kaffee und Kuchen geboten, die verschiedenen AG’s der Schule führen ihre Spielleistungen vor: Jongliergruppen, Theatergruppen, Zaubergruppen … Es findet ein buntes Programm statt, in dem nur zwei Stunden dafür vorgesehen sind, während denen der Klassenlehrer den Kindern den Stundenplan erklärt. Die Botschaft ist klar: In dieser Schule wird es nicht nur Unterricht geben, der auf Schulleistung hin ausgerichtet ist, sondern vielfältige Formen von Spaß und Spiel. Wir nehmen es mit der Leistung nicht ganz so ernst, wir sind mehr als eine Paukschule! Im Rahmenprogramm dieser Einführung ist auch eine gemeinsame Schulmesse vorgesehen. In dieser wird eine zweite Dimension der Relativierung der Leistungsschule den Schülern sinnfällig gemacht. In einer Art Predigt (vgl. Gruschka 1994, S. 216-227) wird den Fünftklässlern gegenüber all das gespiegelt, was sie gegebenenfalls an Ambivalenzen und Sorgen mit in die Schule bringen. Die Lehrerin macht stellvertretend für das Kollegium deutlich, dass diese Schule in vielfältiger Form Verständnis zeigen wird für die Lebenslagen der Schüler. Sie signalisiert, dass die Schüler nicht nur als Schüler, sondern als Menschen wahrgenommen werden, die in ihren Familien unterschiedlich förderliche Voraussetzungen vorfinden. Die Lehrer empfehlen sich als Ansprechpartner für den Fall, dass die Schüler zu sehr besorgt in die Schule kommen. In einer kameradschaftlich geprägten Diktion wird über den Unterricht hinaus ein Erziehungsverhältnis konstruiert, das prinzipiell die Problemlagen der ganzen Person wahrzunehmen verspricht, von der Schulangst über ökonomische Probleme, die Konflikte in der peer-group, die Magersucht etc. Die Lehrerin macht deutlich, dass hierfür Personen pädagogisch haftbar gemacht werden können, dass Aktivitäten in der Schule stattfinden, in denen in sozial-erzieherischer Weise auf die Problemlagen der Kinder Rücksicht genommen wird. 

Auf diese Weise wird von der primären Fokussierung der schulischen Aktivität auf die Leistung eine Abspaltung vorgenommen. Der erzieherische Effekt der Inkorporierung von Leistungsbereitschaft einerseits und der affektive, motivationale Aspekt bei der Erbringung von Leistung andererseits, werden gesondert und zu pädagogischen Sphären eigener Art erklärt. Darin liegt zum einen eine Stilisierung, zum anderen aber auch mehr als das, nämlich eine folgenreiche Veränderung der Praxis in der Schule. Spaß und Spiel werden auf diese Weise kompensatorische Erfahrungsbereiche gegen ein Leistungsmilieu, in dem Spaß und Spiel nicht mehr aufgehoben zu sein scheinen. Weil Leistungserbringung nicht mehr das Vergnügen bindet – unabhängig davon ob dieses je der Fall war –, bedarf es für die Humanisierung von Schule eines Erfahrungsbereiches von Spaß und Spiel jenseits der Leistungsschule. Da der erzieherische Effekt der Orientierung an der Schulleistung immer weniger aufgeht, gleichzeitig und damit bedingt eine Fülle anderer erzieherischer Fragestellungen in den Blick der Schule geraten, wird von der erzieherischen Funktion der Inkorporierung von Leistungsbereitschaft ein sozialerzieherischer Bereich eigener Art abgesetzt. Dieser mag funktional motiviert werden mit dem Ziel der Optimierung der Bedingungen zur Hervorbringung von Leistung, er kann aber auch völlig abgelöst davon sich legitimieren mit Blick auf die Probleme der „Schüler als Menschen“. Unabhängig davon, ob am Montag über das Freizeitprogramm vom Wochenende diskutiert werden muss, damit überhaupt Aufmerksamkeit für Unterrichtsanforderungen hergestellt werden kann, oder ob das Gespräch über das Wochenende seine Dignität aus sich heraus findet, es lässt sich beobachten, dass in der Schule/in Ausbildungsinstitutionen entsprechende sozialerzieherische Betreuungsmaßnahmen, Angebote und Aktivitäten immer größeren Raum beanspruchen. Schule erfährt mithin einen Funktionswandel qualitativer Art in dem Maße, in dem es nicht mehr primär um die Inkorporierung von Leistungsbereitschaft geht, sondern zugleich in Abgrenzung von ihr auch um die Vermittlung von Strategien zur Bewältigung antizipierter persönlicher Krisen, sowie Spaß- und Spielorientierung (im Gewande der Kundenorientierung). Schule steht so vor der Nötigung, aus den vormals in die Schülerrolle gepressten Schülern wieder „Menschen“ zu machen, denen gegenüber eine umfassende sozialerzieherische Betreuung gewährt werden muss.

Nun könnte dieser Funktionswandel missverstanden werden, so als ob damit auch die Inkorporierung von Leistungsbereitschaft selbst zur Disposition gestellt würde. Wir vermuten, dass die Abspaltung von Spaß und Spiel auf der einen Seite und sozialerzieherische Betreuung auf der anderen Seite nur in dem Maße möglich und tolerabel ist, wie auf der anderen Seite der Kern des Geschäfts weiter bedient wird. Abspaltung bedeutet mithin nicht die Auflösung von Leistung in sozialerzieherische Betreuung und Spaß und Spiel. Im Gegenteil hält die Schule ja relativ rigide an allen Riten der Leistungserbringung und Leistungsbewertung fest. Ja man kann feststellen, dass die gegenwärtige Schule und auch die absehbare Schulentwicklung dadurch charakterisiert sind, dass immer mehr Evaluation nicht zuletzt mit Bezug auf die Leistung der Schule als System erfolgt. Solange aber letztlich im Dunkeln bleibt, welchen unterrichtlichen Prozessen sich die Kompetenzentwicklung der Schüler verdankt, solange die Riten des Schule-Haltens dazu führen, dass die Schüler des Gymnasiums im Abitur einigermaßen mit den Aufgaben klarkommen, die ihnen dort gestellt werden, geht es bei der Optimierung von Leistung lediglich um die Optimierung eines relationalen Urteils, nicht aber deswegen schon um die Durchsetzung der Leistung entsprechend der mit ihr gesetzten Norm. Die Ontologie der Gaußschen Normalverteilung wird durch die Forderung nach mehr Leistung nicht angezweifelt. Die alte Schule konnte mit ihr genauso gut leben, wie es die Schule heute kann und wie es wahrscheinlich die Schule der Zukunft auch können wird.

Es wäre genauer zu studieren, in welchem Verhältnis die real erbrachte Leistung von Schülern zu dem Unterricht steht, den sie hierfür genossen haben. So ist bemerkenswert, dass Schüler sehr wohl in der Lage sind, im Abitur ordentliche Leistungen zu erbringen, obwohl sie während der letzten Phase ihrer Schulkarriere zwischen 30 und 50 Prozent Unterrichtsausfall erleiden mussten. Umgekehrt bedeutet die Tatsache eines vollen Unterrichtsbetriebs keineswegs, dass auf diese Weise die Leistungsscores erhöht würden (vgl. dazu Blankertz 1986ff.).

Insofern geht es nicht so sehr um die Leistung im Sinne von Leistungserfolgen und –misserfolgen im Einzelnen, sondern darum, Leistungsbereitschaft durch Schule zu inkorporieren. Hier nun bietet sich für die Verfolgung unserer Grundhypothese eine kontextuelle Erweiterung an. Wir möchten vermuten, dass die soziale Inszenierung von Schule, das Berechtigungswesen, die Orientierung an beruflichen Karrieren heute dazu führt, dass die Schule weitgehend davon entlastet wird, Leistungsbereitschaft erst noch durch Unterricht der heranwachsenden Generation zu vermitteln. Die Schüler betreten die Grundschule und erst recht das Gymnasium bereits in der vollen Kenntnis darüber, dass es für die eigene Lebensgeschichte darauf ankommt, irgendwann Leistungsbereitschaft zu beweisen. Eigene Untersuchungen zu den soziomoralischen Orientierungen von Grundschülern machen uns darauf aufmerksam, dass bereits in der 2. Klasse der Grundschule die Kinder gegensinnig zum pädagogischen Treatment außerordentliche hohe Bereitschaft zur Leistungsorientierung zeigen (vgl. Timmerberg 1999, Heinrich 2000). Die Botschaft, die die Kinder gleichsam von der Gesellschaft empfangen, ist dabei nicht einlinig, sondern widersprüchlich: Auf der einen Seite ist ihnen klar, dass ohne die Inkorporierung von Leistungsbereitschaft ihre biografischen Perspektiven unsicher und bedroht sind. Zum anderen aber erfahren sie in der Gesellschaft, wie irrational und willkürlich Leistung real definiert, durchgesetzt, honoriert etc. wird. Man muss nichts wirklich können, um in der Gesellschaft erfolgreich zu sein. Und wenn man viel kann, heißt das noch lange nicht, dass man in der Gesellschaft Erfolg haben wird. Parallel also zur Überstilisierung von Leistungsbereitschaft findet auch in der Gesellschaft eine Erosion traditioneller Muster der Leistungsnormen statt. Der jüngste Erfolg von Verona Feldbusch zeichnet sich darin aus, dass ihr Dixie-Klo, das sie einmal während ihres Kurzbesuchs in der Big-Brother-Show benutzte, für 25.000 Deutschmark versteigert wurde. Vor diesem Hintergrund ist nicht nur ein Funktionswandel von Schule festzustellen, sondern Schule antwortet (wie sonst ja auch) in der hinkenden Nachfolge der Gesellschaft auf ihre Transformationsprozesse.

Wie nun lässt sich diese Dominanzhypothese empirisch verfolgen/unterfüttern?

–
Zum einen lässt sich die sozialerzieherische Abspaltung in Beziehung zur Leistung an den pädagogischen Betreuungsmustern der Schulen als auch an den Schulkarrieren der Schüler selbst ablesen. Wenn die Hypothese zutrifft, so werden wir immer mehr Schüler finden, die nicht wegen ihrer mangelnden Schulleistung, sondern wegen ihrer mangelnden Orientierung am Leistungsprinzip und dem qualitativ neuen Bedeutsam-Werden ihrer Pesönlichkeitsmerkmale in der Schule an dieser Scheitern. So gehen auch gute Schüler nicht mehr zur Schule, weil sie in ihren persönlichen Probleme gefangen bleiben. Die Vermutung ist also die, dass die drop-outs der heutigen Schule weniger durch Leistungsversagen im engeren Sinne gekennzeichnet sind, sondern durch ihre individuellen Problemlagen, auf die die Schule einerseits antworten will und doch nicht wirklich, d.h. folgenreich antworten kann. In dem Maße also, in dem die sozialerzieherische Betreuung in der Schule und der Spaß- und Spielfaktor in ihr nicht mehr erfüllt werden, besteht eine erhöhte Tendenz zum drop-out-Verhalten.

–
Das Einsickern der Spaß-und Spielorientierung ist nicht nur an den Spaß- und Spielaktivitäten sui generis zu beobachten (also dem Anteil entsprechender Angebote im Schulalltag), sondern eindringlicher noch an der Transformation der Didaktik von einer auf traditionelle Leistungsorientierung ausgelegten hin zu einer schülerorientierten, handlungsorientierten, persönlichkeitsorientierten, spaßorientierten. Mustert man die gegenwärtigen didaktischen Entwicklungstendenzen durch, so lässt sich eindeutig feststellen, dass hier ein entsprechender Wandel stattfindet. Egal, was in einem Projekt gelernt wird, ob hier Lernleistung real abgefordert werden oder nur Anpassungsleistungen an mechanische Arbeitsvollzüge, das Projekt gilt didaktisch als Höhepunkt einer motivierten, disziplinierten Lernleistung. Nicht mehr die Abmessung des Verhaltens am durch die Sache gegebenen Maßstab prägt demnach die Unterrichtskommunikation, sondern die Eröffnung vielfältiger Darstellungsformen, hinter denen auch objektive Unfähigkeit versteckt werden kann. Präsentationen, in denen die Angemessenheit der Problembearbeitung durch einen Text abgelesen werden könnte, werden ersetzt durch Präsentationen, die ohne präzisen Text auskommen. Hier zählt allein die gute Atmosphäre, die der Vorstellende zu produzierten im Stande war. Kreuzworträtsel und Interaktionsspiele finden Eingang in die Modi der Leistungskontrolle. Hatte der Sportlehrer früher in der ersten Unterrichtsphase ein lernzielorientiertes Zirkel-Training durchgeführt, so dürfen die Kinder heute mehr oder weniger lustbetont durch die Sporthalle toben.

–
Auf institutionellem und juridischem Gebiet wäre die Hypothese dahingehend zu operationalisieren, dass gefragt wird, in welchem Umfang das zugelassene Register an Leistungserbringungsformen erweitert wird um solche Formen, die eher mit Blick auf die sozialerzieherische und die Spaß- und Spielorientierung verständlich gemacht werden können. Der ganze Bereich der kommunikativen Fähigkeiten, der sozialen Fähigkeiten ragt ja inzwischen deutlich hinein auch in die offiziellen Kataloge dessen, was in der Schule geleistet werden soll.

–
Sodann wäre gleichsam relativierend zu diesem klimatischen Trend, gegebenenfalls aber auch ergänzend der Frage nachzugehen, inwieweit die Kardinalriten der schulischen Leistungserbringung davon betroffen worden sind. Es empfiehlt sich hier zu vergleichen, was Abiturienten früher zu leisten hatten, was sie realiter zu leisten vermochten und wie heute Abiturienten durchs Abitur kommen. Hier wäre zu vermuten, dass eher eine vergleichsweise hohe Stabilität der Niveaus zu beobachten sein wird. 

–
Im Kontrast dazu wäre an Unterrichtsprotokollen zu studieren, in welcher Weise in ihnen überhaupt noch ein klar konturiertes Leistungserwartungsprofil identifiziert werden kann. Unabhängig davon, ob historische Analysen zu entsprechenden Dokumenten der 50er oder 60er Jahre (Feuerzangen-Syndrom) ähnliche Ergebnisse zu Tage fördern könnten (es wird zu prüfen sein, in welchem Umfange wir historische Dokumente überhaupt analytisch zugänglich  machen können), wäre es lohnenswert zu prüfen, ob die heutige Art und Weise Unterrichtsgegenstände zu traktieren, den Schülern überhaupt noch erlaubt, dem Unterricht distinkte Leistungserbringungskriterien zu entnehmen. Schon lange dürfte es so sein, dass Schüler insbesondere verstehen müssen, was der Lehrer erwartet, um dann Entsprechendes zu präsentieren. Wenn aber der Lehrer heute die nicht mehr so eindeutig die angemessene Antwort auf eine objektiv gestellte Aufgabe erwartet, dann stellt sich für den Schüler die Frage, was er dann an Verhalten darzubieten hat!

–
Ein letzter Aspekt leitet zu einem zweiten (in der Klassifikation von Dreeben dem ersten) Punkt über: Die Diffundierung und Abspaltung im Bereich der Leistungsbereitschaft hat eine gravierende Implikation für die Subjekte. Die Botschaft lautet: Das schulische Treatment sagt euch nicht mehr eindeutig und für alle ähnlich, was hier von euch verlangt wird, ihr müsst es zunehmend selbst aus den diffuser werdenden Bedingungen ableiten. Leistungserbringung erfolgt also nicht in der Verfolgung von heteronomen Normen, sondern sie wird zunehmend autonomisiert.

Es wird vorgeschlagen, Dilemmaaufgaben zu entwickeln, die die Übergänge von der primären Fokussierung auf Leistung zur sozial-erzieherischen Orientierung und zur Spaß-Schule markieren. 


Hypothese II


Im Gegenzug zur Entkonturierung von Leistungsbereitschaft wächst die Nötigung, Unabhängigkeit als Verhaltensmerkmal auszuprägen.

–
Wenn Schule nicht mehr für alle klar anzugeben vermag, „wo es langgeht“, 

–
wenn in Schule zugleich Leistung gefordert wird, Spaß stattfinden soll und sozialpädagogische Betreuung versucht wird, 

–
wenn zwischen Schülerrolle auf der einen Seite und den lebensweltlichen Problemen auf der anderen Seite immer mehr Übergänge hergestellt werden, 

–
wenn zugleich in der Gesellschaft als widersprüchlich erlebt wird, dass alles auf Leistung ausgerichtet wird und zugleich Leistung vielfach irrational gebrochen ist, - wenn die Übergänge von Schule ins Erwerbsleben immer riskanter werden, auch Leistung nicht mehr belohnt wird durch eine Stelle, 

–
wenn Schule durch sozialerzieherische Maßnahmen an der Autonomiegewinnung des Subjekts (eben über die Vermittlung von Stoffen hinaus) zu arbeiten beginnt … 

… wenn all das zusammenkommt, so bedeutet das aus der Sicht der Heranwachsenden eine Expansion im Bereich der letztlich zu übernehmenden Eigenverantwortung und Selbständigkeit. 

Scheinbar paradox kann behauptet werden, dass in dem Maße, in dem sich die Schule um immer mehr bekümmert, am Ende der Schüler immer stärker für sich selbst zu sorgen hat. Das hängt nun mit dem Tatbestand zusammen, dass die „Bekümmernis“ sich primär als Prozess und weniger als Produkt und Wirkung auszuweisen vermag. Die Schule hält nicht, was sie verspricht und in dem Maße, in dem die Expansion der Verantwortung der Schule nicht zur Entsorgung der Schülerprobleme führt, sondern deren „Be‑sorgung“ noch erhöht, sind die Schüler immer mehr in die Pflicht genommen, sich ihre Unabhängigkeit zu erarbeiten. Mit der Steigerung von zugemuteter Verantwortung entsteht so etwas wie eine Entropie innerhalb substanzieller Verantwortlichkeit. Lehrer, die für alles zuständig gemacht werden, sind am Ende für nichts mehr wirklich haftbar zu machen. In dem Maße, in dem die anderen sozialen Systeme nur noch kompensatorische Sicherungen ermöglichen, in dem Maße sind die Subjekte aufgefordert, sich sei es präventiv oder sei es kompensatorisch für systemisch entgangene  Chancen zu entschädigen. Die Wege dafür und dahin sind bekanntlich verschieden: Für den einen geht um die Sicherung des Gewinns, für die anderen um die Einrichtung in die erwartete Situation des Verlierers.

Unsere Untersuchungen zur Ontogenese bürgerlicher Kälte zeigen, in welchem Umfang Schüler bereits auf diese Gemengelage reagieren. Es ist faszinierend zu beobachten, in welchem Umfang Schüler sich mit funktionaler Mündigkeit strategisch in dieser widersprüchlichen Realität zurechtzufinden suchen. In ihrer Unabhängigkeit konkretisieren sie ihre Möglichkeiten, ihr partikulares Interesse zu verfolgen. Die sozialerzieherische Betreuung, Spaß und Spiel sind dabei Faktoren der Kalkulation. Man weiß, dass man am Ende für die eigene Leistung allein verantwortlich ist, aber man weiß genauso auch, dass man sich die Aufweichung der Norm strategisch zu Nutze machen muss:  So setzt man auf die Gleichbehandlung aller (nach den alten Leistungsmaßstäben), wo man sich davon einen Erfolg verspricht, zugleich aber setzt man auch auf die „sozialpädagogische Karte“, wenn die Rücksichtnahme auf die eigenen vergleichsweise einschränkenden Lernbedingungen einen Vorteil verspricht. Funktionale Mündigkeit als Kern dieser neu gesteigerten Orientierung an Unabhängigkeit besteht also in der Entfaltung eines möglichst reichen Registers zum strategischen Verhalten im Kontext von konkurrierenden Einzelnen. 

Keineswegs besteht Mündigkeit in der emphatischen Unterstellung von Eigenverantwortung, sie konkretisiert sich vielmehr auch in der bewussten Nutzung von Möglichkeiten, die ein unübersichtliches Erziehungsumfeld, die Unentschiedenheit des Personals etc. eröffnen. 

Ausbildungsprozesse stehen unter zunehmendem Reglementierungsdruck, tendenziell entmündigen sie damit die zur Unabhängigkeit freizusetzenden Schüler. Sie richten sie auf einen Dienst nach Vorschrift. Die strategische Leistung der Schüler besteht nun aber gerade darin, diese Vorschriften nicht nur ergeben, sondern unabhängig zu bedienen. Sie lernen in der gymnasialen Oberstufe ihre Lehrer und Kurse nach Kriterien auszuwählen, die mit ihren persönlichen Notenzielen in Übereinstimmung gebracht werden können. Für viele bedeutet dies die Suche nach den dünnen Brettern, für andere aber die Orientierung an Qualifikationen, denen sie einen großen  Tauschwert zumessen. Die Schüler sind auf diese Weise institutionell genötigt, Strategien zur Aufgabenbewältigung zu finden, die häufig im Gegensatz stehen zu den Postulaten der pädagogischen Institution. Ein bevorzugtes empirisches Feld zur Verfolgung dieser Hypothese könnten Interviews mit Schülern und Studierenden sein, in denen diese anhand von konkreten Konfliktlagen demonstrieren, wie sie ihre strategischen Entscheidungen treffen.


Hypothese III


Sowohl der Universalismus als auch die Spezifität bilden stabile Größen der Schule, weil sie zu technischen Erfüllungsbedingungen innerhalb des Kerns des Geschäftes heruntergebracht werden.

Auch wenn durch Entkonturierung und Abspaltung Leistung nicht mehr den Fokus von schulischer Sozialisation darstellt, bleibt die Orientierung am Universalismus und an der Spezifität weitestgehend unberührt. Das hängt mit dem Tatbestand zusammen, dass der Universalismus und die Spezifität nur dort überleben, wo die Schule sich mit der Leistungserbringung und Leistungsbewertung beschäftigt. Die sozialpädagogische Betreuung konstituiert ein entuniversalisiertes und entspezifiziertes Verhältnis von Pädagogen und Klienten. Aber das Universelle und das Spezifische im Bearbeitungsmodus kehrt dort zurück, wo die Schüler eine Klausur zu schreiben haben, wo über die Entstehung einer Abiturnote entschieden wird. In dem Maße also, in dem die Schule Verständnis für die lebensweltlichen Probleme eines Schülers zeigt, in dem Maße stabilisiert sich zugleich die Abstraktion vom Menschen zum Schüler im Moment der Leistungserbringung. Daran ändert auch nichts, dass das System – dies hatte schon Dreeben festgestellt – den Geltungsbereich der unter Universalität stehenden Erwartungshaltungen und Maßstäbe in der Schule erweitern kann. So ist keineswegs ausgeschlossen, dass es bald wieder in Schulen Noten (aber eben Noten!) für Betragen und Sozialverhalten geben wird. Sofern für die Atteste von weiteren Dimensionen des Verhaltens und der Leistung also Skalierungen vorgenommen werden, die es erlauben, alle gleich unter einen Maßstab zu subsumieren, handelt es sich um eine Erweiterung eines bekannten Musters, nicht um dessen Aushöhlung. Das gleiche gilt für die anhaltende Konzentration auf den Leistenden bei der Bewertung des Schülers.

Pädagogische Noten hat es schon früher gegeben, und sie wird es auch heute geben (vielleicht sogar in erweitertem Umfang). Aber es ist schwer vorzustellen, dass die Schule die Spezifität aufgibt und nun zur reinen pädagogischen Note übergeht, sie also nicht mehr die Anzahl der Fehler im Vokabeltest attestiert, sondern diese Anzahl kompliziert gewichtet und abgleicht mit den Erziehungsverhältnissen im Elternhaus, den Erwartungen an die zukünftige Schulmotivation. Es kann sich kein Lehrer leisten, eine Schülerin, die in Mathematik versagt, doch mit einer Drei zu benoten, bloß weil er in Erfahrung gebracht hat, dass diese Schülerin magersüchtig ist. Nach wie vor wird sich jeder Lehrer schwersten Legitimationsproblemen ausgesetzt sehen, der seine Noten nicht ohne Ansehen der Person gibt, sondern deutlich macht, dass er seine pädagogische Betreuungsverhältnisse oder gar seine persönlichen Vorlieben honoriert. Auch wenn viele Lehrer zu einem selbsterfahrungsorientierten Unterricht übergegangen sein sollten, in dem Augenblick, in dem sie Schülerleistung zu benoten haben, werden sie nicht umhin können, das bezogen auf die Fachaufgabe Dargebotene zum Ausgangspunkt ihrer Note zu machen.


Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass wir nicht von einer Gleichberechtigung additiv verstandener Normbereiche ausgehen wollen. Wir konzentrieren uns auf den Formenwandel der Leistung, leiten von ihm den Qualitätswandel von Unabhängigkeit ab und unterstellen eine Kontinuität von Universalismus und Spezifität mit Rückgriff auf den Kern des Geschäfts.

V. „Zukunft von Schule“: Objektivierungsmöglichkeiten gegenwärtiger Entwicklungstendenzen

Die bisherigen Ausführungen operationalisierten Wandel von Schule in dem Verhältnis von jüngerer Vergangenheit und Gegenwart. Wir haben eingangs begründet, warum wir bei der Vergangenheit sehr kurz zurückgreifen, nämlich – im Wesentlichen über das Intergenerationenverhältnis vermittelt – auf den Wandel von den 60ern/70ern zur gegenwärtigen Schulsituation. Mit der Verfolgung der Wandelhypothesen einher ging dabei immer schon eine Aufnahme der in Schule heute wirkungsmächtigen Entwicklungstendenzen. Damit öffnet sich der Blick auf die mögliche Unterstellung einer Zukunft der Schule und damit deren Wandel in der nächsten Zeit.

Nach unserer Beobachtung bezog sich die Verfallsthese auf den früher besseren Zustand im Vergleich zum heutigen. Demgegenüber konzentriert sich die gegenwärtige Debatte über die erwartbare Zukunft der Schule ungleich deutlicher auf die positiven Wandlungshoffnungen. Das hängt schon mit dem Umstand zusammen, dass die Instrumente, die heute für den Wandel der Schule von morgen sorgen sollen, insbesondere auf solche konzentriert werden, die dem Wandlungsunfähigen, wie fossilisiert erscheinenden System reformerisch Beine machen sollen. Als Wandel in der Zukunft wird damit nicht das antizipiert, was sich auf der Basis der internen Entwicklungstendenzen des Systems realiter abzeichnet, sondern das, was gleichsam von außen in das System eingebaut wird, damit es zukünftig seine Aufgabe besser lösen kann. Es sind also nicht die reformpädagogischen Dynamisierungen, die gegenwärtig in aller Munde sind, sondern die gesellschaftlichen Modernisierungstendenzen, die die Schule wie alle anderen Systeme der Gesellschaft erreichen.

1. Die Schule als Betrieb

Das kündigte sich schon mit der letzten Großschrift der Reformpädagogik, dem Bericht über das Haus des Lernens an (Bildungskommission NRW 1995). Hier waren die alten reformpädagogischen Topoi bereits deutlich durchmischt mit den Modernisierungstopoi der jüngsten Moderne (Bremer/Gruschka 1997). Erstmals wurde radikal darüber nachgedacht, was es bedeutet, die Schule als Betrieb aufzufassen, der seine Kunden zufrieden zu stellen hat. Es wurde zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie Schule ganz anders erscheint, wenn sie als Produktionsanstalt begriffen wird. Die zukünftige Schule wird postuliert als eine solche, die eingebettet ist in einen übergreifenden Verweisungszusammenhang rationeller Arbeitsformen, Distributionsverhältnisse, Kommunikation. Der Staat, der lange auf die inneren Reformkräfte der Schule gesetzt hat, wendet nun zunehmend Evaluationsstudien an, um so etwas wie eine Output-Kontrolle des Systems zu initiieren, die in ihrer kontinuierlichen und zukünftig verbreiterten Form erlauben soll, über den Zustand der schulischen Produktionsverhältnisse minutiös zu informieren, um von da aus entsprechende Interventionen (Lohn und Strafe, Subvention und Rationalisierung etc.) folgen zu lassen. Hat man vordem das Augenmerk auf Input- und Prozesskontrolle gerichtet, so hofft man nun, mit der Ergebniskontrolle das System unter reformerischen Rationalisierungs- und Optimierungsdruck setzen zu können. 

Parallel dazu soll die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter des Betriebs dadurch gestärkt werden, dass endlich ernst gemacht wird mit der Autonomisierung der Anstalt. Aus der verwalteten Schule soll die selbstverwaltete Schule werden, aus der Reproduktionsanstalt ein Innovationslabor. Wie selbstverständlich wird über den Mainstream betriebswirtschaftlicher Modernisierungen vermittelt davon ausgegangen, dass all das nicht nur das System dynamisiert, es aus seiner Erstarrung befreit, sondern es darüber auch zu ungleich besseren pädagogischen Ergebnissen freisetzt.

Man kann das gesamte Inventar der betriebswirtschaftlichen Arbeitsfelder nun als Teile der Modernisierung von Schule abtragen:

–
Produktionswirtschaft, 

–
Personalwirtschaft, 

–
Finanzwirtschaft, 

–
Vertrieb, 

–
Marketing …

Mit all dem soll der Wandel von Schule hin zu einer rationelleren, effektiveren pädagogischen Einrichtung bewirkt werden. Nachdem Jahrhunderte pädagogische Denkformen nicht dazu beigetragen haben, dass die Schule wirklich effektiv arbeitet, soll es nun die Betriebswirtschaftslehre richten.

Es versteht sich fast von selbst, dass diese Denkformen auf den erbitterten Widerstand und weitgehende Verständnislosigkeit bei all denen stößt, deren eingelebte pädagogische Denkform sich ja gerade dadurch charakterisieren lässt, dass sie von einer wirtschaftlichen abgehoben, getrennt ist, ja sich als ihr Gegenpart versteht. Lehrer haben es mit Schülern, nicht mit Wirtschaftsgütern zu tun. Bildungszeit ist Zeit der Muße, wer sie einschränkt, verhindert Bildung. Schulen, die in ihren Aufgabenkatalogen expandieren, sind Systeme, die entsprechende Personalzuwächse bei einkalkulierten Effektivitätsminderungen vorsehen müssen. Von jeher stehen Pädagogen in der Verantwortung des Schutzes der ihnen Anvertrauten gegenüber den Ansprüchen der Gesellschaft, sie denken so, völlig unabhängig davon, dass sie gleichzeitig vor allem darauf ausgerichtet sind, die Menschen für die Gesellschaft fit zu machen.

Dies wird hier nur insofern als Rahmen betont, als damit deutlich werden kann, dass die Modernisierungshoffnungen auf der einen Seite und die Modernisierungsbefürchtungen polar zueinander stehen und zugleich zwei Denkformen in dieser Polarisierung behandelt werden, als würden sie sich nicht berühren.

In Wahrheit ist es so, dass die Optimierung des Betriebes keineswegs auf der sicheren Seite der Rationalisierung steht, wie umgekehrt die pädagogische Denkform keineswegs frei und unschuldig gegenüber betriebswirtschaftlichen Denkfiguren agiert. Theoretisch ließe sich nachweisen, dass die Betriebswirtschaftslehre in vielen ihrer Programme und Konzepten ungleich pädagogischer vorgeht, als es die Pädagogen gemeinhin tun. Hier tritt Sein und Sollen gegebenenfalls noch schärfer auseinander als in der pädagogischen Sphäre. Rationalisierung bedeutet noch keineswegs die Sicherung von Rationalität. So wie Betriebe sich in der Praxis leichtsinnig über die Rationalität der Arbeitsvollzüge hinwegsetzen, entsprechende Konzepte schlicht an den Menschen vorbeigehen, denen sie dienen sollen, so ist auch in der Pädagogik zu erwarten, dass viele der heute als Heilsstrategien angebotenen Versuche, Schule zu rationalisieren, in ihrem Betrieb ins Leere laufen werden. Von daher ist Skepsis gefragt, wenn es darum geht zu untersuchen, in welchem Ausmaß die Modernisierung mit Mitteln der Betriebswirtschaftslehre tatsächlich dazu führt, dass Schule pädagogisch effektiver wird. 

Nun kann es nicht darum gehen, gleichsam theoretische Vorurteile jeweils an passendem Material zu bestätigen. Es würde wahrscheinlich kein großes Problem darstellen, Fallstudien zu konstruieren, in denen die Wirksamkeit der betriebswirtschaftlichen Modernisierung genauso nachgewiesen wird, wie deren Gegenteil. Man muss nur das richtige Beispiel wählen. Eine solche Untersuchungsperspektive wäre steril, aus ihr ließe sich wenig lernen.

Viel interessanter dürfte es sein, den Wandel prozedural zu interpretieren, nicht also von dem kurzfristig fixierbaren Ergebnis aus. Alle theoretischen gehaltvollen Einsichten in die Wandlungsfähigkeit des Systems sprechen ja dafür, dass Schule schwerfällig wie ein Tanker auf Modernisierungsanstrengungen von außen reagiert (Drerup 1987). Insofern dürfte es Veränderung nur mittelfristig oder á la longue geben. Wenn nun aber kein Untersuchungszeitraum hier entworfen werden soll, in dem etwa über 40 Jahre darauf geblickt wird, was sich nachhaltig in Schule verändert, indem sie einer kontinuierlichen Transformation unterworfen wird (Diese kann überhaupt nicht so kontinuierlich sein, wenn es eine Mode sein sollte?), so bleibt als seriöse Untersuchungsperspektive allein, den Wandel selbst an Ort und Stelle als Initiationsprozess zu beobachten. Zu klären ist also zur Seite der Instrumente, was überhaupt an neuer Qualität in das Reflexionssystem und Handlungssystem einbezogen wird und wie die Betroffenen in einen Lernprozess hineingeraten, der ihre eigenen angewöhnten Handlungsstrategien verändert. Schließlich ist zu fragen, wie das Ergebnis der Transformationsprozesse qualitativ zu bewerten ist: Entsteht das Chaos von Veränderung und damit eine Qualitätseinbuße im System (wie bei vielen Transformationen in Wirtschaftsbetrieben (vgl. Goeudevert 1995) oder lässt sich doch so etwas wie eine Rationalisierung und Effektivierung nachweisen?

Illustrativ festgemacht werden könnte dies an ausgewählten Ausbildungsanstalten, die mittels einer intensiven teilnehmenden Beobachtung in ihrem Lernprozess begleitet und ausgewertet werden.

2. Die Veränderung der Schule durch neue Medien

Eine analoge Reflexion bietet sich im zweiten Bereich der inaugurierten Modernisierung von Schule an: Dem Einzug der neuen Kommunikationsmedien in den Unterricht. Wenn von neuen Kommunikationsmedien die Rede ist, so ist zunächst die spezifisch neue Qualität der gegenwärtig diskutierten Medien zu bestimmen. Es wäre töricht, so zu tun, als ob Schule bis heute (also bis zum Prozess des Einzugs der neuen Medien) im wesentlichen eine Buch-Lektionsschule gewesen wäre, mit einem Lehrer, der im Frontalunterricht doziert und der hin und wieder auf das Lehrbuch verweist. In der Phase der Bildungsreform gab es bereits eine bildungstechnologische Revolution, von der viele damals erwarteten, sie würde die Schule ums Ganze verändern. Die Stichworte waren Sprachlabor und programmierte Instruktion. Beiden gemeinsam war die Entkoppelung des Instruktions- bzw. Lernprozesses vom Lehrer-Schüler-Kommunikationsverhältnis. Sowohl das Sprachlabor als auch die programmierte Instruktion sollten den Lerner in die Lage versetzen, sich selbsttätig zu instruieren, die Fehlerkorrektur mit einer individuellen Lernanstrengung zu erreichen und mit der Rückmeldung den eigenen Lernweg zu individualisieren.

Wie wir heute wissen, ist von dieser Revolution der neuen Medien so gut wie nichts mehr in der Schule übrig geblieben. Sprachlabore, so überhaupt noch entsprechende Räume vorgehalten werden, bleiben oftmals ungenutzt und programmierte Instruktion ist die strenge Ausnahme von der Regel geblieben. Nun stehen wir erneut in einer Phase einer Revolutionierung von Unterricht durch neue Medien. Die Computer sollen die Selbstinstruktion und das selbstorganisierte Lernen fördern. Der Lehrer kann die Befürchtung äußern, er werde nun überflüssig oder der Hoffnung fröhnen, er könne sich endlich auf das konzentrieren, was Kern seiner Tätigkeit sein sollte: die Kompensation von Lücken, die Korrektur von Lernstrategien, die in die Irre führen, die Individualisierung von fördernden Aktivitäten. Die Computer übernehmen dafür die Basisinstruktion, indem die Schüler in interaktiver Form die Informationen aus dem Computer holen. Viele der Informationen sind als portionierte Lernstoffe bereits aufbereitet. Die freundlichen Benutzeroberflächen adressieren sich nicht an den Kenner, sondern an den zu informierenden Kunden. Geschickte Nutzung der Suchmaschinen, der Files und Angebote offeriert den Schülern den durch nichts reduzierten Zugang zur Welt des Wissens und der Kompetenzen.

Alle Schulen sollen entsprechend ans Netz. Der Bildungsmarkt reagiert darauf, indem er den neuen Kunden im neuen Medium bereits erwartet. Die Zeitung informiert über sich selbst, als wäre sie eine Zeitung im Internet, die Lehrbücher, die Lektüren etc. sind auf dem Bildschirm abzurufen, also nicht mehr schwarz-auf-weiß gedruckte Bildungsmedien. Das Instruktionsmonopol des Lehrers bricht zusammen, eine wohltätige Implikation wird damit verknüpft, nämlich die Bereicherung des Wissens und der in den Lerndiskurs einbezogenen All-Informationen.

Gegen dieses optimistische Szenario richtet sich das pessimistische. Hartmut von Hentig fragt in einer fulminanten Medienkritik „Werden wir die Sprache der Computer sprechen?“ (v. Hentig 1987, 1987a). Die Schüler drohen im marktschreierisch lauten, jeder Übersichtlichkeit baren Ozean unter‑ und verloren zu gehen. Es fehlt die ordnende Hand im Wissenserwerb. Der Erfolg und Fehler generierende Informator ist nicht mehr erkennbar, jeder bildet sich auf der Basis größter Zufälligkeit sein eigenes Bild von der Sache. Die Allverfügbarkeit der diversesten Informationen verführt den User dazu, den Zugang zu Informationen bereits mit der Informiertheit, ja diese selbst bereits mit Bildung zu verwechseln. Was man auf der Festplatte heruntergeladen hat, glaubt man bereits zu wissen. Die Manipulation des heruntergeladenen Wissens gilt bereits als erfolgreiche Bearbeitung.

Ähnlich wie hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Rationalisierung treffen wir auf ein Polaritätsschema von horrifizierenden Befürchtungen und idealisierenden Hoffnungen. Und wieder gilt, dass wir für beides relativ schnell schlagende Belege finden können. Studenten werden auffällig dadurch, dass sie über Informationen verfügen, die sie durch intelligentes Suchen mit dem Computer gefunden haben. Sie finden Zugänge zu Wissen, die sie auf traditionellem Wege nicht erschlossen hätten. Auf der anderen Seite verraten uns Arbeiten von Studierenden, dass ihre Leistung lediglich darin besteht, einen heruntergeladenen Seminartext umformatiert und ihr Deckblatt dazu gelegt zu haben.

Will man den Wandel von Schule durch die neuen Informationstechnologien beobachten, so empfiehlt sich analog die Beobachtung von Transformationsprozessen anstelle der kurzschlüssig abschließenden Bewertung von Segnungen und Katastrophen. Als sicher kann allein gelten, dass die neuen Informationstechnologien anders in der Schule wirksam werden dürften als die alten revolutionären Techniken von Sprachlaboren und programmierten Instruktionen. Das hängt mit dem schlichten Umstand zusammen, dass die Innovation des Internets gesellschaftlich verankert ist, während Sprachlabor und programmierte Instruktion doch allzu sehr in der pädagogischen Welt gefangen blieben. Handelte es sich also in den 60er Jahren primär um einen pädagogischen Modernisierungsdruck, so sind die neuen Medien heute eingebunden in einen umfassenden Modernisierungsdruck der gesamten Gesellschaft. Die Schule wird sich also nicht diesem Medium wirklich entziehen können, es wäre pädagogischer Romantizismus, glaubte man, die Schule könnte im bewussten Kontrast zu den Informationsgewinnungsstrategien des Internets ihre alte Bildungswerkstatt renovieren.

Von daher empfiehlt es sich, das Projekt an dieser Stelle ebenfalls mit der teilnehmenden Beobachtung von Transformationsprozessen zu organisieren.

3. Verfall von Berechtigungen und Inhaltsrelevanz von Bildungswissen

Schließlich ist auf einen dritten, abschließenden Aspekt der Modernisierung knapp hinzuweisen. Er betrifft die gesellschaftliche, die ökonomische, politische und juridische Verflüssigung des Berechtigungswesens. Die schulischen Ausbildungssysteme reagieren in paradoxer Weise auf die Entwertung der Werte, die sie mit ihren Berechtigungen aussprechen. Es scheint fast so zu sein, dass die symbolische Institutionalisierung der Werthaftigkeit in dem Maße steigt, indem ihre realen Werte verfallen. In dem Maße, in dem die althergebrachten Zertifikate ihre Aussagekraft hinsichtlich ihres Tauschwerts verlieren, siegt das Zertifizierungswesen. Der Absolvent hofft, dass er mit den diversen Zusatzzeugnissen zum Kernzeugnis vielleicht bessere Chancen hat, eben weil sein Grundzeugnis an Aussagekraft verliert. Die schon zitierten Kopfnoten könnten Karriere machen, weil sie entweder als Teil des Kernzeugnisses oder als Zusatzzeugnis für all diejenigen von Vorteil sein können, die sich von eben diesen Zusätzen Vorteile versprechen.

Aber diese Bemühungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in unserer Gesellschaft die verallgemeinernde Aussagekraft von Zeugnissen und Berechtigungen deutlich im Schwinden begriffen ist. Der arbeitslose Dr. phil., der nach Jahren eine sehr gute Arbeit zustande gebracht hat, gilt als ehrenvoll gescheitert, während der mittelprächtige Wiwi-Absolvent einer „Elitehochschule“ sich vor Angeboten gar nicht retten kann, jedenfalls solange der Arbeitsmarkt für dieses Klientel günstig gestimmt ist. Das HIS verbreitet seit geraumer Zeit die frohe Botschaft, dass die Studienabbrecher keineswegs gescheiterte Drop-Outs sind, sie vielmehr mehrheitlich sehr wohl in der Lage sind, sich erfolgreich im Arbeitsmarkt zu allokationieren. Die Hochschulen reagieren darauf mit dem Bedürfnis, diesen „Drop-Outs“ eine Berechtigung zu erteilen, die sie augenscheinlich gar nicht haben wollen und benötigen. 

Es ist natürlich keine neue Entwicklung, dass der Arbeitsmarkt mit seiner Dynamik in qualitativer und quantitativer Hinsicht am Ende real darüber entscheidet, welchen Stellenwert schulische Berechtigungen haben. Das ist in der gesamten Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft so gewesen. Diese Geschichte wird begleitet durch das periodisch auftretende Menetekel, dass die vorgeformten Übergänge von Ausbildung in Beruf unsicher werden. Dabei wird so getan, als ob die Geschichte der Moderne einmal begonnen hätte mit der entsprechenden Stabilität der Übergangsmuster. Davon kann in Wahrheit keine Rede sein. Das Konzept des Lebensberufs galt auch schon in der frühen Moderne nur für einen kleinen Ausschnitt privilegierter Berufsgruppen. Diese Lebensberufsperspektive wird auch bis auf Weiteres für eine entsprechend privilegierte Gruppe Bestand haben. Schwer vorstellbar ist, dass der Richter, der Arzt, der Professor, der Jurist permanentem Berufswechsel ausgesetzt sein könnte. 

Auch hinsichtlich der inhaltlichen Konkretisierung der Verflüchtigung von Berechtigungsrelevanz, dem berufsspezifischen Wissen dürfte es sich ähnlich verhalten. Es gehört zu den törichten Diagnosen, wenn behauptet wird, dass in der zukünftigen Berufswelt nach wenigen Jahren bereits 80% des Wissens als veraltet gilt. In den Berufsbereichen, in denen auch nur Vergleichbares geschieht, geschieht es nicht erst heute, sondern es geschah mit jeder industriellen Revolutionierung. Schon in den 20er Jahren, als die mechanische Datenverarbeitung erstmals in die Büros Einzug hielt, hielt man dies für das Ende der Angestelltenexistenz. Mit jeder technologischen Revolutionierung wurde erneut das Ende eingeläutet. Die Angestellten sich deswegen längst noch nicht verschwunden. Sie haben sich lediglich neu einzustellen auf das neue Arbeits- und Produktionswissen, und das war immer so, und wird auch in Zukunft so sein. Demgegenüber ist die Habitus prägende Kraft des kontinuierlich bewerteten traditional bestimmten Bildungswissens die geforderte Bedingung der Möglichkeit, hegemoniale Ansprüche durchzusetzen. Dies ist bis auf Weiteres die Gewähr dafür, dass Cicero klassisch bleiben wird.

Damit haben wir auch in dieser Untersuchungsdimension eine ähnliche Polarität der Diagnose festzustellen. Sie spiegelt sich in der widersprüchlichen Art, in der die gesellschaftlichen Systeme auf diese Widersprüchlichkeit reagieren.

Die Frage, die bleibt, ist die: Wie verändert die Problematisierung der Inhalte und Berechtigungen die institutionellen und die internen Prozesse der Ausbildungsinstitution? Kann davon die Rede sein, dass die Verunsicherung, die die Lehrer von außen trifft, diese in ihrer Praxis wirklich erreichen wird? Wird der Unterricht ein anderer, wenn ein Lehrer ihn erteilt, der nicht mehr daran glaubt, dass das, was er lehrt, Bildungswissen und damit relevantes Wissen ist? Wenn tendenziell alle Berechtigungen erwerben können, weil die Selektivität der Systeme immer weiter nach vorne, nunmehr also hin zum Universitätsabschluss verlagert wird, am Ende jeder, der eine Arbeit schreibt, dafür auch einen Doktortitel beanspruchen kann, dann stellt sich die Frage, ob damit schon die Berechtigung in ihrer gesellschaftlichen Rolle ausgedient hat? Wenn alle das Abitur haben, hat es keiner mehr? Oder würden sich dann umso kräftiger neue feine Unterschiede bemerkbar machen, aber welche? Andererseits gilt: Dass alle das Abitur haben wollen, beweist, wie attraktiv die Berechtigung ist. Der Modus, auf dem zum Abitur gekommen wird, muss sich dafür nicht wirklich ändern.

Es wird darauf ankommen an dieser Stelle intelligente Operationalisierungen zu finden, die nicht nur die Verunsicherung und die darauf Bezug nehmenden projektiven Reaktionen erfassen, sondern die deutlich machen, wie  – gegebenenfalls und ob überhaupt – der öffentliche Diskurs um den Niedergang der Berechtigungen und das Irrelevant-Werden von Wissen, Beruf etc. die Schule und den Unterricht überhaupt erreicht.
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Dimensionen der Schule 

und ihre Auslegung in Ausrichtungen und Aspekte 

des Wandels (2/2001)

0. Vorbemerkungen 

Im Startpapier der Arbeitsgruppe, in dem das Gesamtprojekt zum „Wandel von Schule“ beschrieben wurde, waren u.a. die für die Analyse des jüngeren Wandels der Schule zentralen sieben Untersuchungsdimensionen einführend begründet worden. Im Startpapier war ausgeführt würden, dass sie primär dazu dienen sollten, Schulportraits anzuleiten, um mit diesen eine möglichst komplexe und dichte Beschreibung der Veränderungen zu ermöglichen, die (am Beispiel einiger besonders interessanter Fälle) die Schule der 50er und reformerischen 60er Jahre bis in unsere Tage erlebt hat. Auch wenn die Verdichtung der Studien zu solchen Schulporträts nicht aufgegeben wurde, erscheint es doch zum gegenwärtigen Stand der Arbeiten als aussichtsreicher, eine möglichst dichte Sequenz von Fallstudien zu provozieren und zu produzieren, mit denen jeweils an einem begrenzten Aspekt einer der sieben Dimensionen der Wandel heuristisch studiert werden kann.

Drei solcher Fallstudien liegen bald als Muster vor. Sie beziehen sich auf die Erziehungs-, Kultur- und Politikdimension der Schule und greifen einen der im Folgenden ausdifferenzierten Aspekte auf: 

– 
Schulordnungen als Regulationen der innerschulischen aber außerunterrichtlichen Erziehung (Heinrich/Gruschka – siehe bald auf dieser Website),

–
Schulgestaltung als Ausdruck des Kulturwillens und –selbstverständnisses einer Schule (Denecke – siehe bald auf dieser Website),

–
Darstellung des Politischen im Politikunterricht (Pollmanns – siehe bald auf dieser Website)

Der erste Ergänzungstext zu dem Kapitel über die „zentralen Elemente schulischer Wirklichkeit“ (Kap. II.1 des Starttextes) ist wie folgt aufgebaut: Zunächst geht es jeweils sowohl systematisch als auch historisch um die Entfaltung von grundsätzlichen Alternativen im Umgang mit der jeweiligen Dimension sowie um die kurante Alltagstheorie, die sich dieser Alternativen bedient. Mit ihr wird die gegenwärtig dominante These vom Wandel artikuliert. Ein solches Vorgehen kann Missverständnisse produzieren:

Die Autoren sind nicht Partei für diese These, wie sie überhaupt nicht von einer These im Sinne einer Forschungshypothese ausgehen. Die sich mit den Alternativen anbietenden Entwicklungshypothesen – das wird im Folgenden immer wieder thematisiert werden -, stellen im wörtlichen Sinne Möglichkeiten des Wandels dar, nicht aber solche des durch Entwicklung eingetretenen Zustandes von Schule. Das muss so sein, weil in beide Entwicklungsalternativen etwas eingeht, was zum unverzichtbaren Kern der Schule gehört, es deswegen nicht angehen kann, dass Schule in der Realisierung der einen oder anderen aufgeht; sie kann etwa in ihrer Erziehungsdimension nicht auf „Disziplinierung“ verzichten, um „Autonomisierung“ zu bewirken (s.u. Kap. 1).

Einem zweiten möglichen Missverständnis sei vorab begegnet: Die Autoren sind auch nicht praktisch Partei für eine der beiden Entwicklungsrichtungen. Es ist nicht so, dass sie die eine Richtung ablehnen und die andere befürworten; sie sind z.B. nicht für „Regulierung“ oder „Deregulierung“ in der rechtlichen Verfassung von Schule. Vielmehr sind sie daran interessiert, zu studieren, welche pädagogischen Möglichkeiten das eine wie das andere eröffnet und wie die Schule auf Optionen reagiert.

Auf die allgemeine Darstellung der Alternativen folgt eine pointierende Zusammenfassung durch ein Polaritätsschema. Dieses hat primär eine kommunikative Funktion. Mit ihm soll eine begriffliche Verständigung über die theoretischen Figuren des Wandels möglich werden. Das Schema bezieht sich dabei ausschließlich auf die hier verfolgte Untersuchungsfrage. Es nimmt aus der vielfältigen Bedeutung der jeweiligen Kategorie der Erziehung, der Bildung usf. diejenige heraus, mit der prägnant auf den Wandel reagiert werden kann, weil sich auf die polar dargestellte Kategorie der dominante Diskurs über die Aufgabe der Schule konzentriert. Bildung in der Schule z.B. beinhaltet ungleich mehr als die Alternative zwischen dem Klassischen (dem Rückgriff auf das Bewährte) und dem Aktuellen (dem Vorgriff auf das Zukünftige). In der Schule geht es auch um Differenzen zwischen beruflicher und allgemeiner, zwischen Grundbildung und Spezialbildung, zwischen Allgemeinbildung und Bildung, zwischen formaler und materialer Bildung usf. Aber fragt man nach der selbst klassischen Grundalternative bei der Bestimmung der allgemeinen Funktion und Legitimation der schulischen Lerninhalte, so stößt man immer wieder auf das Polaritätsschema: Rückgriff auf das Bewährte vs. Vorgriff auf das Zukünftige. 

Auch ist das Schema nicht als normative Positionierung des Projekts zu betrachten. Das wird deutlich, sobald man die in ihm enthaltene Suggestivität abstreift und sich den Fragen öffnet, die wir mit dem Projekt klären wollen. Interessant ist ja nicht das Entweder-Oder der Alternativen, sondern welche Entwicklung sie möglich macht. Es ist genauso gut eine pädagogisch befürwortenswerte Orientierung der Bildung an der „Aktualität“ denkbar wie eine abzulehnende. Wie es mit der Bewertung der analysierten Befunde stehen wird, ist streng von diesen selbst abhängig zu machen. Die Kategorien leisten dazu zunächst nichts.

Im Anschluss an das Schema werden die zentralen Aspekte, mit denen ins Material geblickt werden kann, ausdifferenziert. Das Ziel besteht darin, möglichst bald zu allen Teilaspekten Studienmaterial und daran anschließende Fallstudien vorlegen zu können.


1. Schule als Erziehungsanstalt

1.1 Fragestellung

Vom ersten Tag an bis hin zur feierlichen Verabschiedung zehn oder dreizehn Jahre später, tritt die Schule den Schülern als Erziehungsanstalt gegenüber. Sie setzt die Schüler einem intensiven Verhaltenstraining aus. Erzogen wird für den Übergang in die Gesellschaft, aber auch für die Schule selbst. Die Schulklasse ist für die meisten der erste Erfahrungsort anonymer Sozialität. Das Leistungsprinzip wird erfahren und soll internalisiert werden, die Schüler werden hinsichtlich ihrer Fähigkeiten miteinander verglichen und in Konkurrenz zueinander gebracht. Sie sollen lernen, sich einer amtlichen Autorität zu fügen. Zugleich erwerben sie ein komplexes soziales Regelverhalten im Umgang mit den Mitschülern. 

Die alltagssprachliche Rede von der Erziehung setzt anders an. Sie orientiert sich nicht an der strukturellen Aufgabe der Institution und damit am positiven Programm, sondern an dessen Realisierungsschwierigkeiten. Erziehung beginnt aus dieser Perspektive, wenn sie nicht funktioniert hat. Das wird deutlich an den Reaktionen und den Integrationsschwierigkeiten einzelner Schüler bei der Einschulung, geht über in die alltäglichen Kämpfe um die Wiederherstellung der Disziplinordnung und endet in den Auseinandersetzungen um Freiheitsrechte. Deutlich wird diese Denkform nicht nur an den Schülerklagen über die „strenge Schule“, sondern ebenso an dem weitverbreiteten Lamento der Lehrer, dass fachlich anspruchsvoller Unterricht kaum noch möglich sei, da die Hälfte der Stunde damit verbracht werden müsse, die Kindernatur zu disziplinieren.

Die wohl dominante Alltagstheorie behauptet nun, dass die alte Schule deutlich weniger Erziehungsprobleme besaß als die gegenwärtige. Die Bereitschaft von Lehrern, mit Autorität die Erziehungsziele zu verfolgen und das aus ihnen folgende Verhalten durchzusetzen, soll genauso bestanden haben wie der Gehorsam der Schüler gegenüber den Erziehungsansprüchen der Institution. Wo diese nicht gegeben war, da half lange das „besondere Gewaltverhältnis“ mit seinem Sanktionssystem. Durch dieses auf dem „Gewohheitsrecht“ aufruhenden Verhältnis wurden Schüler wegen ihrer eingeschränkten Bürgerrechten gleichgestellt mit Insassen von Gefängnissen und der Angehörigen des Militärs. In weitgehend ungeklärtem Verhältnis koexistierte also diszipliniertes Verhalten und sanktionsbewehrte Disziplinierung.

Mit der antiautoritären Bewegung wurde dieses Verhältnis delegitimiert sowohl zur Seite der Disziplin als auch zu der der Disziplinierung. Sekundärtugenden gerieten in Verruf. Leistungsbereitschaft und Disziplin wurden als fremdbestimmte attackiert und als Gegenbild das antiautoritäre selbstbestimmte Verhalten gesetzt.

Damit wurde Erziehung freilich nicht abgeschafft, sondern lediglich eine Dimension der Erziehungsaufgabe radikalisiert, die dieser insgesamt immer eigen war. Der Erziehung soll dem Programm nach von vornherein ihre Auflösung inhärent sein. Sie wird überflüssig in dem Moment, in dem sie durch ihr Einwirken unnötig geworden ist, d.h. sie die Triebnatur des Kindes gebändigt und es in die Selbstbestimmtheit überführt hat. Erziehung, so sagen die Klassiker, arbeitet vom ersten Augenblick daran, sich aufzuheben. Die Fremdbestimmtheit für den Schüler, die in der Erziehung mit der Disziplinierung durch den Lehrer angelegt ist, wird in dem Moment überwunden, in dem der Schüler diese in der Form von Selbstdisziplinierung internalisiert hat. Erziehung hat damit im Kern den Charakter der Fremdbestimmung, sie kommt von außen, allerdings zielt sie als Erziehung zur Mündigkeit auf die Überwindung der Heteronomie. Das institutionell geprägte Erzieherhandeln der Lehrer wird sich entsprechend in diesem Spannungsfeld von intendierter Autonomisierung der Schüler und der exekutierten Disziplinierung derselben bewegen.

Mündigkeit konkretisiert sich demnach im kontrollierten Verhalten, der Unterstellung des Tuns unter soziomoralische Prinzipien und der Urteilsfähigkeit in der Praxis. Damit sind Erwartungen an die Erziehung angesprochen, von denen die dominante Alltagstheorie unterstellt, sie würden durch die Schule nicht mehr zureichend verfolgt. Die zivilisierten Formen des menschlichen Umgangs: Takt, Höflichkeit, Benimm, Sittlichkeit etc. würden in der Schule nicht mehr eingeübt. Geklagt wird darüber, dass die Schüler sich opportunistisch nach dem richte, was ihnen nutze, sie verfügten oft nur noch über eine Minimalmoral. Während Urteilsfähigkeit sich gedanklicher Disziplin verdanken sollte, ließen immer mehr junge Leute sich von Trends leiten, urteilten sie nach Lust und Laune. 

Mit dieser Verfallsthese ist ebenfalls eine Kurzschlüssigkeit verbunden: Sie interpretiert das widerständige Verhalten nicht als notwendige Etappe im Erziehungsprozess, sondern als dessen Verweigerung. Zugleich wird postuliert, dass sich Erziehungsziele unabhängig vom gesellschaftlichen Umfeld fixieren ließen. Auch wenn die alte Autorität bekämpft und unglaubwürdig gewesen sein mag, ist noch nicht aufgemacht, dass die neuen Erziehungsverhältnisse nicht auch mit Autorität versetzt sind. Möglich ist sodann, dass die alte Disziplinordnung nicht etwa aus einem Mangel an „Mut zur Erziehung“ verloren gegangen ist, dass sie vielmehr als überflüssige Form der Herrschaft erkannt wurde und gleichsam im inkorporierten Verhalten der Heranwachsenden aufgehoben ist: Weil heute die Schüler nicht mehr zur Schule gezwungen werden müssen, ist es nicht erforderlich, ja wäre es unsinnig, sie mit entsprechenden Repressionsmaßnahmen zur Schule zu bringen. Insgesamt gilt, dass für die Kinder in der Schule keine Gebote formuliert werden sollten, die diese nicht mehr erziehen, sondern sie bloß willkürlich behandeln. Das ist etwa der Fall, wo Freiheitsräume, die außerhalb der Schule selbstverständlich geworden sind, in dieser radikal beschränkt werden.

Eine empirische Theorie vom Wandel der Schule muss nun danach fragen, in welchen konkreten Formen die Schulen die Erziehungsaufgabe konzipiert haben, welche Formen sie gefunden haben, zwischen den dem Erzieherhandeln immanenten Polen (Disziplinierung und Autonomisierung) zu vermitteln, d.h. bspw.: In welchen alltäglichen und feiertäglichen Gestalten versuchte und versucht heute Schule diese Erziehungsaufgabe zu verwirklichen? 

Um bei der Suche nach empirischem Material zur Beantwortung dieser Frage nicht orientierungslos zu operieren, liegt es bei der Untersuchung der Erziehungsdimension von Schule nahe, Dokumente auszuwählen, in denen Hinweise auf die Formen der Fremd- oder Selbstbestimmung der Akteure zu finden sind. Daran schließen sich unmittelbar die Fragen nach dem möglichen Wandel dieser Erziehungskonzeptionen zwischen Disziplinierung und Autonomisierung an. Steckt in der Schülerrolle damals und heute lediglich ein Erwartungsmuster an schulisches Lernverhalten oder überschreitet Schule ihre Aufgabe dadurch, dass sie Einfluss zu nehmen sich anschickt auf die Lösung umgreifender, eher persönlichkeitsorientierter Erziehungsprobleme? Welche Lehrerrollen werden konzipiert, um solche weiterreichenden Erziehungsaufgaben zu integrieren oder auch abzuwehren? Welche Rolle nehmen in den neuen Konstellationen von Lehrern und Schülern die Eltern als Erzieher ein?

1.2 Polaritätsfigur

	Disziplinierung
	vs. Autonomisierung

	d.h.: Freisetzung durch die Einübung in die Selbstdisziplinierung
	vs. Freisetzung durch die praktische Unterstellung von Mündigkeit


1.3 Operationalisierung

1.3.1 Schule als Erziehungsanstalt bezogen auf die Schüler 

- Innerunterrichtliche Verhaltenserziehung

Da die Erziehung mit dem Kindergarten keineswegs als abgeschlossen gelten kann, sondern durch die ganze Schulzeit bis zum Reifezeugnis als unvollkommene angesehen wird, durchdringen sich entsprechend Vermittlung und Erziehung im Unterricht immer wieder. Zuweilen wird mittels des zu vermittelnden Stoffs und der daraus folgenden Didaktik erzogen: Das im Deutschunterricht thematisch werdende vorbildhafte Verhalten eines literarischen Protagonisten kann erzieherisch gemeinten Aufforderungscharakter bekommen, ebenso wie der mahnende Aufruf im Politikunterricht, die Umwelt nicht unnötig zu verschmutzen. Oft findet Erziehung im Unterricht aber auch ganz unabhängig von den Inhalten statt: Hier geht es um die Verhaltensregeln für Unterricht. Die Ermahnung, still zu sitzen, zu schweigen, zuzuhören, für sich oder mit anderen zu arbeiten usf. wird wohl unbeeinflusst davon, ob es sich um Mathematik– oder Englischunterricht handelt, in ähnlicher Weise formuliert. Hier wäre nach Dokumenten wie Unterrichtsprotokollen zu suchen, die deutlich machen, in welcher Form der Lehrer die Erziehungsaufgabe wahrnimmt: als Krisenintervention, wenn es zu laut  wird, als stereotype Mahnrede, als Prävention durch motivierenden Unterricht. Auch an sekundären Dokumenten, in denen die Erziehungsprobleme des Unterrichts reflektiert werden, könnte der Wandel studiert werden: Was wird als Problem wahrgenommen, was dafür empfohlen?

– Wie werden disziplinierende Maßnahmen von Lehrern begründet? Mit Verweis auf die Selbständigkeit oder mit dem Verweis auf die Unmündigkeit des Schülers, der noch zu disziplinieren sei?

–
Welche Möglichkeiten liegen implizit in den konkret dokumentierten Disziplinierungsmaßnahmen für eine Autonomisierung?

– 
An welchen neuralgischen Punkten kommt es überhaupt zu einer explizit erzieherischen Maßnahme und worauf zielen diese dann primär ab: auf Autonomisierung oder Disziplinierung?

–
Wird aus den Dokumenten ersichtlich, welche Formen der Erziehung latent wirksam sind?

- Außerunterrichtliche, auf den innerschulischen Bereich abzielende Verhaltenserziehung

Neben solcher Disziplinierung, die explizit den Zweck verfolgt, die geordnete Vermittlung von Inhalten zu ermöglichen, wird aber auch außerhalb des Unterrichts immer wieder durch Lehrer erzogen: Die Ermahnung, auf dem Pausenhof nicht mit Schneebällen zu werfen, die Aufforderung, sich auch in den Fluren ruhig zu verhalten, die Streitschlichtung zweier aufgebrachter Schüler etc. Die Disziplinierung erfolgt hier oftmals nicht mehr mit Rückgriff auf den besonderen institutionellen Status der Schule als Unterrichtsanstalt, sondern legitimiert sich durch den Verweis auf einen allgemeinen, gesellschaftlich erwünschten Habitus: „So etwas tut man doch nicht!“ Ihren prominentesten Ausdruck findet diese Erziehungsaufgabe in den diversen Schulordnungen und den Schulkonflikten, die aus der Übertretung der Regeln der Ordnung erwachsen.

– 
Wie werden die disziplinierende Maßnahmen in den Schulordnungen begründet? Mit Verweis auf die Selbständigkeit oder mit dem Verweis auf die Unmündigkeit des Schülers, der noch zu disziplinieren sei?

–
Welche Möglichkeiten liegen implizit in den konkret dokumentierten Sanktionsmaßnahmen für eine Autonomisierung?

– 
An welchen neuralgischen Punkten des Schullebens kommt es überhaupt zu einer explizit erzieherischen Maßnahme, d.h. an welchen Stellen wird „Regelungsbedarf“ gesehen. Worauf zielen die Regeln dann primär ab: auf Autonomisierung oder Disziplinierung?

–
Wird aus den Schulordnungen ersichtlich, welche Erziehungsvorstellung hinter den Forderungen steht? Ist eine einheitliche Erziehungsauffassung aus dem Dokument herauszulesen? Welche Auffassungen von Disziplinierung und Autonomisierung sind in dieser Vorstellung enthalten?

- Außerunterrichtliche, auf den außerschulischen Bereich abzielende Verhaltenserziehung

Dieser Ausweitung des Legitimationsgrundes für die Erziehung korrespondiert eine Erweiterung des erzieherischen Anspruchs. Nicht nur für die Schule soll erzogen werden, sondern auch fürs Leben. Dementsprechend sollen die den Habitus des Schülers formenden Ermahnungen der Lehrer auch außerhalb der Institution Schule gelten. Dies geschieht nicht zuletzt auch deswegen, da die Schule fürchtet, dass das schlechte Betragen ihrer Schüler „draußen“ ihr als mangelhafte Erziehungsleistung ausgelegt würde, – was zudem aufgrund der Abhängigkeit der Möglichkeit zur Vermittlung von der Disziplin Rückschlüsse auf das Niveau des Unterrichts zuließe. Hier wären öffentliche Reaktionen auf attestierte Erziehungsdefizite zu studieren. Das von der Norm abweichende Verhalten der Kinder und Jugendlichen bezieht sich historisch dabei auf unterschiedliche Konflikte zwischen den Generationen: Lange Haare und unordentliche Kleidung reichten einmal bereits für Empörung. Heute heißt es: Kinder stehen für Ältere nicht mehr in der Straßenbahn auf, sie nehmen auch sonst keine Rücksicht auf die Erwachsenen. Aktuell wird die Schule für rechtsradikale Jugendliche mitverantwortlich gemacht, wie vordem für die konsumistischen Hedonisten, Aussteiger, linken Systemkritiker, den Haschischraucher.

Zu fragen ist, in welcher Weise die Schule solche Verantwortungszuweisungen aufnimmt, tat sie dies früher eher und engagierter als heute? Hierzu wären wiederum Dokumente zu suchen, an denen sich sie die Konflikte zwischen Schulauftrag und Verhalten der Kinder und Jugendlichen studieren lassen.

–
Wie wird in der lokalen Presse über die Disziplinierungsschwierigkeiten an einer Schule berichtet? Welche Ansprüche und Aufforderungen werden so an die Schule herangetragen, indem sie öffentlich kommuniziert werden?

–
Wann und zu welchen Themen finden und fanden Pädagogische Konferenzen statt, die sich mit deviantem Verhalten beschäftigen/beschäftigt haben? Gibt es Protokolle über solche Sitzungen? Wie werden in diesen disziplinierende Maßnahmen begründet? Mit Verweis auf die Notwendigkeit zur kontrafaktischen Unterstellung von Selbständigkeit oder mit dem Verweis auf die Unmündigkeit des Schülers, dessen Verhalten eine Disziplinierung unabdingbar mache?

–
Welche Möglichkeiten liegen implizit in den konkret dokumentierten Disziplinierungsmaßnahmen für eine Autonomisierung?

– 
An welchen Konfliktfällen wird überhaupt eine besondere erzieherische Maßnahme, die über das alltägliche Handeln hinausgeht, als notwendig erachtet? Gibt es noch in diesen Grenzfällen eine pädagogische Option auf Autonomisierung, d.h. die Unterstellung von Mündigkeit, obgleich der Schüler bereits durch abweichendes Verhalten seine Unmündigkeit „bewiesen“ hat? 

–
Wird aus den Dokumenten ersichtlich, ob in den darin vorgeschlagenen Formen der Erziehung die Polarität von Disziplinierung und Autonomisierung erkannt wurde?

1.3.2 Die Schule als Erziehungsanstalt bezogen auf die Lehrkräfte

- Der Lehrer als Erzieher

Schule muss, um die Aufrechterhaltung der Institution als Unterrichtsanstalt zu gewährleisten, nicht nur zwischen Lehrer und Belehrtem differenzieren, sondern auch zwischen dem Erzieher und dem Zu-Erziehenden. Die Begrifflichkeit des „Erziehers“ heute noch für den Lehrerstand zu verwenden, ist zwar aufgrund der geschützten Berufsbezeichnungen unüblich, dass sie einen Kern des Berufsrollenverständnisses bezeichnet, ist sie nicht falsch. In der Vorstellung von der Lehrerrolle (und komplementär dazu der Schülerrolle) werden vielmehr beide Elemente – das des Lehrens wie das des Erziehens – zusammengedacht und zwar in dem bereits benannten Sinne, dass die Erziehung, oder genauer der Erfolg des erziehenden Handelns, d.h. der Erzogene, Voraussetzung für das Schule-Halten ist. In welchen Traktaten, Ausbildungszielen, Fortbildungsmaßnahmen wird die Befähigung des Lehrers zum Erzieher thematisch?

–
In Werbebroschüren oder auch Readern von Lehrerfortbildungsinstitutionen könnten sich Hinweise darauf finden lassen, wie der Lehrer seine Erzieherrolle wahrnehmen soll, eher durch Disziplinierung (darunter fällt auch die ganze Rezepte-Literatur mit den Anleitungen zur Ruhigstellung der Schulklasse etc.) oder durch Autonomisierung?

–
Gibt es „Schulprogrammtexte“ (ältere oder neuere), in denen Lehrer ihr Selbstverständnis hinsichtlich des Erziehungsauftrags dokumentieren und wie spiegelt sich darin ihre Auffassung über disziplinierende und freisetzende Erziehung?

–
Die Erziehungs- und Disziplinprobleme an Schulen sind immer wieder auch Thema der Tagespresse. Gibt es lokale oder auch überregionale „Serien“ über den Stand der Schule als Erziehungsanstalt und welche Forderungen nach Autonomisierung oder auch Disziplinierung werden in diesen Texten erhoben? Gibt es Texte, die die Polarität dieser beiden Begriff aufnehmen und wenn ja, wie?

- Der Lehrer als Vorbild (der Verhaltenskodex der Pädagogen)

Die Autorität zu solcher Erziehung gewinnt der Lehrer gegenüber dem noch nicht zivilisierten, unmündigen Menschen durch seine geistige und soziale Überlegenheit. Ob der Lehrer dies will oder nicht, er wirkt auf die Schüler als Projektionsfigur. An ihm reiben sich die Schüler, weil er eine Autorität für sie darstellt oder weil er dieses nicht vermag. Die Übereinstimmung zwischen dem gepredigten und dem gezeigten Verhalten gilt für die Schüler als Testfall für die Glaubwürdigkeit des Lehrers. Auch hinsichtlich der affektiven Besetzung agiert der Lehrer latent als das Vorbild seiner Schüler. Denen ist keineswegs gleichgültig, wie er sich kleidet, wie er redet, welche Hobbies er besitzt, welche Zuwendung er zu Schülern zeigt. Der Lehrer wird sodann als mögliches Vorbild für eine organisierte Lebensführung wahrgenommen, die gelungene Selbstdisziplinierung ist genauso wirksam wie die misslungene. Zu fragen ist, in welcher Weise sowohl Schüler ihre Lehrer als Vorbilder erfahren, als auch in welcher diese Vorbildfunktion den Lehrern zum Problem geworden ist. Für das eine dürften Interviews mit Schülern aussagekräftig sein, für das andere erneut Dokumente zu Ausbildungszielen und Klagetraktate.

Mit welcher Erziehungskonzeption versuchen Lehrer, ihre Vorbildfunktion zu legitimieren. Begreifen sie ihre Vorbildfunktion eher im Sinne einer Verpflichtung zu einem bestimmten Verhaltenskodex, den sie den Schülern präsentieren und den diese dementsprechend befolgen sollen (Disziplinierung), oder als Form des gesellschaftlich sanktionierten Habitus, dessen Idee im Kern auf Mündigkeit referiert (Autonomisierung).

1.3.3 Die Schule als Erziehungsanstalt bezogen auf die Eltern

Die Eltern werden durch die öffentliche Erziehung sowohl räumlich-zeitlich als auch sachlich-informativ entlastet. Die letztgenannte Form der Entlastung besteht darin, dass die Eltern die Aufgabe der Unterrichtung an dafür ausgebildete Fachlehrer abgeben können. In der Diskussion war in der letzten Zeit allerdings häufiger die erstgenannte, die räumlich-zeitliche Entlastung. So wurde bspw. in Hamburg ein Alternativprogramm (Hausaufgabenbetreuung, Rechtschreibförderung, musikalische Früherziehung) eingerichtet, das den Titel: „verlässliche Schule“ erhielt. Die Eltern sollen sich sicher fühlen können, dass ihre Kinder auch bei Ausfall regulärer Unterrichtsstunden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am frühen Nachmittag pädagogisch/erzieherisch „versorgt“ sind. Die Schule erscheint in dieser Perspektive als Dienstleister in Sachen Erziehung. Gleichzeitig wird aber von den Schulen immer wieder darauf hingewiesen, dass sie nicht allein die Erziehungsaufgabe bearbeiten können. Vielmehr sei in der Familie der Grund dafür zu legen, dass die Schüler überhaupt empfänglich seien für die erzieherischen Maßnahmen in der Schule. Es wird großer Wert darauf gelegt, das Erzieherhandeln in der Schule mit dem in der Familie zu koordinieren, – zumindest so weit, dass die unterschiedlichen Maßnahmen nicht einander konterkarieren. 

Die Eltern von Schulkindern sind aber auch als unmittelbar Beteiligte am schulischen Erziehungsprozess anzusehen, wo sie durch Elternsprechtage, Klassenpflegschaft, Schulfeste etc. Einfluss ausüben. Ihnen ist die tagtägliche Unterrichtspraxis vom Hörensagen bekannt, und zwar fast ausschließlich aus der Perspektive der Schüler, ihrer Kinder. Diese eingeschränkte Wahrnehmung gekoppelt mit der Sorge um das gesellschaftliche Fortkommen der eigenen Kinder erzeugt ein ganz eigenes Bild von dieser Institution und ihren Erziehungsleistungen. Gerade der Rückgriff auf eigene Schulerfahrungen, verbunden mit projektiven Hoffnungen für die eigenen Kinder ergibt eine sehr komplexe Struktur der Wahrnehmung, die zu sehr unterschiedlichen, zuweilen sogar gegensätzlichen Forderungen führen kann. Es kommt immer wieder zu Spannungen zwischen den Urteilen von Lehrern über die richtige Erziehung und den Ansprüchen der Eltern an die Erziehungsfunktion der Schule. Während einige Lehrer sich von der Sozialpädagogisierung ihres Lehrberufes distanzieren wollen, wird in der Öffentlichkeit zunehmend wie selbstverständlich die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch die Lehrer vorausgesetzt. Umgekehrt kann beobachtet werden, wie die Schule sich bemüht, die Eltern in die pädagogische Haftung für die Arbeit der Schule zu nehmen. Beschulungsverträge sollen das Miteinander von Elternhaus und Schule regeln.

An den Themen und Beratungen der Klassenpflegschaften, Schulpflegschaften sowie den Kooperationsbeziehungen zwischen Elternhaus und Schule wären die Veränderungen zu studieren.

–
Welche erzieherische Aufgabe weisen die Eltern der Schule zu? 

–
Welche Ansprüche haben die Eltern an die Erziehungsleistung der Schule? 

– 
Sind einige Eltern damit zufrieden, wenn die Schule in die Regeln der sozialen Praxis einführt, indem sie Sekundärtugenden vermittelt, oder beanspruchen die Eltern, dass jede pädagogische Maßnahme letztlich dadurch legitimiert ist, dass sie ausweisen kann, dass die Disziplinierung in letzter Instanz der Autonomisierung der Schüler dient?

2. Schule als Bildungsanstalt

2.1 Fragestellung

Die Schule ist nicht nur Erziehungs-, sondern genauso auch Bildungsanstalt. In der Schule soll die nachwachsende Generation mit dem Wissen und den Fertigkeiten ausgestattet werden, die sie in die Lage versetzt, die auf sie zukommenden Aufgaben zu bewältigen. Mit diesen ist sowohl die objektive als auch die subjektive Seite des Bildungsproblems benannt: Was haben die Schüler zu lernen und wie müssen die Schüler das zu Lernende verinnerlichen, damit es zu ihrer Bildung wird?

Je nach gesellschaftlicher Problemwahrnehmung dominiert mehr die eine oder andere Seite. Einmal wird stärker auf die materiale Seite der Bildung geblickt und in der Folge nach stärker nach den Qualifikationen gefragt, die die Schule zu vermitteln hat. Ein anderes Mal wird mehr Wert auf die subjektiven Aspekte der Bildungsaufgabe gelegt und insofern nach den Kompetenzen gefragt, die die Schüler entwickeln sollen. 

Schule operationalisiert diese Aufgabe in der Regel durch die Darstellung des Programms oder Curriculums. Hierbei ist vorab auffällig, dass die Heftigkeit, mit der über die Veränderungsbedürftigkeit des Plans gestritten wird, in keinem Verhältnis steht zu der Stabilität des schulischen Curriculums. Der Wandel findet insofern vor allem auf dem Papier statt. Glaubte man etwa an die kuranten Thesen von der schrumpfenden Halbwertzeit der Bildungsgüter, also etwa der These, nach der in 10 Jahren bereits 80% des gegenwärtigen Wissens überholt sein werden, dann allerdings wäre ein äußerst dynamischer Wandel der Schulinhalte zu erwarten. Das Gegenteil trifft zu. Augenscheinlich hat Schulwissen wenig mit der allgemeinen Wissensdiskussion und der beschworenen Wissensexplosion und  - alterung zu tun. Das Curriculum ist in den letzten Jahrzehnten trotz des proklamierten Erneuerungsbedarfs recht stabil geblieben.

Ähnlich verhält es sich mit einer anderen gängigen Rede, der Klage darüber, dass die Bildung – gemeint ist dabei in der Regel die schulische Allgemeinbildung - im steten Verfall begriffen ist. Hätte man vor 30 Jahren noch von jedem Gymnasiasten genaue Auskünfte darüber erwarten können, was im „Faust“ oder „Hamlet“ abgehandelt werde, so müsse man heute schon mit dem Schlimmsten rechnen, wenn man Goethe oder Shakespeare zeitlich zuordnen ließe. Die Klagen über den Verfall der Bildung sind so alt wie die Diskussion über Bildung. Aber die Skepsis darüber, ob hinter der Klage nichts mehr als eine notorische Klage stecke, macht die empirische Frage nicht überflüssig, ob sich Schule auch diesbezüglich in der Aufnahme ihrer Bildungsaufgabe verändert habe. Anders aber als bei den weiteren Dimensionen von Schule fällt es hier schwer, eine ernsthafte Überprüfung der Alltagstheorien zu betreiben: Sie stehen zu deutlich im Gegensatz zur Lage des Systems. Von der Anlage der Studien her verbietet es sich, einen Bildungsleistungsvergleich anzustellen. Möglich erscheint allein, zu untersuchen, wie sich die Bildungsansprüche verändert haben. 

Zwei dominante, polare „Operationalisierungen“ der Bildungsaufgabe von Schule sind auszumachen: Die Vorstellung, über das „Klassische“ auf die Zukunft vorzubereiten einerseits, und andererseits das Konzept, durch die Abarbeitung an Gegenwartsproblemen für die zukünftige Bewältigung solcher Probleme auszubilden. Damit steht das Konzept der Bildung am „Klassischen“ gegen das der Bildung am „Aktuellen“. Innerhalb beider Bildungskonzepte referiert dieser Bezug aufs Klassische bzw. aufs Aktuelle einmal zur Seite des Subjekts und einmal zur Seite des Objektiven.

2.2 Polaritätsfigur

	Rückgriff auf das Bewährte
	vs. Vorgriff auf das Zukünftige

	d.h.: das objektiv Gültige und das subjektiv Gebotene resultiert aus der Tradition
	vs. das objektiv Relevante und das subjektiv Geforderte entscheidet sich an den anstehenden Aufgaben 


2.3 Operationalisierung

2.3.1 Bildung am Klassischen

- Bildung am Klassischen zur Seite des Objektiven

Die Formel vom Klassischen als dem „unvergänglich Vergangenen“ deutet auf die Hoffnung in die dialektische Verknüpfung von Vergangenheit und Zukunft, die in der Gegenwart in den klassischen Inhalten vermittelt sein soll: Das Vergangene wird demnach zum Klassischen, wenn es – als Bildungsstoff zugerichtet – nicht nur die gut oder schlecht bewältigte Vergangenheit dokumentiert, sondern darin auch auf die Gegenwart und Zukunft verweist, d.h. dem Klassischen wird ein universales Moment zugeschrieben, das es auch für die bildende Ausrichtung der Jugend auf die Zukunft brauchbar werden lässt. Freilich ist eine solche Zuschreibung von universeller Gültigkeit immer mit der Hypothek belastet, dass sie sich in der Zukunft allererst noch bewähren muss. (Ein Umstand, der die klassische deutsche Bildung nach der Hitlerzeit in starke Legitimationsschwierigkeiten stürzte.) 

In den Diskussionen über die klassischen Inhalte und das traditionsstiftende Wissen findet sich immer wieder das für den Bildungsbegriff seit Humboldt wohl wirkungsmächtigste Paradigma – die Gegenüberstellung von formaler und materialer Bildung. Unter dem Topos der „materialen Bildung“ firmiert dann weithin die Vorstellung, derzufolge das Wesen der Bildung in der Aufnahme und im „Besitz“ eines bestimmten Wissens(‑kanons) liegt. Der hierin angelegte bildungstheoretische Objektivismus mit der Prämisse, es gebe objektive Kulturgüter oder objektive Inhalte der Wissenschaften sowie die Theorie des „Klassischen“ stehen dabei jedoch in der Gefahr der Verabsolutierung und Hypostasierung der als objektiv und klassisch eingestuften Inhalte. Nicht selten wird in diesen Theorien vom historisch-gesellschaftlichen Fundament und der Gewordenheit der Inhalte abstrahiert, sowohl hinsichtlich des Begründungs- wie des Entstehungszusammenhangs.

Die Fixierung der „objektiven“ oder „klassischen“ Inhalte erhält der Kanongedanke aufrecht. Ungebrochen findet er sich in den objektivistischen und klassischen Theorien materialer Bildung. Die in der Vorstellung der objektiven Gültigkeit bestimmter Wissensinhalte enthaltene Statik harmoniert ebenso mit dem Kanongedanken wie der in der Insistenz aufs Klassische enthaltene Gedanke der Kontinuität. Problematisch wird der Kanongedanke erst auf dem Hintergrund eines geschichtlichen Bewusstseins, das die Inhalte zwar nicht als arbiträr, aber doch als gesellschaftlich und kulturell bedingt, und damit wandelbar erkennt. Virulent wird diese Spannung zwischen Kontinuität und Diskontinuität des Kanons immer in gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Umbruchsituationen. Die Argumente der Diskussionen um die „klassischen“ Inhalte zeigen dann oftmals, wie stark der Kanon auch Ausdruck ökonomischer und politischer Bedürfnisse der Gesellschaft ist. Entgegen den Verunsicherungen ist indes die erstaunliche Zähigkeit und Standfestigkeit des Klassischen zu konstatieren. Das findet nicht zuletzt in der Konstanz des Fächerkanons seinen Ausdruck: Entgegen aller gesellschaftlicher Veränderung und auch trotz den größeren und kleineren Veränderungen am Fächerkanon ist dieser im Kern doch erhalten geblieben: Ein Schulcurriculum ohne die Fächer Deutsch oder Mathematik, ohne die Naturwissenschaften Physik, Biologie, Chemie, ohne Sport und Religion, oder ohne eine Fremdsprache, wäre wohl kaum durchzusetzen.

- Bildung am Klassischen zur Seite des Subjekts

Die Forderung nach der Bildung des Subjekts ist verankert im neuhumanistischen Persönlichkeitsideal. Der allseitig Gebildete gilt dort als derjenige, der durch die umfassende Bildung aller seiner Vermögen als die Konkretisierung, d.h. die individuelle Verwirklichung des abstrakten Menschheitsideals gedacht wird – gleichsam eine Inkarnation dessen, was dem Humanismus als spezifisch Menschliches, Humanes galt. Innerhalb der Theorie des Klassischen wird diese Forderung nach Persönlichkeitsbildung als notwendig mit den klassischen Inhalten verknüpft gedacht. Die Ausrichtung der Bildung des Zöglings auf aktuelle gesellschaftliche Anforderungen wird mit dem Verweis darauf abgelehnt, dass nur die Bildung an den klassischen Inhalten vor einer Vereinseitigung und einer Verflachung bewahren könnten.

Eine Ausrichtung am Aktuellen, Ephemeren stünde immer in der Gefahr der Vereinseitigung der Bildung, da sie – bezogen auf die Zukunftsaufgabe der Bildung – zu einer kontingenten Auswahl führe und somit die umfassende Bildung der Vermögen nicht gesichert sei. Es bleibe dann dem Zufall überlassen, ob beim Schüler durch die Schulung an den Gegenwartsproblemen auch die Fähigkeiten ausgebildet würden, die er in einer von der Gegenwart differenten Zukunft benötigen würde. Die klassischen Inhalte dagegen garantierten in ihrer Klassizität, d.h. ihrer Überzeitlichkeit, dass alle für eine mögliche Zukunft vom gegenwärtigen Wissensstand her als notwendig antizipierbaren Vermögen auch geschult würden.

Das Aktuelle zum Gegenstand der Bildung zu machen, enthalte die Gefahr der Verflachung der Bildung, da das Modische sich letztlich in der zeitlichen Distanz als Nebensächliches erweisen könnte. Das Klassische hingegen gilt ja gerade als solches, weil es als exemplarische Antwort auf Krisenphänomene für eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Welt als zweckmäßig erscheint. Das Modische hingegen, so die Unterstellung, schule den Geist nur an Alltäglichem, ohne ihn für die vielen möglichen Zukunftsdimensionen zu sensibilisieren. So oder ähnlich argumentieren zumindest meistens diejenigen, die dafür optieren, den Faust aufgrund seiner Gedankentiefe als Pflichtlektüre zu erhalten und nicht im Curriculum durch aktuelle Jugendliteratur zu ersetzen.

2.3.2 Bildung am Aktuellen

- Bildung am Aktuellen zur Seite des Objektiven

Noch in den Diskussionen um die aktuellen Inhalte für die Bildung bleibt die Humboldtsche Gedankenfigur als Konstante erhalten, dass „allgemeine Menschenbildung“ auf der Auseinandersetzung von Ich und Welt basiert. Die Hervorhebung eines besonderen Aktuellen als Basis für Bildung ist folgerichtig von der entsprechenden, die Überlegungen perspektivierenden „Welt‑“anschauung des pädagogischen Autors abhängig: Welt gegeben in Raum und Zeit, Welt als Natur gegenüber der vom Menschen produzierten Kultur, Welt als durch ökonomische Prozesse bestimmte Gesellschaft, Welt als… 

Als Beispiel sei hier die Öko-Pädagogik zitiert. Die Natur, die dem Ich gegenübertritt, ist zu dem Zeitpunkt zum Fokus von Überlegungen zur Allgemeinbildung geworden, in dem die Steigerung der Naturbeherrschung zum ubiquitären Ausgeliefertsein des Subjekts gegenüber der Naturzerstörung umzuschlagen droht. Die Globalität der ökologischen Krise lässt diese zu einem Überlebensproblem ganzer Gesellschaften, wenn nicht der ganzen Menschheit werden. Moderne Pädagogik, die sich als gesellschaftlich verankert begreift, reagiert daher folgerichtig, sich selbst in die Verantwortung nehmend, mit der Forderung, dass ein solch allgemeines Problem als Konfliktlösung einer neuen Bildung bedarf. Die Befriedung der ökologischen Krise bedarf eines Umdenkens der Allgemeinheit und daher muss auch ökologisches Wissen vom Expertenwissen zum Allgemeinwissen werden. 

Becker sieht in diesem Konfliktlösungsmodell die Renaissance einer alten Problemlösungsstrategie, mit der das aufstrebende Bürgertum schon seine Forderungen durchzusetzen suchte: 

„Damit erzeugen die neuen sozialen Bewegungen aus sich heraus eine Problematik, wie sie auch das aufsteigende Bürgertum kannte und die es in seiner Bildungsphilosophie aufzulösen versuchte“ (Becker 1986, S. 254). 

Becker sieht in den sozialen Bewegungen der 80er Jahre – worunter die Ökologiebewegung wohl diejenige mit dem stärksten Einfluss war – eine Bemühung, das Universelle menschlichen Zusammenlebens, das im Bürgertum durch eine allen zukommende Vernunft garantiert schien, neu zu bestimmen. Hatte die allgemeine Vernunft als Kategorie ausgedient, so sollte nun das Naturverhältnis, das unter instrumenteller Vernunft einzig als Naturbeherrschung statthatte, zum neuen Einheit stiftenden Universellen avancieren (vgl. Becker 1986, S. 256). „Die Selbsterhaltung der Gattung schien garantiert durch deren ‘Fortschreiten nach vernünftigen Zwecksetzungen’. Allgemeinbildung sollte den Menschen die Zukunft offen halten und ihnen Entfaltungsmöglichkeiten in der Gesellschaft garantieren. Sie bedeutete die subjektive Möglichkeit, sich Wissen und Fähigkeiten für ein Leben in Freiheit anzueignen: Befreiung von Naturzwängen und illegitimen Konventionen, Umgestaltung der Natur gemäß vernünftigen menschlichen Zwecken und stetige Verbesserung der Reproduktionsbedingungen der Menschheit, so daß sie ‘als Gattung ihre Freiheit in jedem Individuum gewinnt’“ (Becker 1986, S. 256; und Koneffke 1981, S. 175, zit.n. Becker). Wie bei jeder bürgerlichen Bewegung wird die Hoffnung dabei auf eine Pädagogik gesetzt, solche Einheit durch Bildung zu realisieren: Öko-Pädagogik. Seiner Skepsis gegenüber einer solchen Möglichkeit neuer Universalität menschlichen Denkens und Handelns setzt Becker nur eine leise Hoffnung entgegen: 

„Es mag sein, daß im historischen Prozeß einmal sich so etwas herausbildet wie existierende Allgemeinheiten, Universalien also, die weder ideologische Gespinste noch Abkömmlinge von Geld und Kapital sind. Dann wäre es auch wieder sinnvoll, vom Allgemeinen der Bildung zu sprechen, ohne deren bürgerliche Bornierung. Einstweilen ist das aber nicht mehr als eine Hoffnung, die von den neuen sozialen Bewegungen am Leben gehalten wird“ (Becker 1986, S.265).

Die nächste Mode nach der Öko-Pädagogik, die Natur als ein das menschliche Leben universell bestimmendes Allgemeines zu begründen sucht, ist die Rede von der Informationsgesellschaft: „In Zukunft werde es kein Wissen mehr geben, sondern nur noch Information!“, so lautet die Prophezeiung der Apologeten eines neuen, objektiv gegebenen Universellen, an dem sich das Bildungscurriculum auszurichten habe. Solche Argumentationen rekurrieren immer wieder auf den Anspruch, mit einer Diagnose des Aktuellen – oder wie es bei Klafki heißt, der aktuellen „Schlüsselprobleme“ – die für die Zukunftsgestaltung notwendige Bildung genauer antizipieren zu können, als mit einem ausschließlichen Rekurs aufs Klassische. Dieser Ausrichtung liegt das Vertrauen zugrunde, dass eine Extrapolation der gegenwärtigen Entwicklungstendenzen die Bestimmung eines angemesseneren Curriculums und damit der notwendigen Zukunfts-Bildung zulasse, eine zielgerichtete Ausbildung der nachwachsenden Generation auf ihre zukünftige Lebenswelt möglich sei.

- Bildung am Aktuellen zur Seite des Subjekts

Verlängert man den Gedanken zur Bildung am Aktuellen zur subjektiven Seite hin, d.h. bezieht man ihn auf die Vermögen der Subjekte, die durch die Bildung gefördert werden sollen, dann wird entsprechend angesichts der aktuellen Schlüsselprobleme der Anspruch der Förderung von Schlüsselqualifikationen erhoben. Diese geschieht nicht selten mit dezidiert kritischem, abgrenzendem Hinweis auf die Konzepte „klassischer“ Bildung. Diese stehen dann freilich eher in ihrer Verfallsform wie etwa der Paukschule zur Kritik und weniger im Sinne der Humboldtschen Vorstellung, die ja eine solche Einseitigkeit auch verworfen hätte. Der traditionelle Bildungskanon steht dann nicht selten auch gerade deswegen unter Beschuss, weil mit ihm die Ausrichtung auf das kognitive Lernen identifiziert wird. Die Bildung am Klassischen wird in eins gesetzt mit der Buchschule, die als solche nicht die für die Jugend heute doch so wichtigen sozialen und ästhetischen Kompetenzen fördere. Soziales Lernen wird so zumeist auch mit der Abarbeitung an aktuellen Gegenwartsproblemen assoziiert. Der Lektüre der „Iphigenie auf Tauris“ traut man diesen Impuls augenscheinlich inzwischen weniger zu, da deren Konflikte nicht lebensweltlich verankert seien. Die Abgrenzung gegenüber der neuhumanistischen Vorstellung der Kräftebildung des Subjekts geht zuweilen sogar so weit, dass selbst die klassische Theorie und nicht nur ihre Verfallsformen für obsolet erklärt werden. So verstieg sich der damalige Bundesminister für Zukunft und Bildung, Jürgen Rüttgers zu der Aussage, dass Humboldt tot sei, die Bildung an den neuen Medien hingegen nachhaltig zu fördern wäre. Hier wird exemplarisch deutlich, dass dem Klassischen nicht mehr die Kraft zugesprochen wird, die Jugend auf ihre Zukunft angemessen vorzubereiten. Hoffnungsträger sind hier vielmehr aktuell begründete Schlüsselqualifikationen, wie eben die Medienkompetenz. 

2.3.3 Mögliche Quellen

Hiermit sind vier Entwicklungsrichtungen bezeichnet, die sich ggf. als ein Faktorenbündel eignen, um den Wandel von Schule zu charakterisieren, aber möglicherweise auch deren Stabilität kennzeichnen werden. 

Inwieweit die Konzeption von Bildungszielen und die eines Kanons im Sinne der Bildungsinhalte auf das Klassische oder auf das Aktuelle rekurrieren, ließe sich auf unterschiedlichen Ebenen abtragen, so etwa auf der des allgemeinen Schulprogramms, der der Schulformen, sodann auf fachlicher Ebene anhand der unterschiedlichen Curricula, Lehrpläne oder Richtlinien. Bezogen auf die nächst kleinere, konkretere Einheit würde dies bedeuten, Unterrichtsmodelle (Unterrichtsvorbereitungen, Projekte etc.) zu überprüfen.

Auf der Ebene der Schulformen stellen sich Fragen wie die folgenden:


Wie ist die Entwicklung der Schulformen in den letzten Jahren auf der Folie dieser Frage zu begreifen? Was bedeutet etwa das Konzept der integrierten Gesamtschule für die Frage nach der Bildung am Tradierten oder am Aktuellen? Wie gehen Schulen mit dieser Frage um, die sich selbst explizit als ‚Reformschule’ begreifen?

Auf der fachlichen Ebene wäre zu analysieren:


Welchen Aufschluss geben die Curricula über das Selbstverständnis des Faches hinsichtlich des Bildungsauftrags? Ist die Bildung an den klassischen Inhalten tatsächlich zugunsten der Thematisierung von Gegenwartsproblemen zurückgedrängt worden? Wie wird in den Lehrplänen versucht, die Dialektik von Tradierung und Gegenwartsbezug produktiv zu bearbeiten? Gibt es tatsächlich die „traditionsbewussten“ Fächer und die eher „gegenwartsbezogenen“, oder ist diese Annahme auf Grundlage der Analyse von Richtlinien nicht haltbar?

Auf der Ebene der Unterrichtsmodelle wäre zu klären:


Wie werden in Projekten oder Unterrichtsreihen Traditionsbewusstsein und Gegenwartsbezug vermittelt? Welche didaktischen Möglichkeiten gibt es, um den Bezug von tradiertem Wissen und aktuellem im Unterricht herzustellen? Werden die Schüler dazu aufgefordert, die Tradition auf die Gegenwart zu beziehen?


3. Schule und ihre Lernformen

3.1 Fragestellung

Im Zentrum der Schule stehen mit dem Unterricht die Formen, mit denen das Lehren und Lernen organisiert wird. Schule soll nachweisen, dass sie mit ihrer Didaktik der raschere, angenehmere und gründlichere Weg zum Wissen und den Fertigkeiten ist. Damit ist bereits die Aufgabe bezeichnet, das Lernen dadurch zu verbessern und zu sichern, dass besondere, eben didaktische Formen eingesetzt werden. In dem Maße aber, in dem Schule einen eigenen Formenkanon der Vermittlung geschaffen hat, entwickelte sich die Kritik an der dadurch beförderten schulischen Künstlichkeit des Lehrens und Lernens. Sie sieht in den konventionellen Lernformen vor allem eine Behinderung und Beschränkung des pädagogisch gewünschten Lernens und fordert entsprechend eine Rückkehr zu den als „natürlich“ ausgegebenen Formen der Auseinandersetzung des Lernenden mit seinen Lernaufgaben. 

Die Schule als Qualifikations- und Selektionsanstalt hat in ihrer historisch durchgesetzten Form als Instruktion von Jahrgangsklassen bestimmte Lernformen begünstigt. Die Stoffe werden in Schulfächer gegliedert, diese verfügen über unterschiedliche Schulstundendeputate, um ihr lehrplanmäßig entfaltetes Programm zu absolvieren. Dieses folgt in der Regel einer als Sachsystematik verstandenen Systematik des Faches. Sie wird in der Form von Lektionen vermittelt, die als überprüfte behandelt werden, als wären sie damit erfolgreich vermittelt. Empirische Untersuchungen zum Unterricht belegen bis heute eine deutliche Dominanz des Unterrichtsmodells, bei dem der Lehrer Stoffe (zeigend und/oder im fragenentwickelnden Unterrichtsgespräch)  durchnimmt. Sein Ziel besteht in der Abbildung des didaktisch präparierten und damit ausgezeichneten Stoffes im Schüler. In der Regel wird dabei ein Weg als der optimale zum Lernerfolg beschritten. Legitimiert wird diese Form nicht nur mit dem Versprechen ihrer Wirksamkeit, sondern auch mit dem Hinweis auf die Kultur tradierende Funktion der Schule. Ihr zufolge besitzen die Schulstoffe eine zwingende Autorität. Der vermittlungsorientierte Unterricht soll pädagogischer Transmissionsriemen für Ziele sein, die die Gesellschaft für die Schüler als solche ihrer Qualifikation bestimmt hat.

Nicht zuletzt an dieser als autoritär verstandenen Funktionalisierung des Unterrichts entzündet sich die Kritik gegenüber der konventionellen Didaktik. Sie legt den Finger in die Wunde eines gebrochenen Versprechens, denn es wird deutlich, dass nach dem Modell nicht rasch, angenehm und gründlich vermittelt wird, sondern vielfach das Gegenteil eintritt. Verantwortlich dafür ist vor allem die erfolgreiches Lernen verhindernde Entmündigung des Schülers zum passiven Nachahmer der vorgeführten Stoffe. Wer zum bloßen Nachvollzug angehalten wird, der bleibt oft deutlich unter seinen Möglichkeiten. Diese würden erst entfaltet, wenn man Lernformen auf die aktive Aneignung des Wissens ausrichtet. Diese heben tendenziell all die Spezifikationen auf, die den normalen Unterricht auszeichnen: die der Fächer, der Stundeneinteilungen, der sozialen Gruppenbildung, der isolierten Lernzielbestimmungen usf. Das aktivierte Lernen ist demnach ein ganzheitliches mit Kopf, Herz und Hand, in dem alle Potenziale des Schülers gefördert werden. Die Wege des Lernens unterscheiden sich entsprechend der differenten Aneignungslogik. Die Gesellungsformen des Lernens werden von den sachlichen Anforderungen und sozialen Bedürfnissen aus bestimmt. Die Stoffe sind die Lernaufgaben, die die Schüler interessieren bzw. für die sie interessiert werden konnten. Aufgaben sollen so präsentiert werden, wie sie auch jenseits der Schule auftreten.

Damit sind zwei völlig divergente Lernformen bezeichnet: Die eine repräsentiert die herrschende Lehre, die andere ihre Oppositionsfigur. Von dieser heißt es gegenwärtig einmal mehr, sie sei auf dem Vormarsch. Wolle man den Wandel von Schule auf den der Lernformen beziehen, so könne man feststellen, dass Schule immer stärker durch Lernformen bestimmt wird, die den traditionellen widersprächen. Indikatoren hierfür sind vor allem Projekte der Schüler, die nicht an ein Fach gebunden sind, die Stellung von komplexen Lernaufgaben, die als individualisierte den Schüler ganzheitliches Bearbeiten von komplexen Problemen abverlangen. Aber auch neue Gesellungsformen und die Auflösung der strengen Trennung zwischen Unterricht und Praxis  werden genannt. Die dominante Alltagstheorie postuliert damit einen langsamen aber wirkungsvollen Transformationsprozess von einer Schule der lehrerzentrierten Instruktion hin zu einem aktivierungsreichen Lernort. Die alte Schule wird langsam transformiert in ein „Haus des Lernens“. In ihm werden die alten Schematisierungen der Lehrerrolle, der Schülerrolle und der Formen der Präsentation der Sachen aufgebrochen werden. 

Unzweideutig ist, dass sich vieles in diese Richtung bewegt, aber kann deswegen schon von einem Wandel der Lernformen in der Schule gesprochen werden?

Die reformpädagogische Kritik ist so alt wie die durchgesetzte Schule. Es hat in den didaktischen Diskussionen immer wieder Pendelschläge in beide Richtungen gegeben. Die starke Schülerorientierung hat die Stärkung der Sache provoziert, auf zu „offene“ Curricula wurde mit geschlossenen geantwortet, auf Modernisierung der Inhalte mit dem Rekurs auf das Klassische. 

Was mit der didaktischen Diskussion als große Änderung erscheint, kann mit einem soziologischen Blick auf die Schule skeptischer beurteilt werden. Denn solange jene Qualifikations- und Selektionsfunktion bestimmend ist und Schule die Tradierungsaufgabe zu erfüllen hat, spricht weiter alles für die konventionelle Lernform. Sie kommt dem überkommenen Bild von Schulbildung, der Schülerrolle und der Lehrerrolle ungleich näher als die unübersichtliche entkonturierte Form des  ganzheitlichen Lernens. Mit ihr scheint am Ende kein Unterricht mehr gehalten werden zu können.

Vor diesem Hintergrund ist die Polaritätsfigur von Instruierung und Aktivierung zu verfolgen, die zugleich die grundsätzlichen Alternativen in der Sache wie die Alltagstheorie zum Wandel von Schule auszudrücken vermag. 

3.2 Polaritätsfigur

	Instruierung
	vs. Aktivierung

	der Schwerpunkt liegt in der Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten
	vs. Der Schwerpunkt liegt in der aktiven Aneignung der Wissensstoffe und Fertigkeiten


3.3 Operationalisierung

Nähme man allein didaktische Programme zum Ausgangspunkt der Analyse, so würde sich die Polarität leicht in ein Entweder-Oder auflösen lassen. Hier ist eine Reinheit zu konstruieren, die es in der Wirklichkeit der Schule nicht gibt. Weder ist der Frontalunterricht real das alleinige Medium des konventionellen Unterrichts noch kann davon ausgegangen werden, dass in einer Reformschule nur noch Projekte stattfinden und nicht auch Normalunterricht gehalten wird. Der Wandel von Schule bezogen auf die in ihr dominante Lernform soll aber nicht am Wechsel der Absichten studiert werden, sondern an der Realität der Unterrichtsverfahren.

Auch in der Sicht der Lehrer ergibt sich eine Tendenz zur didaktischen Idealisierung. Sie sehen sich als Träger einer bestimmten didaktischen Konzeption, der sie in ihrer Praxis nicht unbedingt folgen müssen. Damit solche Überformungen die Analyse nicht behindern, soll das Material nicht bereits nach Konzepten getrennt gesammelt und sortiert werden, vielmehr werden Dokumente gesammelt, mit denen die Gestaltung von Lernprozessen gefasst werden kann.

3.3.1 Die Einführung von Unterricht

In der Art und Weise wie der Unterrichtsgegenstand und die Methode eingeführt werden, zeigt sich bereits die Lernform. In einem lektionsorientierten Unterricht ist die Motivierung für das Thema kein Thema, ebensowenig die Frage nach der für die Sache angemessenen Methode. Sie steht in iterativer Form bereits fest: Das Lehrbuch zeigt den Schülern zu Beginn des Schuljahres genau, wie der Unterricht thematisch aufgebaut sein wird. Er besteht entsprechend in der Durchnahme der Lektionen. Sein Gegenstück findet ein solches Modell in der Ottoschen Perspektive eines „Gesamtunterrichts“. Hier wird über das Unterrichtsthema in der Situation des Beginns unter den Schülern entschieden und entsprechend wird vom Gegenstand abhängig gemacht, welche Formen seiner Bearbeitung sinnvoll werden: Recherchen, Gruppenarbeiten usf. 

Zu untersuchen wäre mithin, wie der Unterrichtsgegenstand und die Methode im Unterricht selbst konstituiert werden. In welchem Maße wird er als gegeben oder als noch zu konstruierender betrachtet? Auszuwerten wären hierfür  Unterrichtsplanungen in einer Lerngruppe für Fächer mit starker Lektions- und mit stärkerer Aktivierungstradition.

Fundstellen: Planungsentwürfe, einführendes Unterrichtsmaterial, Unterrichtseinstiege

3.3.2 Die Durchführung von Unterricht

Während der Durchführung des Unterrichts lassen sich verschiedene Formen der Instruierung als auch der Aktivierung studieren. Sie gehen jeweils schwerpunktmäßig von der Sache, von den Sozialformen und den zeitlichen Arbeitsperspektiven aus. In einem instruktionsorientierten Unterricht werden die Unterrichtsgegenstände eher linear, eindeutig und sequenzialisiert auftreten, während von einem aktivierungsorientierten Unterricht zu erwarten ist, dass sie problemorientiert, mehrdeutig und aufgabenbestimmt ausgelegt werden. In sozialer Hinsicht werden die Lernprozesse entweder stärker Lerner vereinzelnd vor allem mit Blick auf die zu kontrollierenden Lernziele oder aber Lerner verbindend mit Blick auf die sozialen Prozesse der Problembearbeitung hin ausgelegt. In zeitlicher Hinsicht gilt im einen Fall der Stundentakt, im anderen dessen grundsätzliche Disponibilität. Die Zeitbudgets bleiben zwar im Rahmen von Stundentafeln, aber dieser wird ausgeschöpft. Ein Lernprozess ist dann beendet, wenn das Ergebnis vorliegt. Demgegenüber wird zum nächsten Punkt im instruktionsorientierten Unterricht übergegangen, wenn dessen standardisierte Bearbeitungszeit abgelaufen ist.

Ausgewählte Unterrichtsverläufe in den beiden genannten Fächergruppen sollen darüber Auskunft geben, in welcher Weise die sachlichen, sozialen und zeitlichen Momente des Unterrichts signifikant verändert wurden. 

Fundstellen: Projektberichte, Arbeitsblätter, benutzte Lehrbücher, Lektüren mit Kommentaren, Unterrichtsprotokolle, Regelungen zu Sozialformen des Unterrichts, Kursentwürfe und Methodenvariationen

3.3.3 Die Evaluation von Unterricht

Nicht immer wird die Bewertung und Erfolgskontrolle von Unterricht als dessen wesentlicher Schlussteil vollzogen. Oft ist es so, dass bewertet wird, nachdem der Unterricht beendet wurde. In Wahrheit ist es so, dass dieser Evaluationsvorgang nicht ausserhalb von Unterricht stattfindet, sondern ihn wesentlich bestimmt: Mit ihm wird nicht nur der Unterrichtsprozess selbst determiniert, vielmehr kann er selbst als Lernprozess betrachtet und entsprechend ausgelegt werden. Der Test ist danach ein Lernanlass. Mit seiner Bearbeitung kann der Schüler die Anwendung des Gelernten zeigen, aber auch die Selbstkontrolle realisieren, die ihm aufzeigt, was er kann und was er noch lernen muss.

Lernformen können die Evaluationsdimension konventionell bearbeiten, etwa als Klassenarbeiten, sie aber auch als eigenen Arbeitsvorgang bestimmen. Das ist etwa der Fall, wenn die Schüler durch die Dokumentation ihres Projektes in die Verlegenheit geraten, dieses kritisch zu bewerten. Auch Hausaufgaben können diese Evaluationsfunktion in zweifacher Weise erfüllen: als Übungsphase nach der Lernphase oder als Kontrollphase, die darüber Auskunft gibt, ob erfolgreich gelernt wurde und welche Defizite aufzuholen wären, bzw. auch welche gezielten Fördermaßnahmen sich anbieten. Leistungskontrollen können die Trennung von Lernen und Leisten betonen oder aber sie auch bewusst zu überwinden suchen.

Wiederum an ausgewählten Evaluationsmaßnahmen von Unterricht könnte der Wandel untersucht werden. Möglich ist dabei, dass hier zwischen Absicht und Wirkung stärker zu unterscheiden ist als zwischen den Absichten selbst. Denkbar ist ja, dass die alte Kontrolle besser funktionierte als die neue Selbstkontrolle. Realistisch erscheint aber auch die umgekehrte Wirkung, dass nämlich der Lerneffekt der neuen Form evident wird, weil er als wesentlicher Bestandteil der Aufgabe auftritt, während aus den rot angestrichenen Fehlern nichts gelernt wird außer der Einsicht, dass man Fehler gemacht hat.

Fundstellen: Klassenarbeiten, Hausaufgaben, Kommentare von Lehrern, Unterrichtsprotokolle zur Unterrichtsevaluation aus Anlass von Klassenarbeiten, Bewertung von Hausaufgaben, Krisensitzungen bei Lernhindernissen, Selbstaussagen von Lehrern und Schülern, Präsentationsmappen und Präsentationen von Arbeitsergebnissen, Feedbacks von Lehrern


4. Schule als politischer Raum:

4.1 Fragestellung

Glaubt man der gängigen Einschätzung, so verstand sich Schule in den 50er und frühen 60er Jahren allein als eine Bildungs- und Erziehungsinstitution und damit als „unpolitisch“. Die politische Auseinandersetzung in Form von Interessenkonflikten sei erst im Laufe der 60er Jahre in sie hineingetragen worden, denn erst mit der „Politisierung“ der Studierenden sei es auch zu einer „Politisierung“ der Schülerschaft gekommen. Diese Entwicklung sei dadurch gestützt worden, dass Lehrende, die in den späten 60er/ frühen 70er Jahren studiert hatten, an die Schulen kamen und dadurch, dass die institutionellen Möglichkeiten der Interessenvertretung von Schülerinnen und Schülern in den 70er Jahren durch neue Mitwirkungsgesetze ausgebaut wurden.

Auch für die inhaltliche Ebene des Unterrichts ist zu vermuten, dass dort zunehmend politische Aspekte der behandelten Gegenstände thematisiert wurden. Besonders deutlich mag das bei solchen Politikbereichen werden, für deren Vermittlung sich die Schule im Sinne einer politischen Bildung und Erziehung verantwortlich macht, wie etwa Umweltschutz, Gleichberechtigung, Toleranz.

Nach dieser Phase der „Politisierung“, d.h. dem Öffnen der Schule und des Unterrichts für die politische Auseinandersetzung über schulische und teilweise auch außerschulische Belange, scheint seit den 90er Jahren eine „Depolitisierung“ durch eine „Pädagogisierung des Politischen“ stattzufinden: Die Akteure begreifen ihre Konflikte nicht mehr als politische und verbinden mit Schule keine gesellschaftliche Utopie mehr, wie es diejenigen Schüler und Lehrer taten, die Schule politisch interpretierten und damit als Teil von Gesellschaft bestimmten.

Grob ließe sich diese Hypothese über das Verhältnis von Schule und Politik also so zusammenfassen: Eine geschlossene Institution öffnet sich für politische Themen und Auseinandersetzungen, um sich dann wieder von diesem Feld zurückzuziehen und die Pädagogik in den Vordergrund zu stellen.

Neben der Frage, ob diese Vermutungen zutreffen, ist zu klären, in welcher Form Politik in der Schule vorkommt. Wenn in den 70er/80er Jahren an Schulen Diskussionen über Umweltpolitik verbreitet waren, so bedeutet das nicht, dass diese Diskussionen politische waren. Denkbar ist, dass Schule das Thema „pädagogisierte“ in dem Sinn, dass versucht wurde, das enthaltene Konfliktpotenzial durch erzieherische Appelle an die Einzelnen zu entschärfen. Dies wäre jeweils am Thema, d.h. etwa an dem konkreten Unterrichtsgegenstand, und dem Umgang mit ihm zu prüfen. Ebenso wie die gegenläufige Möglichkeit, dass nämlich Themen durch Schule „politisiert“ werden, d.h. ihre politische Lesart bloß konstruiert wird. 

Am Beispiel einer Schülerin, die wegen ihrer Kleidung und wegen Äußerungen der rechtsradikalen Szene zugerechnet wird, sollen verschiedenen Möglichkeiten der Politisierung und Pädagogisierung skizziert werden. Politisierend wäre es, die Schülerin der Schule zu verweisen, d.h. ihre politische Einstellung als radikal, untragbar und jenseits pädagogischer Beeinflussbarkeit auszuweisen. Ebenfalls politisierend, aber weniger staatstragend wäre es, initiierte ein Lehrer eine politische Gegenaktion etwa der Art, dass er auf dem Pausenhof gegen rechtsradikale Positionen demonstrierte. Andere Reaktionsformen, mit dem Verhalten der Schülerin umzugehen, interpretieren dieses gar nicht als politische Stellungnahme, sondern deuteten es als Indiz für mangelnde Pädagogik. So könnte sich das Lehrerkollegium zusammensetzen und beraten, wie pädagogisch zu intervenieren sei. Ebenfalls pädagogisierend, jedoch nicht mit dem Blick auf das auffällig gewordene Individuum, wird reagiert, wenn der Vorfall zum Anlass genommen wird, über die Schule als Erziehungsinstitution selbst nachzudenken und einen Lernprozess der Schule über sich selbst anzustoßen. 

Unsere Suche, ob - und wenn ja: wie - Schule Politik thematisiert, soll sich auf folgende Dimensionen und die entsprechenden Materialien richten:

4.2 Polaritätsfigur

	Politisierung
	vs. Pädagogisierung

	d.h.: das Behandeln pädagogischer Fragen 

als politische

„Schule als Teil der Gesellschaft“
	vs. das Behandeln politischer Fragen als pädagogische

„Schule als Insel in der Gesellschaft“


4.3 Operationalisierung

4.3.1 Interessensartikulation

Zum institutionellen Charakter von Schule gehört es, dass die Beteiligten verschiedenen Gruppen zugeordnet sind. Lehrende, Schülerschaft und Eltern begegnen der Schule - wegen der unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeit - mit unterschiedlichen Interessen. Für deren Artikulation sieht die Schule bestimmte offizielle Formen vor (etwa Schülervertretung). Denkbar ist es, dass zusätzlich oder ersatzweise - bspw. wegen gruppeninternen Uneinigkeiten - Wege der Interessenvertretung neben diesen offiziellen geschaffen und genutzt werden. 

Uns interessiert, ob - und wenn ja: auf welche Weise - die Beteiligten Interessen artikulieren, vor allem aber, welche Interessen vertreten werden. Geht es eher politisierend etwa um Mitbestimmungsrechte als politisches Instrument oder werden die Interessen eher pädagogisiert, soll etwa das Schulleben zu einer homogenen pädagogischen Gemeinschaft arrangiert werden? 

Wie werden an der Schule welche Interessen artikuliert? Von der Schülerschaft, von den Eltern, von den Lehrern gegen andere Gruppen, aber auch vom Lehrerkollegium gegen den Direktor)? Werden dabei Gremien/ Institutionen genutzt? Oder stehen diese Gremien in Konkurrenz zu den Interessen ihrer Klienten (SV vs. Schülerschaft, Elternpflegschaft vs. Eltern, Lehrervertreter vs. Lehrerkollegium ...)? Welche Rolle spielen Interessenvertretungen wie GEW, Philologenverband ...?

Fundstellen: SV-Protokolle (auch solche regionaler und überregionaler Treffen) sowie andere SV-Dokumente wie Schreiben an die Mitschüler, Einladungen, Aufrufe zu bestimmten Aktivitäten, Reden von Bewerbern um das Amt des Schülersprechers,

Protokolle von Konferenzen, wie Schulkonferenz, Lehrerkonferenz, Klassenkonferenz o.ä.,

Schriften an der Wand,

Schülerzeitung,

Zeitschriften von Verbände ...

4.3.2 Politische Konflikte jenseits der anerkannten Formen der Auseinandersetzung

Von den genannten, institutionell vorgesehenen bzw. von den Beteiligten anerkannten Formen der Interessenartikulation können solche unterschieden werden, die mehrheitlich als problematisch bzw. unzulässig eingestuft werden. Es ist denkbar, dass Schülerinnen bzw. Schüler oder auch Lehrende wegen politischer Äußerungen - sei es durch bestimmte Aussagen oder durch Kleidung - als auffällig angesehen werden. Es wäre zu prüfen, ob - und wenn ja: wieso - eine bestimmte Form der Interessenartikulation zum „Fall“ wird. 

Außerdem interessiert uns, wie die Schule darauf reagiert: Bearbeitet sie die abweichende Meinung eher pädagogisierend, etwa so, dass die abweichende Person sich in die Schule als pädagogischem Ort einfügen soll, oder bearbeitet sie sie eher politisierend, etwa so, dass die Meinung als politische Äußerung verstanden und diskutiert wird?

Gibt es das Phänomen, dass Schüler oder Lehrer durch politische Äußerungen „auffällig“ werden? Warum werden diese Personen überhaupt als jenseits des erlaubten politischen Diskurses wahrgenommen? Wie wird damit umgegangen? 

Fundstellen: Schriften an der Wand etc.,

Dokumente über Disziplinarverfahren,

Protokolle der Schulkonferenz o.ä.,

Pressemeldungen und Schülerzeitung ...

4.3.3 Offizielle Anlässe für politische Diskussionen und Aktionen

Neben den unmittelbaren politischen Interessen der Beteiligten an Schule gibt es eine politische Dimension von Schule, die eher mit äußeren politischen Ereignisse zusammenhängt. Es wäre zu prüfen, wie sich Schule zu diesen stellt. Von Interesse sind dabei wohl vor allem politische Phänomene größerer Tragweite, etwa die „Wiedervereinigung“ von BRD und DDR. Wird ein solches Ereignis in der Schule zum Thema? Wenn es zum Thema wird, kann dies wiederum eher pädagogisierend, etwa im Sinne eines Aufgreifens von vermuteten Ängsten oder eines Einweisens in die politische Zukunft, oder eher politisierend geschehen, etwa als Mobilisierung von Unterstützung für eine bestimmte politische Meinung, als Organisation und Durchführung von Demonstrationen o.ä.

Greift Schule politische „(Groß-)Ereignisse“ auf? Wer tut das? Wie geschieht das? Als Teil des normalen Ablaufs von Schule oder als notwendige Unterbrechung des normalen Ablaufs? Außerhalb des Unterrichts? Betrifft die Diskussion die Schule nur intern als Einzelschule oder äußert sich die Schule öffentlich bspw. mit einer Demonstration? Gibt es entsprechende AGs o.ä.?

Fundstellen: Unterrichtsprotokolle bzw. Befragungen von Lehrern/ Schülern, 

Presseberichte über schulische Aktivitäten,

Schülerzeitung ...
4.3.4 Der manifeste politische Gehalt von Fachinhalten

Die Inhalte einiger Fächer sind politisch. So sind in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wie Politik oder Sozialwissenschaften Themen wie Verfassung, Meinungsbildung, Wahlen, Herrschaft, Ungleichheit, Diskriminierung zentral. Interessant ist dabei, welcher politische Sinn den Unterrichtsinhalten durch die Vermittlung zukommt. Wie werden die manifesten politischen Fragen behandelt? Werden die Stunden dieser Fächer für eine politische Diskussion genutzt? Oder findet eher Agitation statt, d.h. geht es darum, andere von bestimmten Standpunkten zu überzeugen (Politisierung)? Oder geht es darum, die Konflikte jenseits der Schule zu verweisen, wo sie von den Zuständigen bearbeitet werden (Pädagogisierung)?

Auch die anderen Fächern, deren Gegenstandbereich nicht durch politische Phänomene konstituiert wird, können unter politischen Aspekte betrachtet werden. Hierbei ist zu vermuten, dass diese Öffnung für politische Fragestellungen selbst Teil des „Wandels von Schule“ ist, nämlich als Erweiterung des sachlichen wie erzieherischen Zuständigkeitsbereichs der Fächer. Denkbar ist, dass in naturwissenschaftlichen Fächern umweltpolitische Fragen oder solche zu Risiken der Nutzung bestimmter Techniken den Unterricht ergänzen. Zu untersuchen wäre zunächst, ob - und wenn ja: welche - politischen Themen so in den Unterricht Eingang gefunden haben; daran anschließend stellt sich erneut die Frage, ob die Inhalte durch die Art der Vermittlung eher politisiert oder pädagogisiert werden.

Wie kommen politische Themen in den „betreffenden“ Fächern wie Politik, Sozialwissenschaft, Geschichte, Religion, Philosophie, Arbeitslehre und Ökonomie vor? Kommen umweltpolitische Themen in diesen, aber auch in den naturwissenschaftlichen Fächern Physik, Chemie und Biologie vor? Gibt es so etwas wie die „klassischen Themen“, an denen politische Diskussion eingeübt wird? Oder ist die politische Betrachtung die Form, in der der Unterricht immer stattfindet? Wer initiiert das? Beziehen Schüler und Lehrer politisch Position oder wird bloß von der politischen Diskussion gehandelt?

Fundstellen: Schulbücher, 

Unterrichtsmaterialien von Lehrern, 

Unterrichtsprotokolle,

Aufgaben für Klassenarbeiten/ Klausuren ...

4.3.5 Der latente Gehalt von Unterrichtsfächern

Neben dieser Möglichkeit, politische Aspekte bestimmter Fachinhalte zu berücksichtigen, ist es denkbar, beliebige Fachinhalte politisch zu deuten. Politik bzw. eine bestimmte politische Fragestellung würde in diesem Fall zum Interpretationsraster, hinter dem sachliche Zugänge zurückträten. Denkbar wäre dies in Form einer verselbständigten Ideologiekritik oder als Kampf um Gleichberechtigung.
Werden Inhalte anderer Fächer auf ihre politischen Implikationen hin untersucht? Wer initiiert das? Auf welcher Folie geschieht das? 

Fundstellen: Schulbücher, 

Unterrichtsmaterialien von Lehrern, 

Unterrichtsprotokolle,

Aufgaben für Klassenarbeiten/ Klausuren ...

5. Schule als rechtlich verfasste und damit formalisierungsfähige Institution:

5.1 Fragestellung

Gegen das Alltagsverständnis, immer mehr Paragraphen etc. bedeuteten eine zunehmende Einschränkung der Rechte der Bürger, sprechen wir von Verrechtlichung in einem formalen Sinn der Kodierung durch das Rechtssystem, dass nämlich die Zahl der rechtlichen Regelungen zunimmt. Diese Entwicklung unterstellen wir bezogen auf den Bereich Schule und die letzten 40 Jahre. Ob damit Freiheitsräume beschnitten (Regulierung) oder juristisch fixiert werden (Deregulierung), muss jeweils an den konkreten Regelungen geklärt werden.

Über die Art der Regelung lässt sich dabei nur mit Blick auf die Eigenstruktur des Bereiches, für den sie gilt, hier also den pädagogischen Bereich der Schule, entscheiden. Zu fragen ist also, wie sich die Regelungen auf das Entscheiden pädagogischer Fragen auswirkt. Dass sie sich als Hindernis für die pädagogische Arbeit erweisen, kritisierte 1956 der Jurist Hellmut Becker mit dem Begriff „verwaltete Schule“
. Als Gegenstand der Formalisierungsbestrebungen der Verwaltung werde die Schule entpädagogisiert, werden die Lehrerinnen und Lehrer in ihrem professionellen Handeln so beschränkt, dass ein Handeln im Sinne der Entwicklungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler vielfach verunmöglicht werde. Wenn Becker schreibt: „Für einen Verwaltungsbeamten ist es offenbar selbstverständlich, dass, wer nach drei Monaten den Versetzungsbestimmungen nicht genügt, für die höhere Schule endgültig ungeeignet ist.“ (38), so macht er damit die Differenz zwischen der Logik der Formalisierung von Bildungsgängen und der der Lehr-Lernprozesse kenntlich. Im Sinne der angeführten Polarisierung lässt sich Beckers Aufsatz als eine Kritik an der Regulierung lesen. Die Forderungen, die Becker mit seiner Kritik verknüpft, haben eine bildungspolitische Diskussion angeregt und sind im Zuge der Bildungsreform teilweise umgesetzt worden. Ob sich dadurch die Situation der Schule geändert hat und wie die Situation heute aussieht, ist zu klären.

Die Hypothese lautet, dass ein Großteil der Erlasse u. a. rechtlicher Regelungen in den letzten 30/40 Jahren dereguliert. Juristisch werden alternative Handlungsweisen zur Auswahl gestellt (und selbstverständlich Handlungsweisen jenseits dieser Alternativen verboten). Wird etwa per Erlass ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einzelschulen wählen können, in welcher Form sie die Schüler das Stundenkontingent an Mathematik absolvieren lassen - ob als vier einzelne Wochenstunden, ob geblockt oder als Epochenunterricht - so wird durch eine solche Regelung versucht, Unterricht zu deregulieren und somit Spielräume für pädagogische Entscheidungen zu sichern. 

Allerdings lassen sich auch gegenläufige Entwicklungen ausmachen: Die Autonomisierung der Einzelschulen (bezogen auf den „Prozess“) wird flankiert durch juristische Maßnahmen, die die Einzelschule unter stärkere Kontrolle hinsichtlich ihrer Ergebnisse stellt. Wenn ein Bundesland etwa vergleichende Tests für alle 10. Klassen einführt, Vergleichsklassenarbeiten schreiben lässt oder Abschlussprüfungen zentral regelt, führt dies im Gegenzug zu einer Regulierung der einzelnen Schulen. Für die Untersuchung des Wandels des rechtlichen Rahmens von Schule ist es daher notwendig, die juristischen Maßnahmen insgesamt in den Blick zu nehmen und zu prüfen, ob einzelne Regelungen durch andere, gegensinnige in ihrer potentiellen Wirkung schon eingeschränkt werden.

Wegen dieser zu erwartenden Widersprüchlichkeiten zwischen den verschiedenen Regelungen, aber auch wegen der Differenz zwischen Intention und Wirkung wird zudem zu prüfen sein, was die rechtlichen Regelungen in der Praxis bewirken, ob der „Geist“ der Gesetze die Schule erreicht oder nicht. 

Für die Frage nach der rechtlichen Verfasstheit von Schule bieten sich folgende Dimensionen als Suchrichtungen sowie die aufgelisteten Materialien zur Interpretation an:

5.2 Polaritätsfigur

	Regulierung 
	vs. Deregulierung

	d.h.: das Verpflichten von Akteuren auf 

bestimmte Handlungsweisen

(„Pflichten“)
	vs. das Benennen und Fixieren von Handlungsoptionen

(„Rechte“)


5.3 Operationalisierung

5.3.1 Verrechtlichung von Unterricht

Was als Unterricht gilt, ist rechtlich fixiert. Vor allem durch die Festlegung der Fächer und deren Stundenkontingente oder auch die zeitlichen Bestimmungen für den Ablauf des Schultages. Hier ist zu fragen, wie stark juristisch vorentschieden die Entscheidungen über Unterricht sind. Welche Regelungen gibt es zu den Unterrichtsinhalten? Gibt es solche zu den didaktischen Fragen wie Methodenwahl o.ä.? Zu diesen und weiteren Aspekten des Unterrichts ist zu prüfen, ob die jeweiligen Regelungen die Lehrenden - und ggf. auch die Schülerinnen und Schüler - auf bestimmte Handlungen festlegen, wie es etwa der Fall ist, wenn für den Deutschunterricht in Klasse 10 das Verfassen von Bewerbungsschreiben Pflicht ist. Oder ob die Regelungen eher Handlungsspielräume eröffnen, die rechtlichen Regelungen also lediglich Optionen aufzeigen. 

Welche Regelungen existieren bezogen auf den Unterricht? Wie werden die Fächer als Fächer fixiert? Was wird über das Lehren ausgesagt? (Vgl. für die Hochschule „Freiheit von Forschung und Lehre“) Gibt es Vorschriften zu bestimmten didaktischen Aspekten wie Methoden o.ä.?

Fundstellen: Stundentafeln,

Lehrpläne und Richtlinien,

Vorschriften, Erlassen etc. über Hausarbeiten o.ä. ...

5.3.2 Verrechtlichung von außerunterrichtlichen Schulaktivitäten

Neben Regelungen, die den Kern von Schule bestimmen, sind solche zu sichten, die Aktivitäten jenseits des eigentlichen Unterrichts betreffen. Solche Aktivitäten sind bspw. Klassenfahrten, Schulfeste, AGs. Inwiefern werden sie zum Gegenstand juristischer Regelungen? Stecken die Gesetzte diesen Vorhaben enge Grenzen, bestimmen sie etwa, dass Schulfeste einmal im Jahr für einen Tag stattzufinden haben? Oder bieten sie den Schulen Möglichkeiten, das „Schulleben“ nach ihren Vorstellungen selbst zu gestalten, dass bspw. statt eines Schulfestes auch eine Projektwoche, die auch für Eltern und andere Interessierte offen ist, veranstaltet werden kann? 

Welche Bestimmungen existieren zu außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie Klassenfahrten, Exkursionen, Festen, Nutzung der Schulräume ...?

Fundstellen: entsprechende §§ im Schulgesetz o.ä.,

Hausordnungen von Schulen,

Formulare für Eltern, in denen ihre Einwilligung zur Teilnahme ihrer Kinder eingeholt wird 

5.3.3 Verrechtlichung des Berechtigungswesens

Zu Berechtigungen werden schulische Zertifikate, wenn sie für den Zutritt zu weiteren Institutionen oder gesellschaftlichen Bereichen erfordert werden. So gewinnt das Gymnasium, weil es befugt ist, die Abiturprüfung abzunehmen, eine Berechtigungsfunktion bezüglich des Zugangs zu universitären Studiengängen. Weil diese Berechtigungen ein Mittel sind, Teilhabe an bestimmten Ausbildungsgängen oder auch Berufszweigen zu regulieren, d.h. bestimmte Personen auszuschließen, müssen sie allgemeingültigen Standards genügen, um sich gegen den Vorwurf der Willkür legitimieren zu können.

Wie diese Standards durch Schulen einzuhalten sind, ist juristisch festgeschrieben. So gibt es Regelungen darüber, anhand welcher Kriterien Noten zu vergeben sind. Es ist zu untersuchen, wie weit diese Regelungen die pädagogische Arbeit überformen. Möglicherweise wird den Lehrkräften aber auch anempfohlen, etwa Aufgaben zur Leistungsbewertung differenziert zu stellen. Solch Regelungen hätten dann eine deregulierende Funktion.

Wie wird Schule juristisch zu einer Institution der Vergabe von Berechtigungen? Wie sind die unterschiedlichen Bildungsgänge rechtlich festgeschrieben? Wie wird der Zutritt zur jeweiligen Schulform geregelt? Übergang Grundschule/ weiterführende Schulen? Einweisung von Schülerinnen und Schülern in Sonderschulen? Wozu berechtigen die jeweiligen Abschlüsse?

Fundstellen rechtliche Verankerung des Allgemeinbildungs-Anspruchs und des gegliederten Schulsystems,

Erlasse etc. und Rechtstreitigkeiten um Notengebung o.ä.,

Vorschriften zur Kontrolle und Vergleichbarkeit von Abschlüssen, Noten etc. ...

5.3.4 Verrechtlichung der Rollen

Um an Schulen lehren zu dürfen, bedarf es einer bestimmten, durch die landesweit geltenden Prüfungsordnungen (LPO) rechtlich fixierten Prüfung, des ersten und zweiten Staatsexamens. Mit der Art der Ausbildung beginnt schon eine Orientierung der potenziellen Lehrkräfte im Sinne einer Berufsrolle. Zu untersuchen wäre, welches Verständnis von Lehren sich in den Ausbildungsrichtlinien manifestiert. Besonders interessant werden dabei die Regelungen des Referendariats sein, da dieses ja stärker als die erste Ausbildungsphase vom potenziellen Arbeitgeber kontrolliert wird. Neben dieser gezielten Ausbildung wird in Zeiten des „Lehrermangels“ auch ein sogenannter Seiteneinstieg ermöglicht. Deutet sich damit eine Veränderung des Lehrberufs an?

Neben den Vorschriften, die schon vor der Einstellung von Lehrenden wirksam sind, gibt es solche, die ihre Tätigkeit an Schulen selbst regeln. Zu fragen wäre danach, welche Lehrer-Rolle in den Paragraphen etc. fixiert ist, welcher Status den Lehrenden durch gesetzliche Regelungen eingeräumt wird und ob sie ein bestimmtes Verhalten von ihnen verlangen. Kommt es hier möglicherweise zu Aufweichungen der Statusrollen und des Verhaltenskodices (Deregulierung)?

Anders als die Lehrenden, deren Zulassung zur Schule juristisch beschränkt wird, besteht für Kinder und Jugendliche eine Schulpflicht. Wie soll deren Befolgung rechtlich sichergestellt werden? Und welche Rolle kommt so den Kindern und Jugendlichen in der Schule zu? Was bedeutet es für ihr Verhältnis zu den Lehrenden? Da das „besondere Gewaltverhältnis“ nicht mehr besteht, scheint Schule in dieser Hinsicht dereguliert worden zu sein. Das wäre zu prüfen mit Blick darauf, wie das Verhältnis von Lehrenden und Unterrichteten nun geregelt ist und welche Ansprüche an des Verhalten der Schülerinnen und Schüler weiterhin juristisch abgesichert erhoben werden können.

Wie ist der Status der Lehrenden, der Schülerinnen und Schüler fixiert? Welche Professionalität wird so festgelegt? Welches Verhalten der Schülerinnen und Schülern wird „eingeklagt“?

Fundstellen: Bestimmungen zur Ausbildung und Einstellung von Lehrern als Beamte bzw. Angestellte,

§§ über Rechte/ Pflichten für Lehrer/ Schüler (z.B. über Schulpflicht),

Hausordnungen ...

5.3.5 Verrechtlichung der Entscheidungsverfahren

Um den alltäglichen Ablauf von Schule zu gewährleisten, müssen an den Einzelschulen eine Vielzahl von unterschiedlichen Entscheidungen getroffen werden: angefangen bei der Erstellung der Stundenpläne, über die Festsetzung der Termine für Klassenarbeiten bis hin zu Fragen nach Kooperationen mit anderen Schulen oder Extraangebote wie Schulpartnerschaften.

Diesbezüglich interessiert uns, ob für die einzelnen Entscheidungen bestimmte Wege/ Prozeduren oder sogar Lösungen juristisch vorgegeben sind oder ob es im Ermessen der jeweiligen Schule liegt, wie die Entscheidungen zustande kommen. So ist denkbar, dass bestimmte Fragen durch das Schulamt o.ä. vorentschieden werden und die Einzelschule nur noch ausführend tätig wird. Dies wäre eine Form starker Regulierung. Am anderen Pol der denkbaren Möglichkeiten steht dagegen eine Praxis, in der jede Frage in einem innerschulischen Diskussions- und Beschlussprozess zwischen allen Beteiligten entschieden wird. Ist dies juristisch erlaubt, so kann von einer starken Deregulierung der Entscheidungsverfahren gesprochen werden.

Wie sind die verschiedenen Entscheidungsprozesse der Einzelschule institutionalisiert?  Ist der Prozess der Entscheidungsfindung als kollektiver vorgesehen („Mitwirkung“) oder fällt sie Entscheidungsbefugnis einer Person bzw. einer kleinen Gruppe von Personen zu? In wie weit ist Schule Verwaltung in dem Sinn, dass institutionelle Entscheidungsroutinen vorgeschrieben sind? Welche Bereiche betrifft das? Werden Entscheidungen als Verwaltungsvorgang abgewickelt, obschon die Schule den Freiraum hat, die Entscheidung zu diskutieren? Was passiert, wenn eine solche Verwaltungspraxis von Schülern, Lehrern oder Eltern kritisiert wird?

Fundstellen: §§ zur SV, zu den Eltern- und Lehrervertretungen, sowie §§ zu den Entscheidungsprozessen,

Dokumente bzw. Protokolle von Konferenzen (mit Entscheidungsbefugnis), 

Dokumente über Verwaltungsvorgänge an der Einzelschule ...

5.3.6 Verrechtlichung der finanziellen Autonomie 

Von besonderer Wichtigkeit hinsichtlich der Entscheidungsbefugnis der Einzelschulen ist die Frage der Finanzautonomie. Welche rechtlichen Bestimmungen existieren bezüglich des Haushaltes der Schulen? Muss, um es pointiert zu formulieren, die Anschaffung jedes Stückes Kreide bei einer zuständigen Stelle auch heute noch begründet beantragt werden? Oder ist die Schule hinsichtlich des Bewirtschaftung ihrer sachlichen Ausstattung selbständig gemacht worden? Betrifft diese Selbständigkeit auch größere Posten, etwa Mittel für die Einstellung von Lehrkräften? Was bewirkt diese Selbständigkeit? Ist sie Teil einer Autonomiesierung nicht nur der Entscheidung über, sondern auch der Versorgung mit Haushaltsmitteln (siehe „Sponsoring“ o.ä.)?

Wie sind Haushaltsangelegenheiten geregelt? In wie weit sind Budgetfragen juristisch vorentschieden? Wird das vorhandene Geld nach einem festen Schlüssel auf die vorhandenen Posten verteilt? Gibt es Möglichkeiten, die Verteilung nach selbstgewählten Kriterien zu gewichten? 

Fundstellen: Erlasse etc. zur Budgetierung/ zur Finanzautonomie,

Dokumente über die Ausstattung einzelner Fächer(-gruppen), etwa über Fachkonferenz-Protokolle, 

Dokumente von Vereinbarungen über die Zusammenarbeit zwischen Schule und privatwirtschaftlichen oder gemeinnützigen „Finanzpartnern“ ...




6. Schule als Kulturraum

6.1 Fragestellung

Zu den wesentlichen Aufgaben der Schule gehört die Einführung der heranwachsenden Generation in die herrschende Kultur. Im Kern wird die durch Unterricht gewährleistet. Aber Schule ist mehr als Unterricht und ihr Anspruch auf die Einführung in die Kultur geht über ihre Vermittlung im Unterricht hinaus. Schule ist selbst eine Ort, der eine Kultur bzw. einen Kulturwillen ausdrückt. Sie ist bestimmt durch eine symbolisch vielfach aufgeladene Architektur, durch einen entsprechenden Schmuck/bzw. eine gewollte Schmucklosigkeit. In ihr finden vielfältige kulturelle Aktivitäten statt, ja sie muntert die Schüler gezielt dazu auf, sich an solchen Aktivitäten zu beteiligen.

Mit all dem soll die Schule die Kinder und Jugendlichen mit den überlieferten Kulturgütern und Wertorientierungen vertraut machen und so für Kontinuität in der gesellschaftlichen Entwicklung sorgen. Die von der Schule zu leistende Kulturvermittlung ist indes durch eine Spannung gekennzeichnet, die daraus resultiert, dass diese Vermittlung nicht einfach darin bestehen kann, autoritär und dogmatisch einen unwandelbaren Kanon von Kulturgütern und Wertorientierungen zu tradieren, da die nächste Generation durch eine derart rigide Form der Enkulturation möglicherweise um die Fähigkeit gebracht würde, auf die nicht vorhersehbaren Herausforderungen der Zukunft flexibel zu reagieren. Insofern impliziert die der Schule sich stellende Aufgabe der Sicherung gesellschaftlicher Kontinuität bei aller Orientierung an der kulturellen Überlieferung immer auch ein gewisses Maß an Offenheit und Liberalität. Vor diesem Hintergrund ließe sich zusammenfassend sagen, dass sich die Schule, wenn man sie als Ort der Enkulturation betrachtet, als ein Spannungsfeld darstellt, das durch zwei gegenläufige Ansprüche erzeugt wird: Durch die Forderung nach Vermittlung einer richtungweisenden und darin Halt gebenden Kultur einerseits und durch die Forderung nach Vermittlung einer offenen und darin Flexibilität verleihenden Kultur andererseits.

Dass die Spannung zwischen diesen beiden diametral entgegengesetzten Ansprüchen für den in der Schule sich vollziehenden Enkulturationsprozess von zentraler Bedeutung ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie im Mittelpunkt der verschiedenen Alltagstheorien über den Wandel bzw. Nicht-Wandel von Schule als kulturvermittelnder Instanz steht. So wird im öffentlichen Diskurs bspw. immer wieder geltend gemacht, dass sich die Schule in den letzten 40 Jahren stark verändert habe, indem sich der Schwerpunkt ihres Selbstverständnisses als Ort der Enkulturation der heranwachsenden Generation von der autoritären Tradierung einer gleichsam monolithischen Kultur sukzessiv in Richtung auf eine demokratisch-pluralistische Kulturvermittlung verlagert habe. Nach dieser weitverbreiteten Alltagstheorie soll die schulische Enkulturation bis in die 60er Jahre vor allem darin bestanden haben, die Kinder und Jugendlichen sowohl durch unterrichtliche Unterweisung als auch in außerunterrichtlichen Aktivitäten zu einer mehr oder weniger konformistischen Übernahme der traditionellen abendländischen Kulturgüter und Wertvorstellungen zu bewegen. In der in den späten 60er Jahren einsetzenden Reformphase soll sich dann die autoritäre Fixierung auf die klassische abendländische Kulturtradition im Zuge der allgemeinen gesellschaftlichen Umbrüche gelockert haben zugunsten einer zunehmenden Berücksichtigung von Elementen einer zeitgemäßen, d.h. modernen Hoch- bzw. Alltagskultur. Die Erweiterung des Horizonts schulischer Enkulturation soll sich dann in den 80er und 90er Jahren weiter verstärkt haben bis hin zu der in der Gegenwart sich abzeichnenden Aussicht auf eine Schule, der innerhalb der sie umgebenden „postmodernen“ und „multikulturellen“ Gesellschaft die Aufgabe zukäme, die heranwachsende Generation anstatt mit einer dominanten Leitkultur mit einer offenen Pluralität von Kulturgütern und Wertvorstellungen bekannt und vertraut zu machen.

Eine empirisch gehaltvolle: über ein bloßes projektives Meinen und Dafürhalten hinausgehende Schultheorie hat nun zu klären, ob die im öffentlichen Diskurs vorherrschenden Alltagstheorien über den Wandel bzw. Nicht-Wandel von Schule als kulturvermittelnder Instanz Substanz besitzen oder nicht. Bezogen auf die oben skizzierte Behauptung, die in der Schule sich vollziehende Enkulturation der heranwachsenden Generation habe sich in den letzten 40 Jahren fundamental verändert, wäre in mikrologischen Untersuchungen relevanter Dokumente etwa der Frage nachzugehen, ob sich im Bereich schulischer Kulturvermittlung tatsächlich etwas Wesentliches geändert hat oder ob es sich bei der Depotenzierung der klassischen zugunsten der Etablierung moderner oder so genannter postmoderner Kulturformen lediglich um ein Oberflächenphänomen handelt, das jenseits der grundlegenden Strukturen schulischer Wirklichkeit verbleibt. Erst auf der Basis solcher Untersuchungen ließe sich dann auch genauer bestimmen, wie die Schule mit der Spannung zwischen den gegenläufigen Forderungen nach kulturellem Halt und kultureller Flexibilität faktisch umgegangen ist und umgeht. 

6.2 Polaritätsfigur

	Orientierung an einer Leitkultur
	vs. Pluralisierung

	d.h.: Schule soll Kultur als einen aus der Tradition erwachsenen, für alle zugänglichen und geltenden Entwurf und Wertvorstellung vorstellen.
	vs. d.h. soll Kultur als das differente Miteinander von individuellen Entwürfen und kollektiven Selbstverständigungsmustern vorstellen.


6.3 Operationalisierung

Die im Folgenden aufgeführten Subkategorien der Untersuchungsdimension „Schule als Kulturraum“ sind nicht schon analytische Instrumente zur Interpretation von Dokumenten schulischer Wirklichkeit, sondern lediglich heuristische Suchbegriffe, die in einem ersten Operationalisierungsschritt sicherstellen sollen, dass die Suche nach solchen Dokumenten nicht orientierungslos verläuft, sondern sich gezielt an den wesentlichen Aspekten des Bereichs schulischer Kulturvermittlung ausrichtet.

6.3.1 Raumgestaltung

Das Selbstverständnis von Schulen als Orten der Kulturvermittlung lässt sich häufig bereits an der Architektur der Schulgebäude und an der Einrichtung der Innenräume ablesen. Unter diesem Aspekt wäre in einer genauen Analyse relevanter Dokumente (vor allem Architekturzeichnungen und Fotos) der Frage nachzugehen, ob und wenn ja wie die gegenläufigen Forderungen nach kulturellem Halt und kultureller Flexibilität in der Raumgestaltung von Schulen ihren Niederschlag finden: Wird den Kindern und Jugendlichen durch die Architektur von Schulgebäuden bzw. durch die Einrichtung von Innenräumen primär signalisiert, dass sie sich in eine tradierte kulturelle Ordnung einzufügen haben? Oder lassen sich in der Gestaltung des schulischen Raumes eher Anzeichen dafür ausmachen, dass sich Schulen tendenziell als Orte einer pluralistischen Enkulturation der Heranwachsenden verstehen?

Im Kontext dieser allgemeinen Fragestellung könnten bspw. folgende Punkte untersucht werden: Wie sind die Schulgebäude architektonisch organisiert bzw. inszeniert? Wirken sie einschüchternd, kommunikativ, abweisend, einladend, altmodisch, modern, nüchtern, verspielt etc.? Sind sie eher zweckrational auf die Durchführung eines reibungslosen Unterrichtsalltags hin ausgerichtet oder bieten sie kommunikative Freiräume, die von den Heranwachsenden gemäß ihren eigenen Vorstellungen ausgefüllt werden können? Gibt es Mitspracherechte und Entscheidungsspielräume der Heranwachsenden bei der Raumgestaltung der Schule? Wenn ja, wie weit gehen sie? Beschränken sie sich auf eigens dafür vorgesehene Kreativecken bzw. auf die Klassenräume oder gehen sie so weit, dass bspw. auch Fassaden, Eingangsbereiche oder Schulhöfe von den Schülerinnen und Schülern aktiv mitgestaltet werden können? Wie werden die angesprochenen Freiräume und Mitspracherechte, so sie vorhanden sind, von den Heranwachsenden konkret genutzt? 

6.3.2 Kulturangebote

Das kulturelle Selbstverständnis einer Schule manifestiert sich vor allem in dem von ihr initiierten Kulturprogramm, also zum einen in den zumeist innerschulischen Veranstaltungen, in denen die Kinder und Jugendlichen selbst als kulturtragende Akteure auftreten (Theater-AG, Schulorchester etc.) und zum anderen in den primär außerschulischen Formen einer rezeptiven Vermittlung von Kultur (Theater- und Konzertbesuche etc.). Hier wäre anhand signifikanter Dokumente (Schulprogramme, Schülerzeitungen etc.) zu untersuchen, ob Schulen die Tendenz haben, die heranwachsende Generation auf einen festen Kanon von Kulturgütern und Wertvorstellungen zu fixieren, oder ob sie eher den Versuch unternehmen, ihr eine von unwandelbaren Traditionen Abstand nehmende kulturelle Flexibilität zu vermitteln.

Dabei könnte bspw. folgenden Fragen nachgegangen werden: Welche Art von Kulturprogramm wird von der Schule initiiert? Beschränkt es sich auf den klassischen Kanon abendländischer Kultur? Werden Elemente moderner, postmoderner, aktueller, außereuropäischer Kultur integriert? Wenn ja, welchen Stellenwert haben sie für das kulturelle Selbstverständnis der untersuchten Schule? Gibt es Mitspracherechte und Entscheidungsspielräume der Heranwachsenden bei der Gestaltung der kulturellen Aktivitäten ihrer Schule? Wenn ja, wie weit gehen sie und wie werden sie konkret genutzt? Gibt es Konflikte bei der Auswahl und Ausgestaltung kultureller Aktivitäten, in denen heterogene Auffassungen von Kulturvermittlung innerhalb von Schulen zum Vorschein kommen?

6.3.3 Religion

Zu den zentralen Aspekten des kulturellen Selbstverständnisses einer Gesellschaft gehört ihr Verhältnis zur Religion. Dieses Verhältnis spiegelt sich nicht zuletzt in der Art und Weise, in der Kinder und Jugendliche in der Schule mit religiösen Wertvorstellungen bekannt gemacht werden. Hier wäre in einer genauen Lektüre relevanter Dokumente (z.B. Lehrpläne, die über Status und Gehalt des Religionsunterrichts Aufschluss geben) zu fragen, welche Rolle die Vermittlung religiöser Wertvorstellungen und -bindungen innerhalb der Enkulturation der heranwachsenden Generation spielt: Manifestiert sich im schulischen Umgang mit der Religion ein mehr oder weniger unverbrüchliches Festhalten an der abendländischen Wertordnung oder verweist er eher auf eine Depotenzierung dieser Wertordnung im Zeichen der Etablierung einer pluralistischen und multikulturellen Gesellschaft?

Im Zusammenhang dieser Fragestellung könnten bspw. folgende Punkte untersucht werden: Mit welchen religiösen Vorstellungen werden die Heranwachsenden bekannt gemacht? Handelt es sich bei diesen Vorstellungen ausschließlich um Elemente der religiösen Traditionen des Abendlandes oder werden auch andere religiöse Aufassungen integriert? Wenn ja, welchen Stellenwert haben sie? Welchen Status hat das Bekanntmachen mit religiösen Vorstellungen? Dient es der bloßen Information oder der Vermittlung einer ethisch-moralischen Orientierung oder der Einführung in eine Glaubensgemeinschaft? Beschränkt sich die Vermittlung von religiösen Vorstellungen auf den Religionsunterricht oder wird auch in anderen Fächern bzw. auf außerunterrichtlichen Verananstaltungen (etwa auf Schulfesten) der Versuch unternommen, die Heranwachsenden mit einer bestimmten religiösen Kultur vertraut zu machen?

6.3.4 Sport, Spiel,  Feste

Ein nicht zu unterschätzendes Moment der Enkulturationsleistung der Schule liegt darin, die heranwachsende Generation zu sportlichen und spielerischen Aktivitäten zu bewegen, die für die umgebende Gesellschaft charakteristisch sind. Sport und Spiel sind nicht, wie es zunächst scheinen könnte, nur ein harmloser Zeitvertreib, bei dem sich die Kinder und Jugendlichen vom Ernst und von der Monotonie des Schulalltags erholen können. Sie sind vielmehr ein integraler Bestandteil der Einführung der Heranwachsenden in eine bestehende Kultur und Wertordnung. Entsprechend wäre hier anhand geeigneter Dokumente (Lehrpläne, AG-Berichte, Presseberichte) der Frage nachzugehen, welche Funktion Sport und Spiel innerhalb des Enkulturationssystems Schule zukommt: Wird den Kindern und Jugendlichen vermittels sportlicher und spielerischer Aktivitäten signalisiert, dass es vor allem darauf ankommt, sich in eine Gemeinschaft einzufügen, oder richten sich solche Aktivitäten eher auf die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen als Teil eines liberalen und offenen Kulturverständnisses?

Feste sind oft Gelegenheiten die verschiedenen kulturellen Aktivitäten zu bündeln, aber auch Anlässe solche überhaupt zu stiften. Hierbei kann wiederum an Traditionen angeknüpft werden, die zuweilen rituellen Charakter haben und keine lebendige Kultur mehr ausdrücken. Mit der Öffnung zu Kulturen hin kann es aber auch zu einer Festkultur kommen, durch die ein Miteinander des Differenten hergestellt wird. Zu fragen ist hier also, welchen Stellenwert überhaupt solche Feste in der Schule erhalten und wie mit diesem Medium der Kulturvermittlung umgegangen wird.


7. Schule als Teil der Lebenswelt

7.1 Fragestellung

Zu den wesentlichen Dimensionen einer gehaltvollen Schultheorie gehört nicht zuletzt die Frage danach, wie sich die Schule zur außerschulischen Lebenswelt der heranwachsenden Generation verhält. Die notorische Sentenz, dass man in der Schule nicht für die Schule, sondern für das Leben lerne, weist darauf hin, dass sich die innerschulischen Veranstaltungen primär durch den normativen Anspruch legitimieren, die Kinder und Jugendlichen zur praktischen Bewältigung der in der außer- bzw. nachschulischen Lebenswelt sich stellenden Herausforderungen und Probleme zu befähigen. Mit der Feststellung der normativen Verwiesenheit der innerschulischen auf die außerschulische Wirklichkeit ist indes noch keineswegs entschieden, wie sich die lebensweltliche Fundierung der Schule konkret gestaltet. Vielmehr wird schon beim ersten Blick auf dieses Untersuchungsfeld deutlich, dass es hinsichtlich des lebensweltlichen Bezugs der Schule eine Spannung zwischen zwei divergierenden Konzepten gibt. Auf der einen Seite wird geltend gemacht, dass die Schule den Nachwuchs nur dann richtig auf das Leben vorbereite, wenn sie dessen außerschulische Lebenswelt so weit wie möglich außen vor lasse und sich darauf konzentriere, ihn im Durchgang durch die spezifischen Formen schulischer Unterrichtung und Unterweisung auf jenen Stand von Erziehung und Bildung zu bringen, der für die Bewältigung der nach der Schule sich stellenden Lebensaufgaben unerlässlich sei. Auf der anderen Seite wird geltend gemacht, dass die Schule die außerschulische Lebenswelt so weit wie möglich zu integrieren habe, weil sie nur jenseits einer isolierten Existenz als autarker Schon- und Übungsraum in der Lage sei, den Kindern und Jugendlichen bei der Entfaltung jener Kommunikations- und Handlungskompetenzen zu helfen, die zur Bewältigung der nachschulischen Herausforderungen notwendig seien. So gesehen ließe sich auch hinsichtlich des Verhältnisses von innerschulischer Wirklichkeit und außerschulischer Lebenswelt zusammenfassend sagen, das sich die Schule als ein Spannungsfeld darstellt, das durch zwei divergierende Ansprüche erzeugt wird: Einer Forderung nach weitgehender Exklusion der Lebenswelt steht eine Forderung nach deren weitgehender Inklusion diametral gegenüber.

Die zentrale Bedeutung des Gegensatzes zwischen dem Isolations- und dem Integrationskonzept für die Frage nach der lebensweltlichen Fundierung von Schule kommt nicht zuletzt darin zum Vorschein, dass er im Brennpunkt der unterschiedlichen Alltagstheorien über den diesbezüglichen Wandel bzw. Nicht-Wandel von Schule steht. So wird im öffentlichen Diskurs bspw. immer wieder behauptet, dass sich die Schule während der letzten 40 Jahre stark verändert habe, indem sich der Schwerpunkt ihres Verhältnisses zur außerschulischen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen von einer mehr oder weniger hermetischen Ausklammerung dieser Welt Stück für Stück in Richtung auf deren systematische Einbeziehung verlagert habe. Nach dieser weitverbreiteten Alltagstheorie soll das Verhältnis der Schule zur Lebenswelt der Heranwachsenden bis in die 60er Jahre im Wesentlichen darin bestanden haben, sich gegenüber eben dieser Lebenswelt zugunsten der reibungslosen Durchführung eines auf autoritäre Unterrichtung und Unterweisung fixierten Schulbetriebs abzudichten. Im Durchgang durch die Reformphase soll sich dann langsam aber sicher die Einsicht durchgesetzt haben, dass es sich bei den Erlebnissen und Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche aus ihrer außerschulischen Lebenswelt in die Schule hineintragen, nicht so sehr bzw. nicht allein um störende Einflüsse handle, die den Unterrichtsbetrieb aufhalten, sondern um wesentliche Momente innerhalb des Sozialisationsprozesses der heranwachsenden Generation, die es im Sinne einer den ganzen Menschen in den Blick nehmenden Erziehungs- und Bildungskonzeption zu thematisieren und zu bearbeiten gelte. Dieser Trend zur Öffnung der Schule gegenüber dem lebensweltlichen Umfeld der Heranwachsenden soll sich dann in den 80er und 90er Jahren weiter verstärkt haben bis hin zu dem in der Gegenwart geforderten Umbau der traditionellen Institution Schule zu einem „Haus des Lernens“, dem angesichts der rasanten Dynamik der immer „globaler“ werdenden Gesellschaft die Aufgabe zukäme, Erziehungs- und Bildungsprozesse so zu organisieren, dass die heranwachsende Generation ihre in der außerschulischen Lebenswelt entstehenden Interessen und Fähigkeiten in der Schule voll zur Geltung bringen kann.

Eine empirisch gehaltvolle, über ein bloßes projektives Meinen und Dafürhalten hinausgehende Schultheorie hat nun zu klären, ob die im öffentlichen Diskurs vorherrschenden Alltagstheorien über den Wandel bzw. Nicht-Wandel der lebensweltlichen Fundierung von Schule Substanz besitzen oder nicht. Bezogen auf die oben skizzierte Behauptung, das Verhältnis der Schule zur außerschulischen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen habe sich in den letzten 40 Jahren von Grund auf verändert, wäre in detaillierten Analysen signifikanter Dokumente etwa der Frage nachzugehen, ob sich im Bereich der lebensweltlichen Verankerung von Schule wirklich etwas Wesentliches geändert hat oder ob es sich bei der sukzessiven Verlagerung vom Exklusions- zum Inklusionsparadigma bloß um ein Oberflächenphänomen handelt, das an die grundlegenden Strukturen der Institution Schule nicht heranreicht. Erst auf der Basis solcher Analysen ließe sich dann auch genauer bestimmen, wie die Schule mit der Spannung zwischen der Forderung nach Ausklammerung der außerschulischen Lebenswelt und der Forderung nach deren Einbeziehung faktisch umgegangen ist und umgeht. 

7.2 Polaritätsfigur

	Exklusion der Lebenswelt
	vs. Inklusion der Lebenswelt

	d.h.: Schule besteht in der Spezifik der schulischen Aufgaben und Angebote
	vs. Schule überwindet die traditionellen Markierungen und Begrenzungen   


7.3 Operationalisierung

Die im Folgenden aufgeführten Subkategorien der Untersuchungsdimension „Schule als Teil der Lebenswelt“ sind einmal mehr nicht schon analytische Instrumente zur Interpretation von Dokumenten schulischer Wirklichkeit, sondern lediglich heuristische Suchbegriffe, die in einem ersten Operationalisierungsschritt gewährleisten sollen, dass die Suche nach solchen Dokumenten nicht orientierungslos verläuft, sondern sich gezielt an den wesentlichen Aspekten des Verhältnisses der Schule zur außerschulischen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ausrichtet.

7.3.1 Ort der Lebenswelt

Im Kontext der Untersuchung des Verhältnisses von inner- und außerschulischer Wirklichkeit ist unter anderem danach zu fragen, ob und wenn ja wie die Heranwachsenden ihre Schule von sich aus als Raum für Aktivitäten nutzen und sie darin zu einem Teil ihrer Lebenswelt machen. Soziostrukturell bedingte Veränderungen wie die in der zunehmenden Etablierung schulzentrierter Peergroups sich vollziehende Auflösung der traditionellen Trennung von Schul- und Straßenkindheit haben dazu geführt, dass der Lebensraum Schule für die Heranwachsenden an Bedeutung gewinnt und von ihnen auch nach dem Unterricht als Aufenthaltsort genutzt wird. In Bezug auf diesen Punkt wäre in einer genauen Analyse signifikanter Dokumente (etwa Hausordnungen und Schülerzeitungen) zu prüfen, ob die Institution Schule die lebensweltliche Nutzung des schulischen Raumes durch die Heranwachsenden als Grenzverletzung abzuwehren versucht oder ob sie sie im Gegenteil hinnimmt bzw. sogar begrüßt.

Dabei könnte bspw. folgenden Fragen nachgegangen werden: Welche unterschiedlichen Formen der lebensweltlichen Nutzung des schulischen Raumes vonseiten der Heranwachsenden gibt es? Wer entscheidet im Einzelfall darüber, ob eine bestimmte Form lebensweltlicher Nutzung von Schule verboten, geduldet, gefördert wird? Mit welchen Argumenten werden Verbot, Duldung, Förderung begründet? Wie werden Grenzziehungen zwischen dem, was abgewehrt, und dem, was aufgenommen werden muss, begründet? Gibt es innerschulische Konflikte bei der Bewertung bestimmter Formen der lebensweltlichen Nutzung des schulischen Raumes oder herrscht in der Institution weitgehende Geschlossenheit?

7.3.2 Freizeitangebote

Die Überschreitung der Grenze zwischen Schule und Lebenswelt ist nicht allein eine Sache der Kinder und Jugendlichen. Auch die Institution Schule überschreitet diese Grenze, indem sie den Heranwachsenden von sich aus Angebote zur Freizeitgestaltung macht. Vor allem durch die Einrichtung verschiedenster AGs werden die Kinder und Jugendlichen dazu animiert, die Schule über den Unterricht hinaus zu nutzen und sie darin als einen zentralen Bestandteil ihrer Lebenswelt zu erfahren. In Bezug auf diesen Aspekt des Verhältnisses von Schule und Lebenswelt wäre anhand von relevanten Dokumenten (z.B. Schülerzeitungen und Presseberichte) etwa der Frage nachzugehen, ob in der schulisch organisierten Aufnahme der außerschulischen Interessen der heranwachsenden Generation tatsächlich so etwas wie eine genuine lebensweltliche Bereicherung der Schule stattfindet oder ob nicht im Gegenteil diese aus der außerschulischen Lebenswelt stammenden Aktivitäten durch ihre Einbindung in den schulischen Kontext zu einer quasi-unterrichtlichen Veranstaltung neutralisiert werden.

In diesem Zusammenhang könnten bspw. folgende Punkte untersucht werden: In welchem Maße sind die schulischen Freizeitangebote auf die lebensweltlich verankerten Interessen der Schülerinnen und Schüler abgestimmt? Verdankt sich die Einrichtung einer bestimmten AG den zufälligen privaten Interessen eines Lehrers oder geht sie auf Anregungen der Heranwachsenden zurück? Wie wird darüber entschieden, ob bestimmte AGs an der Schule eingerichtet werden oder nicht? Wie werden solche Entscheidungen begründet? Steht hinter der Einrichtung von Freizeitangeboten ein strukturierendes Konzept im Sinne der Herausbildung eines Schulprofils oder entsteht das Freizeitangebot einer Schule aus den mehr oder weniger zufälligen und heterogenen Interessen der Lehrer und Schüler? Verändern sich die lebenweltlich verankerten Freizeitinteressen und -aktivitäten der Heranwachsenden im Zuge ihrer Aufnahme durch die Institution Schule? Wenn ja, wie?

7.3.3 Elternengagement

Eltern spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Organisation des alltäglichen Schulbetriebs. Durch die Teilnahme an Elternpflegschaftssitzungen, Schulkonferenzen, Schulfesten etc. nehmen sie Einfluss auf die Gestaltung der unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten von Schulen. Damit ergibt sich eine weitere Schnittstelle zwischen Schule und außerschulischer Wirklichkeit, die sich aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen als Verflechtung von Familien- und Schulleben darstellt. Bezogen auf diesen Aspekt des Verhältnisses der Schule zur außerschulischen Lebenswelt wäre in einer genauen Lektüre geeigneter Dokumente (bspw. Protokolle von Schulkonferenzen) in erster Linie zu prüfen, ob Schulen dem Engagement von Eltern im Sinne der Abwehr fremder Einflüsse enge Grenzen setzen oder ob sie ein solches Engagement im Sinne der Verankerung der Institution Schule in der Gesellschaft bewusst fördern.

Dabei könnte bspw. folgenden Fragen nachgegangen werden: In welchem Maße und unter welchen Aspekten wird Elternengagement von der Schule abgewehrt bzw. gefördert? Wie werden Abwehr und Förderung seitens der Institution Schule begründet? Welche Argumente machen Eltern geltend, um ihren Anspruch auf Mitgestaltung des schulischen Lebens zu begründen? 

7.3.4 Lebensfragen und -probleme

Die Frage danach, ob bzw. wie Schulen mit den allgemeinen Lebensfragen und -problemen von Kindern und Jugendlichen umgehen, gehört zu den zentralen Aspekten der Untersuchung ihres Verhältnisses zur außerschulischen Lebenswelt. Hier wäre anhand von relevanten Dokumenten (z.B. Unterrichtsmaterialien, Konferenzprotokolle über Problemfälle) u.a. zu prüfen, ob Schulen die Zukunftssorgen der Heranwachsenden wie etwa die Angst vor Arbeitslosigkeit oder Umweltzerstörung oder ihre Gegenwartsprobleme wie Magersucht, Gewalt auf Schulhöfen und in der Familie etc. thematisieren und bearbeiten oder nicht, und wenn ja, warum sie dies tun: Dienen die Muster einer gleichsam sozialpädagogischen Öffnung der Schule gegenüber den Sorgen und Nöten der Kinder und Jugendlichen in letzter Instanz lediglich dazu, die Voraussetzungen für regulären Unterricht zu schaffen, oder sind sie eher Ausdruck eines auf die Überwindung der isolierten Unterrichtsanstalt Schule zielenden Versuchs, die Heranwachsenden als ganze Menschen in den Blick zu nehmen?

7.3.5 Kommerzialisierung

Ein letzter, im Zuge der gegenwärtigen Diskussionen über neue Finanzierungsmodelle im Schulwesen sich aufdrängender Untersuchungsaspekt liegt in der Frage danach, in welchem Verhältnis Schulen zu der sie umgebenden Konsumgesellschaft stehen. Hier wäre anhand von signifikanten Dokumenten (bspw. Bilddokumente und Schul-Homepages) in erster Linie zu klären, ob es Anzeichen dafür gibt, dass Schulen angesichts sich verschlechternder ökonomischer Rahmenbedingungen in einen Prozess der Kommerzialisierung eintreten: Begrüßen sie die Möglichkeit von Sponsoring und Werbung als Teil einer überfälligen Öffnung von Schule gegenüber dem gesellschaftlichen Leben oder unternehmen sie eher den Versuch, den autonomen Schonraum Schule gegen die von der Logik des Marktes beherrschte Außenwelt abzudichten?

Im Kontext dieser übergeordneten Fragestellung könnten bspw. folgende Punkte untersucht werden: In welchem Maße halten Formen der Kommerzialisierung wie Sponsoring und Werbung tatsächlich Einzug in die Schule? Inwiefern gehen sie über bisherige Formen der Präsenz der Marktgesellschaft im Schulalltag (bspw. der gestiftete Flügel in der Aula, der Schulkiosk) hinaus? Von wem werden sie initiiert und durchgesetzt? Gibt es innerschulische Konflikte hinsichtlich der Integration kommerzieller Elemente in den Schulalltag? Wie werden Pro und Contra begründet? Welche Grenzziehungen werden im Hinblick auf Kommerzialisierung von wem und mit welcher Begründung vorgenommen?
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Graphische Darstellung des systematischen Zusammenhangs von Didaktik, Lehrplantheorie und Schultheorie (nach Benner 1995, S.50).
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� 	Unterstellen wir einmal, die Bildungsaufgabe sei konstitutiv für Schule, unterstellen wir einmal, dass die Lösung der Bildungsaufgabe sowohl an außerschulische Instruktoren (Medien, Peer-Group) abgegeben worden ist bzw. dass im traditionellen Verstande Bildung gar nicht mehr von denen assimiliert wird, die sie sich aneignen sollen. In einem solchen Falle mag der Lehrer sich zwar in der Kontinuität der Bildungsaufgabe sehen, er übersieht dabei aber, dass mit den Rahmenbedingungen der Schule die so verstandene Bildungsaufgabe aus ihrer „Funktionsliste“ gestrichen wurde.


� 	Wie ließe sich bspw. über die sich wandelnden Bedingungen von Allgemeinbildung an heutigen Schulen handeln, ohne dass damit zugleich die historische Diffamierung der Berufsbildung als terminologisch-ideengeschichtlicher Ballast latent immer mitgeschleppt würde?


� 	In dem wissenssoziologischen Zugriff mit – gegenüber Mannheim und Scheler – reduziertem Anspruch wäre in der relativierenden Gegenüberstellung der verschiedenen Wissensformen die Sache dem Anspruch nach schon „begriffen“. In den quantitativ-positivistisch vorgehenden Analysen wäre bspw. die „verbesserte“ Lehrer-Schüler-Relation schon immer ein qualitativer Fortschritt, ohne dass kritisch gefragt würde, ob nicht der Begriff verbesserter Lehrer-Schüler-Relation und der der Qualität von Schule in der Empirie auseinanderfallen könnten. Für den materialistischen Dogmatiker hingegen ist die Sache in der Theorie schon auf den Begriff gebracht, so dass der Blick auf die Empirie entbehrlich erscheint, für ihn also vor aller Empirie notwendig schon Sache und Begriff zusammenfallen.


� 	Das Selbstverständliche ist als Selbstverständliches entgegen seiner Unscheinbarkeit gerade nicht harmlos, sondern die sich in ihm reproduzierende Irrationalität doppelt wirksam, da sie nicht als solche kenntlich gemacht wird und damit kritiklos hingenommen oder noch nicht einmal bemerkt wird (vgl. Oevermann 1983, S.257).


� Hellmut Becker: Die verwaltete Schule. In: Ders.: Kulturpolitik und Schule. Probleme der verwalteten Welt. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1956. S. 33-70.
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